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Wertpapierprospekt 
der e.n.o. energy GmbH

vom 26. November 2009 
für das öffentliche Angebot

von bis zu 6.000 Genussscheinen 
im Nennwert von je € 1.000,00

bei einem Ausgabekurs von 100 % 
und 7 Jahren Laufzeit

WKN: A0YFCV

ISIN:  DE000A0YFCV9
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Zusammenfassung des Wertpapierprospektes1. 

Wichtiger Hinweis1.1. 
Diese Zusammenfassung betrifft den vorliegenden Wertpapierprospekt der e.n.o. energy GmbH, Rerik (die "e.n.o. 
GmbH" oder die "Gesellschaft" oder die "Emittentin"), für die Begebung von verbrieftem Genussrechtskapital in 
einer Höhe von bis zu € 6.000.000,00 (die "Genussscheine" oder das "Genussrechtskapital").

Die Zusammenfassung beinhaltet ausgewählte Informationen aus diesem Wertpapierprospekt über die Emittentin, 
die Genussscheine und die damit verbundenen Risiken. Sie soll lediglich als Einführung zum Wertpapierprospekt 
verstanden werden. Potenzielle Erwerber sollen deshalb ihre Entscheidung zur Anlage in die Genussscheine auf 
die Prüfung des gesamten Wertpapierprospektes stützen. Es wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung die 
steuerlichen und anderen in Bezug auf die Genussscheine wichtigen Gesichtspunkte sorgfältig zu lesen und sich 
gegebenenfalls von einem Rechts-, Steuer-, Finanz- und/oder sonstigen Berater diesbezüglich beraten zu lassen. 
Potenzielle Erwerber sollten insbesondere den Abschnitt "Risikofaktoren", welcher bestimmte, mit der Anlage in die 
Genussscheine verbundene Risiken hervorhebt, sorgfältig durchlesen, um zu entscheiden, ob die Genussscheine 
eine für sie geeignete Anlage sind. 

Die Emittentin weist darauf hin, dass für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Wertpa-
pierprospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, der als Kläger auftretende Erwerber der Genuss-
scheine in Anwendung der jeweils anwendbaren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Wertpapierprospektes vor Prozessbeginn zu tragen haben 
könnte. 

Die Emittentin, die die Verantwortung für die Zusammenfassung übernommen hat, kann haftbar gemacht werden, 
jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusam-
men mit den anderen Teilen des Wertpapierprospektes gelesen wird.

angaben zur emittentin1.2. 

allgemeine angaben1.2.1. 

Die e.n.o. GmbH ist auf dem Gebiet der Stromerzeugung aus Windenergie tätig. Die im Wesentlichen auf dem deut-
schen Markt tätige Gesellschaft hat ihren Sitz in Rerik, Mecklenburg-Vorpommern. 

Die e.n.o. GmbH ist am 15. September 2005 unter der Firma e.n.o. energy management GmbH gegründet worden. 
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 8. Juli 2009 hat die Gesellschaft ihre Firma in die heutige Be-
zeichnung e.n.o. energy GmbH geändert. Zudem ist das Stammkapital der e.n.o. GmbH von anfänglich € 125.000,00 
durch verschiedene Beschlüsse der Gesellschafterversammlung auf nunmehr € 1.000.000,00 erhöht worden. Ein-
ziger Gesellschafter der e.n.o. GmbH ist Herr Karsten Porm, der zudem als alleiniger Geschäftsführer die Geschäfte 
der Emittentin führt.

Die Emittentin ist Holding- und Führungsgesellschaft der e.n.o.-Gruppe und übernimmt innerhalb dieser Gruppe im 
Wesentlichen Management- und Verwaltungsaufgaben. Das operative Geschäft wird durch Tochtergesellschaften der 
e.n.o. GmbH wahrgenommen. Zu nennen sind hier insbesondere die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH, die e.n.o. en-
ergy project GmbH, die e.n.o. energy concept GmbH, die e.n.o. energy windpower GmbH, die e.n.o. systems GmbH 
und die e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH. Bis auf die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH hat jede der vorgenannten Ge-
sellschaften mit der e.n.o. GmbH als herrschendem Unternehmen einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. 
Das bedeutet, dass die e.n.o. energy project GmbH, die e.n.o. energy concept GmbH, die e.n.o. energy windpower 
GmbH, die e.n.o. energy systems GmbH und die e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH jeweils dazu verpflichtet sind, ih-
ren ganzen während eines Geschäftsjahres erwirtschafteten Gewinn an die Emittentin abzuführen. Gleichzeitig ist 
die e.n.o. GmbH jedoch dazu verpflichtet, Jahresfehlbeträge der vorgenannten Gesellschaften auszugleichen. Der 
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Gewinnabführungsvertrag der e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH mit der Emittentin ist bislang noch nicht in das Han-
delsregister der e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH eingetragen worden, was für die zivilrechtliche Wirksamkeit der Ge-
winnabführung jedoch Voraussetzung ist. Die Emittentin und die e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH haben gehen jedoch 
übereinstimmend davon aus, dass diese Eintragung unmittelbar bevorsteht.

Jede der Tochtergesellschaften der e.n.o. GmbH nimmt verschiedene Aufgaben im Zusammenhang mit der Planung, 
dem Betrieb und der Verwaltung von Windenergieanlagen wahr. Geschäftszweck der e.n.o. Beteiligungs GmbH ist 
die Übernahme der Komplementärstellung für Windpark-Betriebsgesellschaften in der Rechtsform einer GmbH & Co. 
KG. Die e.n.o. energy project GmbH ist für die Planung von Windenergieprojekten und deren technischer Betriebs-
führung zuständig. Die e.n.o. energy concept GmbH wiederum vermittelt Finanzierungen für Windenergieprojekte 
und wickelt diese ab. Als Bauträgergesellschaft für die Errichtung von Windparks agiert die e.n.o. energy windpower 
GmbH. Die e.n.o. systems GmbH stellt eigene Windenergieanlagen her. Die Geschäftstätigkeit der e.n.o. energy 1. 
Vorrats GmbH ist die Übernahme der Kommanditistenstellung bei neuen Windparkprojekten bis zur Veräußerung der 
Windparks an Investoren.

Die e.n.o.-Gruppe agiert damit in den Bereichen Planung, Errichtung, Finanzierung, Betrieb und Verwaltung von 
Windenergieanlagen. Durch die Ausgabe der hier prospektierten Genussscheine beabsichtigt die e.n.o. GmbH, diese 
Geschäftsfelder der e.n.o.-Gruppe weiter auszubauen und die für diesen Ausbau notwendigen finanziellen Mittel 
ihren Tochtergesellschaften zur Verfügung stellen zu können.

Überblick über ausgewählte finanzinformationen1.2.2. 

Im Folgenden werden ausgewählte Finanzinformationen (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung) 
der Emittentin für die Geschäftsjahre 2007 und 2008 sowie bis zum 30. Juni 2009 gegenüber gestellt. Die aufge-
führten ausgewählten Finanzinformationen sind dem geprüften Jahresabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007 und dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2008 sowie den einer prüferischen Durchsicht unterzogenen Zwischenfinanzinformationen für 
den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2009 entnommen.

Bilanz:

Soweit im Folgenden die genannten Zahlen nicht direkt in den jeweiligen Jahresabschlüssen oder Zwischeninforma-
tionen genannt sind, handelt es sich um die (gerundeten) Salden der unter der jeweiligen Position (z.B. Eigenkapital, 
Anlage- oder Umlaufvermögen) genannten Einzelpositionen.

Bilanz zum 31.12.2007 31.12.2008 30.06.2008 30.06.2009

Aktiva

Anlagevermögen 1.482.924,00 EUR 1.605.783,00 EUR 1.556.364,00 EUR 2.130.897,00 EUR

Umlaufvermögen 124.468,00 EUR 11.983.144,00 EUR 6.655.199,00 EUR 22.336.303,00 EUR

Rechnungsabgrenzungsposten ./. 41.443,00 EUR 33.587,00 EUR 33.587,00 EUR

Passiva

Eigenkapital 585.748,00 EUR 3.491.055,00 EUR 515.380,00 EUR 3.528.909,00 EUR

Rückstellungen 33.738,00 EUR 554.633,00 EUR 37.612,00 EUR 541.789,00 EUR

Verbindlichkeiten 987.805,00 EUR 9.584.682,00 EUR 7.676850,00 EUR 20.430.089,00 EUR

Rechnungsabgrenzungsposten ./. ./. ./.
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Gewinn- und Verlustrechnung:

Soweit im Folgenden die genannten Zahlen nicht direkt in den jeweiligen Jahresabschlüssen oder Zwischeninforma-
tionen genannt sind, handelt es sich um die (gerundeten) Salden der unter der jeweiligen Position genannten Einzel-
positionen. So setzen sich die betrieblichen Aufwendungen insgesamt aus den Einzelpositionen (soweit jeweils in der 
betreffenden Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt) "sonstige betriebliche Aufwendungen", "Materialaufwand", 
"Personalaufwand" und "Abschreibungen" zusammen.

Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum

01.01.2007  
bis 31.12.2007

01.01.2008  
bis 31.12.2008

01.01.2008  
bis 30.06.2008

01.01.2009  
bis 30.06.2009

Umsatzerlöse ./. 480.000,00 EUR 240.000,00 EUR 384.530,00 EUR

Sonstige Betriebliche Erträge ./. 11.882,00 EUR 6.222,00 EUR 5.850,00 EUR

Betriebliche Aufwendungen  
insgesamt

472.983,00 EUR 621.651,00 EUR 311.400,00 EUR 447.100,00 EUR

aufgrund von Gewinnabführungs-
verträgen erhaltene Gewinne

./. 3.576.727,00 EUR ./. ./.

Aufwendungen aus  
Verlustübernahme

./. 141.242,00 EUR ./. ./.

Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit

-403.307,00 EUR 3.227.365,00 EUR -68.993,00 EUR 44.770,00 EUR

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -419.752,00 EUR 2.905.307,00 EUR 70.368,00 EUR 37.854,00 EUR

Kapitalflussrechnung:

Kapitalflussrechnung  
für den Zeitraum

01.01.2007  
bis 31.12.2007

01.01.2008  
bis 31.12.2008

01.01.2009  
bis 30.06.2009

Periodenergebnis  
vor außerordentlichen Posten

-419.752,57 EUR -530.178,26 EUR 37.854,68 EUR

Cashflow aus laufender  
Geschäftstätigkeit

404.454,07 EUR 164.473,86 EUR 696.167,25 EUR

Cashflow aus der  
Investitionstätigkeit

-1.012.203,45 EUR -123.814,70 EUR -528.907,82 EUR

Cashflow aus der  
Finanzierungstätigkeit

605.000,00 EUR   0,00 EUR 0,00 EUR

angaben über die genussscheine1.3. 

allgemeine angaben1.3.1. 

Die Emittentin bietet im Wege eines öffentlichen Angebots Genussscheine im Gesamtnennbetrag von bis zu 
€ 6.000.000,00 (in Worten: Euro sechs Millionen) mit einer Stückelung von jeweils € 1.000,00 Nennbetrag je Genuss-
schein an. Die Laufzeit der Genussscheine beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des von der Gesellschaft 
für das öffentliche Angebot der Genussscheine herausgegebenen Wertpapierprospektes und endet am 31. Dezem-
ber 2016. Die Zeichnungsfrist beginnt ebenfalls einen Werktag nach Veröffentlichung dieses Wertpapierprospektes 
und endet am 31. Oktober 2010 oder bei vorzeitiger Beendigung der Emission durch die Gesellschaft, zu der die 
Emittentin jederzeit berechtigt ist. Das öffentliche Angebot endet spätestens zwölf Monate nach Veröffentlichung 
dieses Wertpapierprospektes. Die Genussscheine werden über ihre gesamte Laufzeit in einer Globalurkunde ver-
brieft, die bei der Clearstream Banking AG, Neue Börsenstraße 1, 60487 Frankfurt am Main, verwahrt wird.

Jede natürliche und juristische Person sowie Personenhandelsgesellschaft (auch eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts) kann Genussscheine durch Zeichnung des entsprechenden Kaufantrags und Annahme durch die Geschäfts-



Zusammenfassung des Wertpapierprospektes
Seite 12

führung der Emittentin erwerben (die "Inhaber von Genussscheinen" oder die "Genussscheininhaber" oder die 
"Anleger"). Der Mindesterwerb beträgt ein Genussschein (= € 1.000,00). Höhere Zeichnungen müssen durch 1.000 
teilbar sein. Eine Beschränkung für den maximalen Erwerb besteht nicht.

Vergütung der genussscheininhaber1.3.2. 

Die Genussscheininhaber erhalten während der Laufzeit der Genussscheine für jedes Geschäftsjahr eine dem Ge-
winnanteil der Gesellschafter der Emittentin vorgehende Ausschüttung, die wie folgt ermittelt wird:

Ausschüttungsgrundbetrag von 7,0 % des gezeichneten Nennbetrags der Genussscheine;a) 

Erfolgsverzinsung von bis zu 3 % des gezeichneten Nennbetrages der Genussscheine. Durch die Erfolgsverzin-b) 
sung kann sich die Ausschüttung gemäß Buchstabe a) abhängig von der Höhe des erzielten Ergebnisses der Emit-
tentin auf bis zu 10 % des gezeichneten Nennbetrags der Genussscheine erhöhen. Grundlage für die Berechnung 
der Erfolgsverzinsung ist der Jahresüberschuss gemäß § 275 Absatz 2 Nr. 20 Handelsgesetzbuch (HGB) zuzüglich 
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (§ 275 Absatz 2 Nr. 18 HGB) des nach den Vorschriften des HGB auf-
gestellten Jahresabschlusses der Emittentin für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr (nachstehend als "EBT" 
bezeichnet). Die Ausschüttung gemäß Buchstabe a) erhöht sich  

 um 1 Prozentpunkte bei einem EBT von mindestens € 1.000.000,00;  »

 um 2 Prozentpunkte bei einem EBT von mindestens € 2.000.000,00; »

 höchstens aber um 3 Prozentpunkte bei einem EBT von mindestens € 3.000.000,00. »

Die Ausschüttung auf die Genussscheine ist dadurch begrenzt, dass durch sie kein Bilanzverlust entstehen oder sich 
erhöhen darf. Ein Bilanzverlust ist entsprechend der Regelungen gemäß § 158 AktG zu ermitteln. Reicht dementspre-
chend der Bilanzgewinn zur Zahlung des Ausschüttungsanspruches der Genusscheininhaber nicht aus, vermindert 
sich dieser entsprechend. Die verminderte Ausschüttung auf die Genussscheine erfolgt im Verhältnis der jeweiligen 
Ausschüttungsansprüche zueinander. Dies gilt auch im Verhältnis zu künftig zu begebenden gleichrangigen Genuss-
scheinen, sofern deren Bedingungen eine entsprechende Regelung vorsehen. Im Falle einer Verminderung der Aus-
schüttung ist der nicht ausgeschüttete Betrag in den folgenden Geschäftsjahren nachzuzahlen. Die Nachzahlung für 
die Genussscheine wird anteilig im Verhältnis der jeweiligen Ausschüttungsansprüche zueinander vorgenommen. 
Dies gilt entsprechend auch im Verhältnis für künftig zu begebende gleichrangige Genussscheine, sofern deren Be-
dingungen einen entsprechenden Nachzahlungsanspruch vorsehen. Bei der Nachzahlung sind die Ausschüttungs-
ansprüche in der Reihenfolge des Entstehens der Rückstände zu bedienen, beginnend mit den ältesten rückstän-
digen Ausschüttungen und sodann die letztfälligen. Eine Nachzahlungspflicht besteht nur während der Laufzeit der 
Genussscheine.

Die Ausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr ist jeweils nachträglich am 1. Juli des folgenden Geschäfts-
jahres fällig, jedoch nicht vor dem ersten Geschäftstag nach der Feststellung des Jahresabschlusses der Emittentin 
für das Geschäftsjahr, für das die Ausschüttung erfolgen soll. Ist der Fälligkeitstag für eine Ausschüttung kein Ge-
schäftstag, so hat die Zahlung am darauffolgenden Geschäftstag zu erfolgen. Geschäftstag bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), an dem die Clearstream Banking AG, Neue Börsenstr. 1, 60487 Frankfurt am 
Main, Zahlungen abwickelt. Die Genussscheine sind vom 1. Dezember 2009 an ausschüttungsberechtigt, das heißt 
für das Geschäftsjahr zu einem 30/360-Anteil.

Die Emittentin wird den genauen Ausschüttungsbetrag berechnen und jährlich mit dem Fälligkeitstermin der Aus-
schüttung auf ihrer Internetseite unter www.windenergie-investment.de bekannt geben.

Die Ansprüche auf Zahlung der Zinsen verjähren innerhalb von drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Ende des 
Kalenderjahres, in dem der Zinszahlungsanspruch fällig geworden ist.



Zusammenfassung des Wertpapierprospektes
Seite 13

rückzahlung der genussscheine, nachrang der genussscheine1.3.3. 

Die Emittentin verpflichtet sich, die Genussscheine nach dem Ende der Laufzeit oder nach dem Wirksamwerden 
ihrer Kündigung zum Nennbetrag zurückzuzahlen. Der zurückzahlende Betrag ist am 1. Juli des Jahres, das dem 
Ende der Laufzeit bzw. dem Wirksamwerden der Kündigung folgt, jedoch nicht vor dem ersten Geschäftstag nach 
der endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses der Emittentin für das vorangegangene Geschäftsjahr, fällig. Ist 
der Fälligkeitstag für die Rückzahlung kein Geschäftstag, so hat die Zahlung am darauf folgenden Geschäftstag zu 
erfolgen. Geschäftstag bezeichnet einen Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem die Clearstream Banking 
AG, Neue Börsenstr. 1, 60487 Frankfurt am Main, Zahlungen abwickelt. 

Der Rückzahlungsanspruch verjährt innerhalb von drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Ende des Kalender-
jahres, in dem der Rückzahlungsanspruch fällig geworden ist.

Im Insolvenz- oder Liquidationsfall gehen die Forderungen aus den Genussscheinen den Forderungen aller anderen 
nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin im Rang nach. Die Genussscheine gewähren keinen Anteil am Liquida-
tionserlös der Emittentin. Dies kann zu einem Totalverlust der Genussscheininhaber führen.

rückerwerb von genussscheinen1.3.4. 

Die Emittentin ist berechtigt, Genussscheine aus dieser Emission im eigenen Namen zu erwerben. Sie kann die er-
worbenen Genussscheine einziehen, halten oder diese weiterveräußern. Ein Bezugsrecht der Genussscheininhaber 
besteht nicht. 

mittelverwendung1.3.5. 

Der Emittentin fließt nach Abzug der Emissionskosten von voraussichtlich rund 5,4 % (= ca. € 325.000,00) des Ge-
samtnennbetrages der Genussscheine von € 6.000.000,00 ein Emissionserlös in Höhe von rund € 5.675.000,00 zu, 
sofern alle Genussscheine platziert werden. Diesen Nettoemissionserlös darf die Emittentin nach den Genussschein-
bedingungen nur zu den folgenden Zwecken verwenden:

Entwicklung, Errichtung und dem anschließenden Eigenbetrieb von Onshore-Windparks durch die Emittentin;a) 

allen Maßnahmen, die mit dem unter a) genannten Zwecken unmittelbar zusammenhängen;b) 

Überlassung an verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG, 290 ff. HGB oder Fondsgesellschaften in c) 
der Rechtsform einer GmbH & Co. KG, deren Initiatorin die Emittentin bzw. eine Tochtergesellschaft von ihr ist, mit 
der Maßgabe, die Mittel zu den unter a) und b) genannten Zwecken zu verwenden;

soweit eine zweckmäßige Verwendung des Emissionserlöses nach Auffassung der Emittentin erst zu einem spä-d) 
teren Zeitpunkt sinnvoll ist, zur Anlage in Geldmarktfonds, Termingelder, Festgelder, etc.

Laufzeit, kündigung1.3.6. 

Die Laufzeit der Genussscheine beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des von der Gesellschaft für das öffent-
liche Angebot der Genussscheine herausgegebenen Wertpapierprospektes und endet am 31. Dezember 2016.

Eine Kündigung der Genussscheine ist frühestens zum Ablauf der Mindestvertragsdauer von sechs Jahren zum Ende 
eines Geschäftsjahres möglich, nachfolgend zum Ablauf des folgenden Geschäftsjahres. Die Kündigungsfrist beträgt 
24 Monate. Die Kündigung durch den Genussscheininhaber hat schriftlich zu erfolgen. Kündigungen per Telefax, 
E-Mail oder in anderer elektronischer Form sind unwirksam. Maßgeblich ist der Tag des Eingangs der schriftlichen 
Kündigung bei der Emittentin. Die Kündigung durch die Emittentin hat durch Bekanntmachung im elektronischen 
Bundesanzeiger zu erfolgen. Gekündigte Genussscheine verbriefen bis zum Wirksamwerden ihrer Kündigung ihre 
vollen Rechte. Der zurückzuzahlende Betrag am 1. Juli des Jahres, das dem Wirksamwerden der Kündigung folgt, 
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jedoch nicht vor dem ersten Geschäftstag nach der endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses der Emittentin 
für das vorangehende Geschäftsjahr, an die Genussscheininhaber zurückzuzahlen.

Im Falle des Erlasses oder der Änderung oder der Änderung der Auslegung einer in der Bundesrepublik Deutschland 
anwendbaren Rechtsvorschrift nach Ausgabe der Genussscheine, durch die die Ausschüttungen der Emittentin auf 
die Genussscheine bei der Emittentin mit Steuern vom Einkommen und Ertrag belastet werden, ist die Emittentin 
berechtigt, statt der Änderung oder Anpassung der Genussscheinbedingungen die Genussscheine mit einer Frist von 
6 Monaten zum Ende des Geschäftsjahres, indem die Genussscheinrechte letztmals ohne die Belastung mit Steuern 
vom Einkommen und Ertrag bei der Emittentin ausgeübt werden können, durch Bekanntmachung im elektronischen 
Bundesanzeiger außerordentlich zu kündigen. In jedem Falle einer berechtigten Änderung der Genussscheinbedin-
gungen durch die Emittentin steht den Genussscheininhabern ein Kündigungsrecht zum Ende des Geschäftsjahres 
zu, in dem die Genussscheine nach dem Inhalt der Bekanntmachung letztmalig in der unveränderten Fassung ohne 
die Belastung von Steuern vom Einkommen und Ertrag bei der Emittentin ausgeübt werden können. Die Kündigung 
ist ausgeschlossen, wenn sie nicht in schriftlicher Form innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung der Ände-
rungserklärung bei der Emittentin eingeht.

Von den hier beschriebenen Kündigungsrechten der Emittentin oder der Genussscheininhaber bleiben außerordent-
liche Kündigungsrechte beider Parteien unberührt.

Handelbarkeit der genussscheine1.3.7. 

Die Genussscheine sind zum Beginn der Zeichnungsfrist und auch in der Folgezeit bis auf weiteres nicht zum Handel 
an einer inländischen Börse zugelassen. Die e.n.o. GmbH beabsichtigt jedoch, die Genussscheine voraussichtlich 
nach vollständiger Platzierung in den Freiverkehr einer inländischen Börse einbeziehen zu lassen. Die Gewähr für 
einen späteren öffentlichen Handel der Genussscheine übernimmt die e.n.o. GmbH jedoch nicht. Die Gesellschaft 
hat zur Einbeziehung der Genussscheine in den Freiverkehr der Börse Frankfurt am Main einen Vertrag mit der biw 
Bank für Investment und Wertpapiere AG, Willich, geschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist die Einbeziehung 
der Genussscheine in den Freiverkehr der Börse Frankfurt am Main.

Zusammenfassung der wesentlichen risikofaktoren1.4. 

allgemeiner Hinweis1.4.1. 

Dieser Wertpapierprospekt enthält eine Vielzahl von Risiken, die nachfolgend zusammengefasst und im weiteren 
Wertpapierprospekt deutlich und ausführlich dargestellt werden. Der Wertpapierprospekt enthält zukunftsgerichtete 
Aussagen – insbesondere subjektive Zielvorstellungen zur künftigen Entwicklung der e.n.o. GmbH – die jedoch mit 
Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Diese Aussagen geben die gegenwärtige Einschätzung und Erwartung 
der Emittentin im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wieder. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl von Fak-
toren dazu führen kann, dass die tatsächliche Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der e.n.o. GmbH 
erheblich von den in diesem Wertpapierprospekt geäußerten Zielvorstellungen abweicht. Die e.n.o. GmbH garantiert 
nicht die Vollständigkeit der angegebenen Risiken. In Einzelfällen können eventuell noch weitere Risiken auftreten. 
Des Weiteren ist der Eintritt eines oder mehrerer Risiken ungewiss und kann auch durch die Emittentin nicht abge-
schätzt werden. Die Verwirklichung eines oder mehrerer der in diesem Wertpapierprospekt beschriebenen Ereignisse 
oder der Eintritt eines zum jetzigen Zeitpunkt unbekannten Risikos kann sich dahingehend auswirken, dass die Zah-
lung von Zinsen auf die Genussscheine oder deren Rückzahlung durch die Emittentin am Ende der Laufzeit beein-
trächtigt wird. Die Anleger könnten hierdurch ihr in die Genussscheine investiertes Kapital teilweise oder vollständig 
verlieren. Der Anleger sollte daher sehr gründlich die ausführlichen Risikofaktoren im Wertpapierprospekt studieren, 
um so das Risiko der hier angebotenen Genussscheine einschätzen zu können. Die wesentlichen Risiken, die sich für 
den Anleger aus den angebotenen Genussscheinen ergeben, werden nachfolgend wie folgt zusammengefasst.
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abhängigkeit von Investoren1.4.2. 

Die e.n.o. GmbH realisiert ihre Umsätze und Erträge unter anderem durch die Veräußerung von Windparkprojekten 
an Investoren. Die Gesellschaft ist daher für die Erzielung von Umsätzen und Erträgen darauf angewiesen, für ihre 
Windparkprojekte jeweils geeignete Investoren zu gewinnen, die bereit sind, die Projekte kostendeckend zu erwerben 
oder sich an ihnen zu beteiligen. Findet die Emittentin keine geeigneten Investoren, kann sich dies negativ auf ihre 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und damit auf ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen gegenüber den Genuss-
scheininhabern nachzukommen, auswirken.

risiken aus zyklischen und schwankenden geschäftsverläufen1.4.3. 

Der Geschäftsverlauf der e.n.o. GmbH als u.a. Projektentwickler von Windparks unterliegt branchenspezifisch ver-
gleichsweise starken Schwankungen. Zum einen werden Windparkprojekte tendenziell häufiger in den letzten Mona-
ten eines Jahres realisiert und abgerechnet, sodass die erste Jahreshälfte oftmals schwächer verläuft als die zweite 
Jahreshälfte. Zum anderen unterliegt das Ergebnis der e.n.o. GmbH aufgrund der Besonderheiten des Projektge-
schäfts generell beträchtlichen Schwankungen, da der Umsatz jeweils erst mit Umsetzung eines Projekts realisiert 
wird und so der Zeitpunkt der Umsetzung darüber entscheidet, in welchem Zeitpunkt Umsatz und Ergebnis aus 
dem jeweiligen Projekt ausgewiesen werden. Entsprechend können Projektverschiebungen zu Abweichungen oder 
Schwankungen in den Jahresergebnissen führen.

Aufgrund der Unsicherheiten, die - etwa wegen des ungewissen Zeitpunkts der Erteilung von Genehmigungen, der 
rechtzeitigen Verfügbarkeit von Windkraftanlagen oder der rechtzeitigen Verfügbarkeit sonstiger für die Errichtung 
eines Windparks erforderlicher Voraussetzungen - im Hinblick auf den genauen Fertigstellungszeitpunkt eines Wind-
parks bestehen, ist ungewiss, wie viele Windparkprojekte im Laufe eines Geschäftsjahres realisiert werden können. 
Auch über die Laufzeit der Genussscheine ist der Geschäftsverlauf schwer zu prognostizieren. Sollte die Gesellschaft 
aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Windparkprojekten oder anderer Faktoren ihre Ziele in der 
Zukunft verfehlen oder ihre Planungen nicht erreichen, so könnte dies zu einer Beeinträchtigung der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der e.n.o. GmbH führen.

abhängigkeit von der geschäftsführung, führungskräften und qualifiziertem personal1.4.4. 

Der zukünftige Erfolg der e.n.o. GmbH hängt in erheblichem Umfang von der weiteren Mitwirkung ihrer Führungskräf-
te, leitenden Mitarbeiter und ihres sonstigen qualifizierten Personals in Schlüsselpositionen ab, insbesondere von der 
weiteren Mitwirkung von Herrn Porm als Gesellschafter-Geschäftsführer der Emittentin und weiteren Gesellschaften 
der e.n.o.-Gruppe sowie der weiteren Führungskräfte in den verschiedenen Geschäftsbereichen. Ganz überwiegend 
sind die Mitarbeiter in Schlüsselpositionen einschließlich der Geschäftsführung bereits seit vielen Jahren für die 
e.n.o.-Gruppe tätig und wären aufgrund der hierbei gewonnenen unternehmensspezifischen Erfahrungen im Falle 
eines Weggangs entsprechend schwer zu ersetzen. Die Emittentin kann nicht gewährleisten, dass sie zukünftig in der 
Lage sein wird, ihre Führungskräfte und sonstigen Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten sowie weitere geeig-
nete Führungskräfte und hoch qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Der Verlust von Führungskräften oder anderen 
Mitarbeitern in Schlüsselpositionen sowie ausbleibender Erfolg bei der Gewinnung neuer qualifizierter Führungskräfte 
und Mitarbeiter könnte sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
e.n.o. GmbH auswirken.

risiken aus der konzeption und errichtung von Windparks1.4.5. 

Die e.n.o.-Gruppe erzielt ihre Umsätze unter anderem im Zusammenhang mit der Konzeption und Errichtung von 
Windparks auf dem deutschen Festland. Sie erkundet geeignete Standorte und sichert sich diese, projektiert die 
Windkraftanlagen und errichtet sie als Generalunternehmer. Zumeist konzipiert sie außerdem Betreiber-Gesell-
schaften und veräußert diese an Investoren. Darüber hinaus besorgt die Emittentin bei den von ihr projektierten und 
dann veräußerten Windparks nicht selten die Geschäfte der Betreiber-Gesellschaften einschließlich des Betriebs und 
der Wartung der Anlagen. 
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Der Zeitraum von der Standortrecherche bis zur Übergabe der Windkraftanlage an die Betreiber-Gesellschaft umfasst 
in der Regel mehrere Jahre. Von den Baukosten entfallen nach den Erfahrungen der Gesellschaft in der Regel ein 
Teil auf Planungs- und Projektentwicklungsleistungen, ein weiterer Teil auf die Kosten für die Infrastruktur (Wegebau, 
Kabelbau bis zum Übergabepunkt an den Energieversorger einschließlich gegebenenfalls einer Umspannanlage) und 
der größte Teil auf die Anlagen selbst. Den Bau der Anlage und den Bau der Infrastruktur vergibt die Gesellschaft, die 
gegenüber der Betreiber-Gesellschaft als Generalunternehmerin auftritt, an den Hersteller der eigentlichen Anlage 
und an sonstige Subunternehmen. 

Bei der Errichtung der Anlagen, beim Erwerb von im Bau befindlichen Anlagen oder bei der Beteiligung an Projektge-
sellschaften, deren Anlagen noch nicht in Betrieb sind, und bei der Herstellung der Infrastruktur können sich unter-
schiedliche Risiken realisieren, sei es, dass sich die Fertigstellungskosten erhöhen, dass sich Verzögerungen bei den 
baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ergeben, seien es Nachbarschaftsklagen 
von Anwohnern oder Gemeinden, sei es, dass Verzögerungen bei der Errichtung der Infrastruktur auftreten oder beim 
Netzanschluss. Auch kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass für ein Windparkprojekt die notwendigen 
Genehmigungen nicht zu erlangen sind und die Umsetzung dieses Projekts dann aufgegeben werden muss.

Die Nichtumsetzbarkeit eines Projekts oder erhebliche Verzögerungen bei der Umsetzung eines Projekts würden 
jeweils zu finanziellen Belastungen der Emittentin führen. Diese können insbesondere aus der Notwendigkeit von 
Abschreibungen sowie Schadenersatz oder Vertragsstrafeverpflichtungen gegenüber Investoren bestehen. Auch 
könnte die Emittentin verpflichtet sein, im Falle der nicht oder nur verspätet erfolgenden Umsetzung eines Projekts 
hierfür von Investoren bereits erhaltene Zahlungen zurückzahlen zu müssen. Schließlich können Verzögerungen oder 
sonstige Abweichungen bei der Realisierung eines Windparkprojekts zu zusätzlichen Kosten führen, die die e.n.o.-
Gruppe zu tragen hat und nicht an Dritte weitergeben kann. All diese Umstände können die Geschäftstätigkeit sowie 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der e.n.o. GmbH negativ beeinflussen.

Ein erhebliches Risiko im Hinblick auf die verzögerte Realisierung eines Windparks liegt schließlich darin, dass nach 
den gesetzlichen Regelungen die Höhe der Vergütung, die aus dem von einem Windpark erzeugten Strom erzielt wird, 
aufgrund der im Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG ("EEG")) vor-
gesehenen Degression um 1 % mit jedem Kalenderjahr sinkt. Für die aus einem Windpark erzielbaren Erträge ist es 
damit von entscheidender Bedeutung, in welchem Jahr der jeweilige Windpark fertig gestellt und die Stromeinspei-
sung begonnen wird. Verzögerungen bei der Errichtung eines Windparks, die über einen Jahreswechsel hinausgehen, 
haben deshalb bei der Veräußerung des Windparks einen entsprechend geringeren Preis zur Folge; im ungünstigsten 
Fall können derartige Verzögerungen sogar zu der Unwirtschaftlichkeit und damit Unveräußerbarkeit eines Windparks 
führen. Dies hätte jeweils nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der e.n.o. GmbH 
zur Folge.

standortrisiken1.4.6. 

Die Auswahl und die Sicherung von geeigneten Standorten zur Errichtung von Windkraftanlagen hat wesentlichen 
Einfluss auf den wirtschaftlichen Fortgang und die Gewinnaussichten der Emittentin. Für die Auswahl geeigneter 
Standorte lässt die Gesellschaft in der Frühphase der Projektierung u.a. von unabhängigen Instituten Gutachten für 
Windkraftanlagen (so genannte Windgutachten) fertigen. Basis der Windgutachten sind die Winddaten für ein so 
genanntes "durchschnittliches Windjahr", die anhand eines statistischen Mittels berechnet werden. Die Aussagen 
in den Windgutachten sind von entscheidender Bedeutung für die Veräußerbarkeit eines Windparkprojekts an Inve-
storen und vor allem für den erzielbaren Preis. Unterhalb der Erwartungen der e.n.o. GmbH bleibende Aussagen eines 
Windgutachtens oder ein unterhalb der Erwartungen bleibendes Windaufkommen kann sich daher nachteilig auf die 
Geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken.

Die Zahl der für die Errichtung von Windkraftanlagen geeigneten Standorte in Deutschland ist begrenzt. Dies kann 
dazu führen, dass sich künftig der Wettbewerb um diese Standorte und damit die Akquisitionskosten für die Stand-
orte erhöhen, was zu einer Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin führen kann.
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Geeignete Standorte bergen darüber hinaus raumordnerische, naturschutz- bzw. landschaftsschutzrechtliche, luft-
fahrtrechtliche und sonstige baurechtliche Risiken, die zu zeitlichen Verzögerungen und zu zusätzlichen Aufwen-
dungen, beispielsweise für die Schaffung von Ausgleichsflächen, führen können. Ein Standort kann sich auch auf-
grund nachträglicher Einschränkungen, wie Abschaltregelungen zum Schutz der Avifauna, als weniger vorteilhaft 
herausstellen. 

Der Eintritt eines dieser Risiken könnte zu einer Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der e.n.o. 
GmbH führen.

risiken aus der Haftung als persönlich haftender gesellschafter1.4.7. 

Persönlich haftender Gesellschafter der meisten Betreiber-Gesellschaften, die fast immer in der Rechtsform einer 
GmbH & Co. KG betrieben werden, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der e.n.o. GmbH, die e.n.o. energy Beteili-
gungs GmbH. Das bedeutet, dass die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH für sämtliche Verbindlichkeiten der Betreiber-
Gesellschaften, bei denen sie Komplementärin ist, persönlich haftet.

Sollte es bei dem Betrieb eines Windparks oder aufgrund eines außergewöhnlichen Ereignisses zu Verlusten kommen 
und sollte aufgrund dessen die Betreiber-Gesellschaft nicht mehr in der Lage sein, ihren Verpflichtungen aus dem 
Betrieb oder den laufenden Verpflichtungen zur Verzinsung und Tilgung ihres Fremdkapitals nachzukommen, muss 
für diese Verpflichtungen die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH einstehen. Eine solche Einstandspflicht könnte dazu 
führen, dass auch diejenigen Erlöse, die die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH aus der Übernahme der persönlichen 
Haftung oder aus sonstigen Tätigkeiten erwirtschaftet, innerhalb der e.n.o.-Gruppe nicht mehr zur Verfügung stehen 
und zu dem die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH mehrere oder sämtliche Aufträge verliert. All diese Umstände kön-
nen sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und der e.n.o.-Gruppe auswirken.

unternehmerische risiken1.4.8. 

Insbesondere folgende Umstände können dazu führen, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, die Zinsen auf die 
Genussscheine zu zahlen oder die Genussscheine bei Fälligkeit vollständig oder teilweise zurückzuzahlen:

Der gesellschaftsvertragliche und tatsächliche Unternehmensgegenstand der Emittentin ist auf die Projektierung  »
und den Handel mit Windkraftanlagen gerichtet. Die von diesem gesellschaftsvertraglichen und tatsächlichen Un-
ternehmensgegenstand erwarteten Erlöse könnten aufgrund verschiedenster Ursachen nicht einbringlich oder für 
eine Erfüllung der Zins- und Rückzahlungsverbindlichkeiten nicht ausreichend sein.

Die Emittentin könnte zum Zeitpunkt der Rückzahlung der Genussscheine nicht in der Lage sein, den an die Ge- »
nussscheininhaber zurückzuzahlenden Betrag der Genussscheine aus eigenen Mitteln, durch eine Umschuldung 
mittels Bankkredit, durch Ausgabe neuer Genussscheine oder einer neuen Anleihe oder durch einen wirtschaftlich 
auskömmlichen Verkauf von Windkraftanlagen zu erreichen.

Die Emittentin könnte während der Laufzeit der Genussscheine dazu gezwungen sein, die Eröffnung des Insolven- »
zverfahrens über das Vermögen der Emittentin zu beantragen. Soweit im Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen der Emittentin Genussscheine noch nicht zurückgezahlt sind oder auf die Genuss-
scheine zu zahlende Zinsen offen stehen, ist von den Genussscheininhabern das allgemeine Insolvenzrisiko der 
Emittentin mit zu tragen. Aufgrund des in den Genussscheinbedingungen vereinbarten Rangrücktritts stehen die 
Genussscheininhaber mit ihren Forderungen im Rang hinter allen anderen Gläubigern der Emittentin. Dies bedeu-
tet, dass sie aus der Insolvenzmasse als letzte bedient werden. In diesem Fall wäre die Emittentin nicht in der Lage, 
ihren Zinszahlungs- und Rückzahlungsverpflichtungen nachzukommen.
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rangrücktritt der genussscheininhaber1.4.9. 

Die Forderungen der Genussscheininhaber stehen im Insolvenz- oder Liquidationsfall im Rang hinter den Forde-
rungen aller anderen bestehenden und künftigen nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin. Hierdurch besteht 
im Falle eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der Emittentin für die 
Genussscheininhaber die Gefahr, dass die Emittentin aufgrund des Nachrangs der Genussscheine bzw. aufgrund der 
Nicht-Teilnahme am Liquidationserlös nicht in der Lage ist, ihren Zinszahlungs- und Rückzahlungsverpflichtungen 
gegenüber den Genussscheininhabern nachzukommen. Daher ist im Insolvenz- oder Liquidationsfall ein Totalverlust 
der Genussscheininhaber mit ihren Zinszahlungs- und Rückzahlungsforderungen nicht ausgeschlossen.

risiken aus der abhängigkeit der ausschüttungen der genussscheine von einem  1.4.10. 

Bilanzgewinn

Die Ausschüttung auf die Genussscheine ist dadurch begrenzt, dass durch sie kein Bilanzverlust entstehen oder sich 
erhöhen darf. Ein Bilanzverlust ist entsprechend der Regelungen gemäß § 158 AktG zu ermitteln. Reicht dementspre-
chend der Bilanzgewinn zur Zahlung des Ausschüttungsanspruches der Genusscheininhaber nicht aus, vermindert 
sich dieser entsprechend. Die verminderte Ausschüttung auf die Genussscheine erfolgt im Verhältnis der jeweiligen 
Ausschüttungsansprüche zueinander. Im Falle einer Verminderung der Ausschüttung ist der nicht ausgeschüttete 
Betrag in den folgenden Geschäftsjahren nachzuzahlen. 

Für den Fall eines Bilanzverlustes der e.n.o. GmbH besteht daher für die Genussscheininhaber das Risiko, dass die 
Ausschüttungen auf die Genussscheine nicht ausgezahlt werden.  Risiko der eingeschränkten Veräußerbarkeit der 
Genussscheine

Die hier angebotenen Genussscheine sind frei übertragbar. Jedoch sind die Genussscheine zum Beginn der Zeich-
nungsfrist, die einen Tag nach der Veröffentlichung dieses Wertpapierprospektes beginnt, und auch in der Folgezeit 
bis auf weiteres noch nicht zum Handel an einer inländischen Börse zugelassen. Die Veräußerbarkeit der Genuss-
scheine ist also stark eingeschränkt und damit die Verfügbarkeit des angelegten Kapitals. Zudem besteht die Gefahr, 
dass sich auch in Zukunft kein Markt für die Genussscheine entwickelt, auf dem in hinreichendem Umfang Angebot 
und Nachfrage nach den Genussscheinen zu angemessenen Kaufpreisen besteht. Dies hätte zur Folge, dass ein 
Genussscheininhaber die von ihm gehaltenen Genussscheine vor ihrer Fälligkeit nicht oder nur zu einem Preis ver-
kaufen kann, der erheblich unter dem Nennwert (Ausgabepreis) liegt. Zudem ist ein möglicher Verkaufspreis für die 
Genussscheine auch von der Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus, des Marktes für vergleichbare Wertpapiere 
und der wirtschaftlichen Situation der Emittentin abhängig.
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risikofaktoren2. 

allgemeiner risikohinweis2.1. 
Dieser Wertpapierprospekt lädt ein zu einer Geldanlage in Form von verzinslichen Genussscheinen. Jede Geldanlage 
bei einem Unternehmen stellt ein Risiko dar und unterliegt betrieblichen und marktbedingten Schwankungen. Dies 
gilt in gleichem Maß auch für die hier angebotenen Genussscheine; sie sind eine Risikoanlage. Somit kann prinzipiell 
auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eines Genussscheininhabers im Falle der Insolvenz oder bei andau-
ernden sowie hohen Verlusten der e.n.o. GmbH nicht ausgeschlossen werden. Einen solchen denkbaren Totalverlust 
sollte der Anleger vor dem Hintergrund seiner persönlichen Vermögensverhältnisse und Anlageziele bedenken und 
notfalls wirtschaftlich verkraften können.

Der Emissionserlös wird in den Ausbau der weiteren Geschäftstätigkeit der Emittentin und ihrer Tochtergesellschaften 
investiert. Das Genussscheinkapital unterliegt keiner gesonderten staatlichen Aufsicht, sodass es sich um eine In-
vestition mit bestimmten Risiken handelt. Alle wesentlichen, der Emittentin im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 
Wertpapierprospektes bekannten Risikofaktoren werden im Folgenden benannt.

grundsätzlicher Hinweis2.2. 
Eine Investition in die Genussscheine ist mit diversen Risiken verbunden, die sich unter anderem aus der Entwicklung 
der Renten-, Geld- und Märkte für erneuerbare Energien, der Veränderung von Zinssätzen, verbleibenden Restlauf-
zeiten von Windkraftanlagen und Marktvolatilitäten, unternehmensspezifischen Faktoren wie z.B. der Gewinnent-
wicklung sowie aus konjunkturellen und politischen Risiken ergeben können. Diese Risiken können einzeln oder auch 
in Kombination Einfluss auf die Entwicklung der Emittentin und damit der Genussscheine nehmen.

Der Genussscheininhaber investiert in das Unternehmen der e.n.o. GmbH. Dies erfordert eine Entscheidung, bei der 
alle Gesichtspunkte, die für oder gegen eine Kapitalanlage sprechen, wohl überlegt abgewogen werden sollten. Der 
Anleger sollte insbesondere die nachfolgenden Risikohinweise vor dem Hintergrund der übrigen Angaben in diesem 
Prospekt aufmerksam lesen und bei seiner Entscheidung entsprechend berücksichtigen. Insbesondere sollte die 
Kapitalanlage des Anlegers seinen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen und seine Anlagehöhe nur einen Teil 
seines übrigen Vermögens ausmachen.

allgemeine unternehmerische risiken2.3. 
Jede Investition in ein Unternehmen enthält wirtschaftliche Risiken. Die künftig zu erwartenden Ergebnisse der Gesell-
schaft sind abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg. Das Risiko der hier angebotenen Genussscheine 
liegt in der wirtschaftlichen Entwicklung der e.n.o. GmbH. Es kann keine Gewähr für den Eintritt der wirtschaftlichen 
Ziele und Erwartungen des Genussscheininhabers geben.

spezielle unternehmerische risiken2.4. 

marktrisiken2.4.1. 

Einige der derzeitigen oder potenziellen Wettbewerber der e.n.o. GmbH verfügen über ähnlich große oder größe-
re finanzielle, technische, Einkaufs-, Entwicklungs-, Management- oder sonstige Ressourcen. Diese Wettbewerber 
werden deshalb möglicherweise gleich schnell oder auch schneller auf neue Technologien oder sich abzeichnende 
Veränderungen oder auf Wünsche der Investoren in Windparks reagieren oder mehr Ressourcen für die Entwicklung, 
das Baumanagement und -controlling oder das Betriebsmanagement aufwenden können. Auch könnte der künftige 
Zusammenschluss von Wettbewerbern durch Beteiligungen oder Kooperationen die Attraktivität des Angebots dieser 
Wettbewerber und den Wettbewerbsdruck weiter erhöhen. Nicht zuletzt könnte der Einstieg der kapitalkräftigen En-
ergieversorgungsunternehmen in den Markt der Projektentwicklung, entweder für eigene oder für fremde Rechnung, 



Risikofaktoren
Seite 20

die Marktanteile der derzeitigen Wettbewerber erheblich verringern. Ein scharfer Wettbewerb könnte zu Preisredu-
zierungen, verminderten Umsatzerlösen und reduzierten Gewinnspannen sowie zu einer Verfehlung der angestrebten 
Marktposition und zu einem Rückgang des Marktanteils führen, was jeweils nachteilige Auswirkungen auf die e.n.o. 
GmbH und ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnte.

Auch könnte sich die aktuell bestehende positive Marktakzeptanz in Bezug auf Erneuerbare Energien im Allgemeinen 
und Windkraftenergie im Besonderen in der Zukunft verschlechtern.

risiken aus technologischem Wandel2.4.2. 

Windkraftanlagen sind in den letzten Jahren technologisch in erheblichem Umfang weiter entwickelt worden. Sie sind 
durchschnittlich größer geworden, die Ausnutzung und der Ausnutzungsgrad sind erheblich gesteigert worden. Diese 
Entwicklung wird sich nach Einschätzung der Gesellschaft auch in Zukunft fortsetzen. 

Der zukünftige Erfolg der e.n.o. GmbH wird unter anderem von ihrer Fähigkeit abhängen, ihre eigene Produktion von 
Windkraftanlagen über ihre Tochtergesellschaft e.n.o. energy systems GmbH diesem technologischen Fortschritt 
anzupassen oder sich die Zusammenarbeit mit denjenigen Herstellern zu sichern, die mit den technologischen He-
rausforderungen Schritt halten können. Die Unsicherheiten bei der Einschätzung der künftigen technologischen Ent-
wicklungen und bei der Einschätzung, ob die Emittentin dieser Herausforderung gerecht werden kann bzw. welche 
Hersteller dies können und dennoch zu vertretbaren Preisen liefern, kann die Akzeptanz für die von der e.n.o. GmbH 
akquirierten Standorte, deren Entwicklung und deren Veräußerbarkeit erheblich beeinträchtigen. Gleichzeitig stellen 
die dargestellten technologischen Herausforderungen erhebliche Ansprüche an die bei der e.n.o. GmbH tätigen Fach-
leute und an die Akquisition zusätzlicher Fachleute. Die damit verbundenen Unsicherheiten können das Vertrauen in 
die Kompetenz der Gesellschaft mindern. Das kann Nachteile und negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb 
und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der e.n.o. GmbH haben.

abhängigkeit von Investoren2.4.3. 

Die e.n.o. GmbH realisiert ihre Umsätze und Erträge unter anderem durch die Veräußerung von Windparkprojekten 
an Investoren. Die Gesellschaft ist daher für die Erzielung von Umsätzen und Erträgen darauf angewiesen, für ihre 
Windparkprojekte jeweils geeignete Investoren zu gewinnen, die bereit sind, die Projekte kostendeckend zu erwerben 
oder sich an ihnen zu beteiligen. Findet die Emittentin keine geeigneten Investoren, kann sich dies negativ auf ihre 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und damit auf ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen gegenüber den Genuss-
scheininhabern nachzukommen, auswirken.

risiken aus zyklischen und schwankenden geschäftsverläufen2.4.4. 

Der Geschäftsverlauf der e.n.o. GmbH als u.a. Projektentwickler von Windparks unterliegt branchenspezifisch ver-
gleichsweise starken Schwankungen. Zum einen werden Windparkprojekte tendenziell häufiger in den letzten Mona-
ten eines Jahres realisiert und abgerechnet, sodass die erste Jahreshälfte oftmals schwächer verläuft als die zweite 
Jahreshälfte. Zum anderen unterliegt das Ergebnis der e.n.o. GmbH aufgrund der Besonderheiten des Projektge-
schäfts generell beträchtlichen Schwankungen, da der Umsatz jeweils erst mit Umsetzung eines Projekts realisiert 
wird und so der Zeitpunkt der Umsetzung darüber entscheidet, in welchem Zeitpunkt Umsatz und Ergebnis aus 
dem jeweiligen Projekt ausgewiesen werden. Entsprechend können Projektverschiebungen zu Abweichungen oder 
Schwankungen in den Jahresergebnissen führen.

Aufgrund der Unsicherheiten, die - etwa wegen des ungewissen Zeitpunkts der Erteilung von Genehmigungen, der 
rechtzeitigen Verfügbarkeit von Windkraftanlagen oder der rechtzeitigen Verfügbarkeit sonstiger für die Errichtung 
eines Windparks erforderlicher Voraussetzungen - im Hinblick auf den genauen Fertigstellungszeitpunkt eines Wind-
parks bestehen, ist ungewiss, wie viele Windparkprojekte im Laufe eines Geschäftsjahres realisiert werden können. 
Auch über die Laufzeit der Genussscheine ist der Geschäftsverlauf schwer zu prognostizieren. Sollte die Gesellschaft 
aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Windparkprojekten oder anderer Faktoren ihre Ziele in der 
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Zukunft verfehlen oder ihre Planungen nicht erreichen, so könnte dies zu einer Beeinträchtigung der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der e.n.o. GmbH führen.

abhängigkeit von der geschäftsführung, führungskräften und qualifiziertem personal2.4.5. 

Der zukünftige Erfolg der e.n.o. GmbH hängt in erheblichem Umfang von der weiteren Mitwirkung ihrer Führungskräf-
te, leitenden Mitarbeiter und ihres sonstigen qualifizierten Personals in Schlüsselpositionen ab, insbesondere von der 
weiteren Mitwirkung von Herrn Porm als Gesellschafter-Geschäftsführer der Emittentin und weiteren Gesellschaften 
der e.n.o.-Gruppe sowie der weiteren Führungskräfte in den verschiedenen Geschäftsbereichen. Ganz überwiegend 
sind die Mitarbeiter in Schlüsselpositionen einschließlich der Geschäftsführung bereits seit vielen Jahren für die 
e.n.o.-Gruppe tätig und wären aufgrund der hierbei gewonnenen unternehmensspezifischen Erfahrungen im Falle 
eines Weggangs entsprechend schwer zu ersetzen. Die Emittentin kann nicht gewährleisten, dass sie zukünftig in der 
Lage sein wird, ihre Führungskräfte und sonstigen Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten sowie weitere geeig-
nete Führungskräfte und hoch qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Der Verlust von Führungskräften oder anderen 
Mitarbeitern in Schlüsselpositionen sowie ausbleibender Erfolg bei der Gewinnung neuer qualifizierter Führungskräfte 
und Mitarbeiter könnte sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
e.n.o. GmbH auswirken.

Verfügbarkeitsrisiko von Windkraftanlagen2.4.6. 

Eine Tochtergesellschaft der e.n.o. GmbH, die e.n.o. energy systems GmbH, produziert eigene Windenergieanlagen 
vom Typ e.n.o. 82, die in vielen von der e.n.o.-Gruppe projektierten Windparks verwendet wird. Dennoch sind die 
Emittentin und ihre Tochtergesellschaften auch darauf angewiesen, von dritten Anbietern Windenergienanlagen zu 
erwerben. Die Nachfrage nach Windkraftanlagen ist hoch und steht vergleichsweise knappen Produktionskapazitäten 
der Anlagenhersteller gegenüber. Darüber hinaus können die Preise für Stahl, Kupfer und Energie, die die wesent-
lichen Rohstoffe bei der Herstellung von Windkraftanlagen bilden, steigen. Das führt zu höheren Preisen und längeren 
Lieferfristen bei Windkraftanlagen. Die Besteller müssen daher bei der Realisierung von Windparks entsprechend 
langfristig planen. Außerdem spielt nach den häufig mit den Anlagenherstellern zu treffenden Bestellungsvereinba-
rungen die termingerechte Abnahme und damit auch die Fähigkeit des Bestellers, die bestellte Anlage zu diesem 
Termin installieren und finanzieren zu können, eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund kann nicht sicher davon 
ausgegangen werden, dass sämtliche gemäß der jeweiligen Planung der e.n.o. GmbH benötigten Windkraftanlagen 
zu den geplanten Terminen, dem festgelegten Preis und den sonstigen Konditionen auch geliefert werden können. 
Dies kann die Projektierung und Errichtung neuer Windparks erschweren oder erheblich verzögern, was zu Umsatz-
einbußen und damit zu negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen kann.

risiken aus der konzeption und errichtung von Windparks2.4.7. 

Die e.n.o.-Gruppe erzielt ihre Umsätze unter anderem im Zusammenhang mit der Konzeption und Errichtung von 
Windparks auf dem deutschen Festland. Sie erkundet geeignete Standorte und sichert sich diese, projektiert die 
Windkraftanlagen und errichtet sie als Generalunternehmer. Zumeist konzipiert sie außerdem Betreiber-Gesell-
schaften und veräußert diese an Investoren. Darüber hinaus besorgt die Emittentin bei den von ihr projektierten und 
dann veräußerten Windparks nicht selten die Geschäfte der Betreiber-Gesellschaften einschließlich des Betriebs und 
der Wartung der Anlagen. 

Der Zeitraum von der Standortrecherche bis zur Übergabe der Windkraftanlage an die Betreiber-Gesellschaft umfasst 
in der Regel mehrere Jahre. Von den Baukosten entfallen nach den Erfahrungen der Gesellschaft in der Regel ein 
Teil auf Planungs- und Projektentwicklungsleistungen, ein weiterer Teil auf die Kosten für die Infrastruktur (Wegebau, 
Kabelbau bis zum Übergabepunkt an den Energieversorger einschließlich gegebenenfalls einer Umspannanlage) und 
der größte Teil auf die Anlagen selbst. Den Bau der Anlage und den Bau der Infrastruktur vergibt die Gesellschaft, die 
gegenüber der Betreiber-Gesellschaft als Generalunternehmerin auftritt, an den Hersteller der eigentlichen Anlage 
und an sonstige Subunternehmen. 
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Bei der Errichtung der Anlagen, beim Erwerb von im Bau befindlichen Anlagen oder bei der Beteiligung an Projektge-
sellschaften, deren Anlagen noch nicht in Betrieb sind, und bei der Herstellung der Infrastruktur können sich unter-
schiedliche Risiken realisieren, sei es, dass sich die Fertigstellungskosten erhöhen, dass sich Verzögerungen bei den 
baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ergeben, seien es Nachbarschaftsklagen 
von Anwohnern oder Gemeinden, sei es, dass Verzögerungen bei der Errichtung der Infrastruktur auftreten oder beim 
Netzanschluss. Auch kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass für ein Windparkprojekt die notwendigen 
Genehmigungen nicht zu erlangen sind und die Umsetzung dieses Projekts dann aufgegeben werden muss.

Die Nichtumsetzbarkeit eines Projekts oder erhebliche Verzögerungen bei der Umsetzung eines Projekts würden 
jeweils zu finanziellen Belastungen der Emittentin führen. Diese können insbesondere aus der Notwendigkeit von 
Abschreibungen sowie Schadenersatz oder Vertragsstrafeverpflichtungen gegenüber Investoren bestehen. Auch 
könnte die Emittentin verpflichtet sein, im Falle der nicht oder nur verspätet erfolgenden Umsetzung eines Projekts 
hierfür von Investoren bereits erhaltene Zahlungen zurückzahlen zu müssen. Schließlich können Verzögerungen oder 
sonstige Abweichungen bei der Realisierung eines Windparkprojekts zu zusätzlichen Kosten führen, die die e.n.o.-
Gruppe zu tragen hat und nicht an Dritte weitergeben kann. All diese Umstände können die Geschäftstätigkeit sowie 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der e.n.o. GmbH negativ beeinflussen.

Ein erhebliches Risiko im Hinblick auf die verzögerte Realisierung eines Windparks liegt schließlich darin, dass nach 
den gesetzlichen Regelungen die Höhe der Vergütung, die aus dem von einem Windpark erzeugten Strom erzielt wird, 
aufgrund der im Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG ("EEG")) vor-
gesehenen Degression um 1 % mit jedem Kalenderjahr sinkt. Für die aus einem Windpark erzielbaren Erträge ist es 
damit von entscheidender Bedeutung, in welchem Jahr der jeweilige Windpark fertig gestellt und die Stromeinspei-
sung begonnen wird. Verzögerungen bei der Errichtung eines Windparks, die über einen Jahreswechsel hinausgehen, 
haben deshalb bei der Veräußerung des Windparks einen entsprechend geringeren Preis zur Folge; im ungünstigsten 
Fall können derartige Verzögerungen sogar zu der Unwirtschaftlichkeit und damit Unveräußerbarkeit eines Windparks 
führen. Dies hätte jeweils nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der e.n.o. GmbH 
zur Folge.

abhängigkeit von Lieferanten2.4.8. 

Für die Produktion ihrer eigenen Windenergieanlagen ist die e.n.o.-Gruppe auf Lieferungen ihrer Lieferanten angewie-
sen. Soweit Windenergieanlagen von dritten Anbietern erworben werden, sind die Hersteller der Windenergieanlagen 
wichtige Lieferanten. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Windkraftanlagen ist es für Windpark-
Projektierer bedeutsam, sich rechtzeitig ihre Lieferungen zu sichern. Es kann nicht gewährleistet werden, dass diese 
Lieferanten ihren Lieferverpflichtungen rechtzeitig und in vollem Umfang nachkommen werden. Kommt einer der 
Lieferanten seinen Lieferverpflichtungen (z. B. aufgrund einer Insolvenz oder einer Produktionsunterbrechung) nicht 
oder nur teilweise nach, ist insbesondere aufgrund des derzeitigen Nachfrageüberhangs nicht gewährleistet, dass die 
e.n.o.-Gruppe kurzfristig von anderen Auftragnehmern die Lieferungen im benötigten Umfang und zu angemessenen 
Preisen beziehen kann. In diesem Fall könnte es zu einer verzögerten Fertigstellung bis hin zur Aufgabe des Projekts 
kommen.

Auch in den Fällen, in welchen langfristige Lieferverträge abgeschlossen worden sind, ist nicht gesichert, dass hier-
durch eine sich über die gesamte Vertragslaufzeit erstreckende Belieferung erfolgen wird. Selbst wenn gemäß dem 
Wortlaut der Verträge eine Lieferpflicht besteht, ist nicht sichergestellt, dass die Lieferungen in vollem Umfang, recht-
zeitig, in der vereinbarten Qualität und zu den vereinbarten Preisen erfolgen werden. 

Der Eintritt eines dieser Risiken könnte nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
e.n.o.-Gruppe und damit der Emittentin haben.



Risikofaktoren
Seite 23

standortrisiken2.4.9. 

Die Auswahl und die Sicherung von geeigneten Standorten zur Errichtung von Windkraftanlagen hat wesentlichen 
Einfluss auf den wirtschaftlichen Fortgang und die Gewinnaussichten der Emittentin. Für die Auswahl geeigneter 
Standorte lässt die Gesellschaft in der Frühphase der Projektierung u.a. von unabhängigen Instituten Gutachten für 
Windkraftanlagen (so genannte Windgutachten) fertigen. Basis der Windgutachten sind die Winddaten für ein so 
genanntes "durchschnittliches Windjahr", die anhand eines statistischen Mittels berechnet werden. Die Aussagen 
in den Windgutachten sind von entscheidender Bedeutung für die Veräußerbarkeit eines Windparkprojekts an Inve-
storen und vor allem für den erzielbaren Preis. Unterhalb der Erwartungen der e.n.o. GmbH bleibende Aussagen eines 
Windgutachtens oder ein unterhalb der Erwartungen bleibendes Windaufkommen kann sich daher nachteilig auf die 
Geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken.

Die Zahl der für die Errichtung von Windkraftanlagen geeigneten Standorte in Deutschland ist begrenzt. Dies kann 
dazu führen, dass sich künftig der Wettbewerb um diese Standorte und damit die Akquisitionskosten für die Stand-
orte erhöhen, was zu einer Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin führen kann.

Geeignete Standorte bergen darüber hinaus raumordnerische, naturschutz- bzw. landschaftsschutzrechtliche, luft-
fahrtrechtliche und sonstige baurechtliche Risiken, die zu zeitlichen Verzögerungen und zu zusätzlichen Aufwen-
dungen, beispielsweise für die Schaffung von Ausgleichsflächen, führen können. Ein Standort kann sich auch auf-
grund nachträglicher Einschränkungen, wie Abschaltregelungen zum Schutz der Avifauna, als weniger vorteilhaft 
herausstellen.

Der Eintritt eines dieser Risiken könnte zu einer Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der e.n.o. 
GmbH führen.

 risiken aus aktivitäten im ausland2.4.10. 

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Emittentin liegt bislang in Deutschland. Sie beabsichtigt jedoch, ihre 
Aktivitäten auch in anderen Ländern (z. B. Frankreich, Italien, Schweden) auszubauen. Aus diesem Grund wurde z.B. 
bereits eine Gesellschaft in Frankreich, die Energie Eolienne France SAS, erworben. Aus dieser Internationalisierung 
der Geschäftsaktivitäten ergeben sich eine Reihe von Risiken. Dazu zählen vor allem die in den einzelnen Ländern 
herrschenden allgemeinen wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen, unerwartete Ände-
rungen regulatorischer Anforderungen sowie die Einhaltung einer Vielzahl ausländischer Gesetze und Vorschriften. 
Darüber hinaus sind mit Handelsbeschränkungen, Änderungen von Zollbestimmungen und Wechselkursschwan-
kungen weitere Risiken einer internationalen Tätigkeit verbunden. Auch der Betrieb und der Schutz von IT-Strukturen 
sowie die Einrichtung und Pflege angemessener Risikomanagement- und Controllingstrukturen stellen bei länderü-
bergreifenden Sachverhalten besondere Herausforderungen dar.

Ferner können Risiken daraus entstehen, dass für Auslandsaktivitäten Joint-Ventures gegründet werden; insbeson-
dere könnten sich in diesem Zusammenhang Schwierigkeiten bei der Auswahl des Partners und/oder bei der Zusam-
menarbeit mit dem Joint-Venture-Partner ergeben.

Darüber hinaus ist die e.n.o.-Gruppe bei Auslandsinvestitionen von der jeweiligen politischen Lage in den betref-
fenden Ländern abhängig. Zukünftige gesetzliche oder administrative Maßnahmen sind oft nicht vorhersehbar. Ände-
rungen der politischen Lage in diesen Ländern und Regionen können deshalb dazu führen, dass sich die geplanten 
Umsatz- und Ertragsziele nicht verwirklichen lassen. Dies könnte nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben.

gewährleistungsrisiken bei der errichtung von Windparks2.4.11. 

Das Risiko, dass ein von der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften übernommener Generalunter-
nehmerauftrag nicht erfüllt, schlecht erfüllt oder nur mit Verzögerung erfüllt wird (Gewährleistungsrisiko), trägt grund-
sätzlich die e.n.o.-Gruppe. Sie besitzt zwar ihrerseits gegen den Hersteller der Anlage und gegen den Auftragnehmer 
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für die Infrastruktur entsprechende Gewährleistungsansprüche. Sollte jedoch einer der Auftragnehmer nicht in der 
Lage sein, seinen Gewährleistungsverpflichtungen nachzukommen, muss die Gesellschaft dafür einstehen. Das kann 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der e.n.o.-Gruppe und damit der Emittentin negativ beeinflussen.

risiken durch die Übernahme der Betriebsführung von Windparks2.4.12. 

Zu den Aktivitäten der e.n.o.-Gruppe gehört auch die Übernahme der technischen und kaufmännischen Verwaltung 
von Windparks im Auftrag der jeweiligen Betreibergesellschaft. Hierfür sind die e.n.o. energy project GmbH und die 
e.n.o. energy concept GmbHzuständig. Es besteht das Risiko, dass die e.n.o. energy project GmbH oder die e.no. 
energy concept GmbH die mit der technischen und kaufmännischen Verwaltung vertraglich übernommenen Pflichten 
nicht erfüllt, schlecht erfüllt oder nur mit Verzögerung erfüllt. Dadurch könnte die e.n.o. energy project GmbH oder 
die e.n.o. energy concept GmbH gegenüber ihrem jeweiligen Auftraggeber Gewährleistungs- oder Schadenersatzan-
sprüchen oder Ansprüchen auf Zahlung von Vertragsstrafen ausgesetzt sein; gegebenenfalls könnten bei Pflichtver-
letzungen der e.n.o. energy project GmbH oder e.n.o. energy concept GmbH im Zusammenhang mit der technischen 
und kaufmännischen Verwaltung von Windparks auch Dritten Schadenersatzansprüche gegen die e.n.o. energy pro-
ject GmbH oder die e.n.o. energy concept GmbH zustehen. Nicht ausgeschlossen werden kann darüber hinaus, dass 
der jeweilige Auftraggeber im Falle von Pflichtverletzungen das Vertragsverhältnis über die technische und kaufmän-
nische Verwaltung des jeweiligen Windparks vorzeitig beendet. Unvorhergesehene finanzielle Belastungen würden 
dabei insbesondere jeweils in dem Umfang eintreten, in dem die e.n.o. energy project GmbH oder die e.n.o. energy 
concept GmbH für eigene Fehler und Vertragsverletzungen haften muss, ohne dass dafür entsprechende Rück-
stellungen gebildet wurden oder ohne dass dafür entsprechender Versicherungsschutz besteht. Sich realisierende 
Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme der Betriebsführung von Windparks könnten zudem die Vorausset-
zungen verschlechtern, künftig weitere Aufträge zur Erbringung derartiger Dienstleistungen zu erhalten. Schließlich 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die e.n.o. energy project GmbH oder die e.n.o. energy concept GmbH trotz 
ihrerseits ordnungsgemäßer Leistungen bei der technischen und kaufmännischen Verwaltung eines Windparks Aus-
fälle erleidet, weil die jeweilige Betreibergesellschaft beim Betrieb des Windparks keinen wirtschaftlichen Erfolg hat 
und deshalb nicht in der Lage ist, ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber der  e.n.o. energy project GmbH oder der 
e.n.o. energy concept GmbH zu erfüllen. Alle diese Umstände könnten die Geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der e.n.o. energy project GmbH sowie der e.n.o. energy concept GmbH und damit über die 
jeweils bestehenden Gewinnabführungsverträge auch der e.n.o. GmbH als Emittentin beeinträchtigen.

risiken aus der Haftung als persönlich haftender gesellschafter2.4.13. 

Persönlich haftender Gesellschafter der meisten Betreiber-Gesellschaften, die fast immer in der Rechtsform einer 
GmbH & Co. KG betrieben werden, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der e.n.o. GmbH, die e.n.o. energy Beteili-
gungs GmbH. Das bedeutet, dass die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH für sämtliche Verbindlichkeiten der Betreiber-
Gesellschaften, bei denen sie Komplementärin ist, persönlich haftet.

Sollte es bei dem Betrieb eines Windparks oder aufgrund eines außergewöhnlichen Ereignisses zu Verlusten kommen 
und sollte aufgrund dessen die Betreiber-Gesellschaft nicht mehr in der Lage sein, ihren Verpflichtungen aus dem 
Betrieb oder den laufenden Verpflichtungen zur Verzinsung und Tilgung ihres Fremdkapitals nachzukommen, muss 
für diese Verpflichtungen die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH einstehen. Eine solche Einstandspflicht könnte dazu 
führen, dass auch diejenigen Erlöse, die die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH aus der Übernahme der persönlichen 
Haftung oder aus sonstigen Tätigkeiten erwirtschaftet, innerhalb der e.n.o.-Gruppe nicht mehr zur Verfügung stehen 
und zu dem die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH mehrere oder sämtliche Aufträge verliert. All diese Umstände kön-
nen sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und der e.n.o.-Gruppe auswirken.



Risikofaktoren
Seite 25

risiken aus der Änderung der rechtlichen rahmenbedingungen für die stromerzeugung 2.4.14. 

aus Windenergie

Der Absatz von Strom, der mit Hilfe von erneuerbaren Energien gewonnen wird, ist abhängig von rechtlichen und 
politischen Rahmenbedingungen. Die Anbieter und Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien sind darauf an-
gewiesen, dass sie gefördert werden. Dies geschieht derzeit durch das am 1. April 2000 in Kraft getretene und zuletzt 
am 25. Oktober 2008 neu gefasste und in dieser Fassung am 1. Januar 2009 in Kraft getretene EEG. Es hat das 
zuvor geltende Stromeinspeisungsgesetz (StrEG) abgelöst. Das EEG legt den Netzbetreibern eine Abnahme- und 
Vergütungspflicht für Strom aus erneuerbaren Energien auf. Aufgrund dieses Gesetzes erhalten also die Stromer-
zeuger aus erneuerbaren Energien eine sichere Kalkulationsgrundlage. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die 
gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflicht für Strom aus erneuerbaren Energien sowie die gesetzlich festgesetzte 
Vergütungshöhe auch in Zukunft aufrechterhalten bleibt. Sollte die gesetzlich vorgeschriebene Vergütung aufgrund 
einer entsprechenden Gesetzesänderung sinken oder sollte die gesetzliche Abnahmepflicht der Netzbetreiber sogar 
abgeschafft werden, hätte dies für alle Windparkprojekte, die nach einer solchen Gesetzesänderung realisiert werden 
sollen, negative Auswirkungen. Das könnte die Geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Emittentin beeinträchtigen.

risiken aus der Änderung der genehmigungsvoraussetzungen von Windkraftanlagen2.4.15. 

Für Stromerzeugungsanlagen aus Windkraft haben sich die Genehmigungsvoraussetzungen in den letzten Jahren 
verschärft. So bedürfen nach der seit dem 1. Juli 2005 geltenden Rechtslage Windkraftanlagen in der Regel einer 
imissionsschutzrechtlichen Anlagengenehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). Häufig ist 
es darüber hinaus erforderlich, eine Umweltverträglichkeitsprüfung sowie ein öffentliches Anhörungsverfahren durch-
zuführen, wobei sich der Umfang der jeweils einzuhaltenden Genehmigungsanforderungen insbesondere nach der 
Anzahl der für einen Windpark vorgesehenen Windkraftanlagen richtet. Die Notwendigkeit der Einhaltung der um-
fangreichen Genehmigungsvoraussetzungen kann die Errichtung von Windparks erheblich verzögern und verteuern, 
was die Geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin beeinträchtigen kann.

Sollten sich die genehmigungsrechtlichen Anforderungen an die Errichtung von Windkraftanlagen in Zukunft weiter 
verschärfen, so könnte dies die Errichtung von Windparks ebenfalls erheblich verzögern und verteuern, was wiede-
rum die Geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der e.n.o. GmbH beeinträchtigen kann.

Betriebsrisiko von Windkraftanlagen2.4.16. 

Das Betriebsrisiko einer Windkraftanlage ist begründet durch die hohen und wechselnden mechanischen Bela-
stungen. Dabei sind insbesondere die Rotoren, der Generator und die Bremsen besonderen Belastungen ausgesetzt, 
welche in der Vergangenheit schon bei verschiedenen Windkraftanlagentypen zu Materialschäden geführt haben. Für 
die erfahrungsgemäß anfallenden Instandhaltungsmaßnahmen wird bei den Windkraftanlagen, die keinen Vollwar-
tungsvertrag haben, eine Liquiditätsreserve gebildet. Eine Überschreitung der angenommenen Kosten, insbesondere 
für gestiegene Versicherungsprämien und/oder höhere Ausgaben für Wartung und Instandhaltung als vorgesehen, ist 
nicht auszuschließen. Die daraus entstehenden höheren Kosten können sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Emittentin und damit auf ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen gegenüber den Genussscheininhabern 
nachzukommen, auswirken.

prospekthaftungsrisiken2.4.17. 

Die e.n.o. energy concept GmbH, eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Emittentin, hat im Juni 2008 im Rahmen des 
öffentlichen Angebots von Namensgenussrechten einen Vermögensanlagen-Verkaufprospekt für die Refinanzierung 
von Gesellschafterdarlehen der e.n.o. energy concept GmbH an vier Windpark-Betreibergesellschaften (e.n.o. energy 
GmbH & Co. Zölkow KG, MDP & Wiemken GmbH & Co. WEA Bookhorst KG, e.n.o. energy GmbH & Co. Roes KG, 
e.n.o. energy Standort 3 GmbH & Co. KG) veröffentlicht. Darüber hinaus hat die e.n.o. energy GmbH & Co. Kauxdorf 
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KG, deren Komplementärin die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH und deren mehrheitliche Kommanditistin die e.n.o. 
energy windpower GmbH ist, im Mai 2006 im Rahmen des öffentlichen Angebots von Namensgenussrechten einen 
Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt zur Finanzierung eines Windparks in Kauxdorf herausgegeben.

Die drei geschlossenen Publikumsfonds, für die jeweils ebenfalls Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte herausge-
geben wurden, betreffen die Windpark-Betreibergesellschaften e.n.o. Windpark GmbH & Co. Gerbstedt KG vom 
März 2003, e.n.o. Windpark GmbH & Co. Wilmersdorf KG vom April 2004 und e.n.o. Windpark GmbH &. Co. Pritz-
walk KG vom November 2004. Persönlich haftende Gesellschafterin dieser Windpark-Betreibergesellschaften ist 
jeweils die e.n.o. Windpark Verwaltungs GmbH, deren einziger Gesellschafter jeweils Herr Karsten Porm persönlich 
ist (Stammkapital jeweils € 25.000,00). Die e.n.o. Windpark Verwaltungs GmbH ist jeweils die Herausgeberin der 
Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte. 

Die Vermögensanlagen-Verkaufprospekte sind in Übereinstimmung mit dem Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz 
(VerkProspG) und der Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte (VermVerkProspV) erstellt und bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegt worden. Die genannten Vermögensanlagen-
Verkaufprospekte müssen über sämtliche Umstände vollständig und richtig informieren, die für den Anleger von Be-
deutung sind und dürfen nicht irreführend sein. Der jeweilige Herausgeber des Prospekts haftet gegenüber den ein-
zelnen Anlegern bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben im Prospekt auf Schadenersatz. Es kann somit nicht 
ausgeschlossen werden, dass bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben gegen die herausgebende Gesellschaft 
Schadenersatzansprüche aus Prospekthaftung durchgesetzt werden. Im Falle einer Prospekthaftungsklage könnte 
darüber hinaus die Reputation der e.n.o.-Gruppe nachhaltig beeinträchtigt werden. Diese Risiken hätten mittelbar 
auch negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin.

Verflechtungen/Interessenkonflikte2.4.18. 

Zwischen der e.n.o. GmbH und ihrem Gesellschafter, Herrn Karsten Porm, bestehen Verflechtungen. So ist Herr Porm 
zugleich alleiniger Geschäftsführer der Emittentin und weiterer Tochtergesellschaften. Die Interessen eines Gesell-
schafters (z.B. das Interesse an einer hohen Gewinnausschüttung) sind oftmals nicht identisch mit den Interessen 
eines Geschäftsführers (z.B. das Interesse an thesaurierten Gewinnen, um Verbindlichkeiten begleichen zu können). 
Dies birgt das Risiko von Interessenkonflikten, die sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit oder die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der e.n.o. GmbH auswirken können.

risiken aus gewinnabführungsverträgen2.4.19. 

Die e.n.o. energy project GmbH, die e.n.o. energy concept GmbH, die e.n.o. energy windpower GmbH, die e.n.o. 
energy systems GmbH und die e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH haben jeweils mit der Emittentin als herrschendem 
Unternehmen einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Durch diese Gewinnabführungsverträge müssen die 
genannten Gesellschaften ihre während eines Geschäftsjahres erwirtschafteten Gewinne vollständig an die Emitten-
tin abführen. Gleichzeitig ist die Emittentin auf der anderen Seite dazu verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer 
entstehenden Jahresfehlbetrag bei einer der genannten Gesellschaften auszugleichen. Das Bestehen der Gewinnab-
führungsverträge kann daher bei einer, mehreren oder allen der genannten Gesellschaften dazu führen, dass kei-
ne Gewinne erwirtschaftet werden, die mittels des Gewinnabführungsvertrages an die Emittentin abgeführt werden 
können oder, auf der anderen Seite, dass eine, mehrere oder alle der genannten Gesellschaften Jahresfehlbeträge 
erwirtschaften, die von der  Emittentin auszugleichen sind. Diese Risiken können sich negativ auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Emittentin und damit ihre Fähigkeit, den Zinszahlungs- und Rückzahlungsverpflich-
tungen gegenüber den Genussscheininhabern nachzukommen, auswirken. Der Gewinnabführungsvertrag der e.n.o. 
energy 1. Vorrats GmbH mit der Emittentin ist bislang noch nicht in das Handelsregister der e.n.o. energy 1. Vorrats 
GmbH eingetragen worden, was für die zivilrechtliche Wirksamkeit der Gewinnabführung jedoch Voraussetzung ist. 
Die Emittentin und die e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH haben gehen jedoch übereinstimmend davon aus, dass diese 
Eintragung unmittelbar bevorsteht.
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risiken aus dem Cashpooling2.4.20. 

Zwischen der e.n.o. GmbH und den Gesellschaften der e.n.o.-Gruppe wurde am 6. Mai 2008 ein Darlehensrahmen-
vertrag (Vertrag zum Cashpooling) geschlossen. Die e.n.o. GmbH und die Gesellschaften der e.n.o.-Gruppe gewäh-
ren sich auf Abruf Darlehen, die ausschließlich für die Bezahlung betrieblicher Verbindlichkeiten verwendet werden 
dürfen (vgl. auch Ziffer 7.4).

Das Cashpooling birgt das Risiko, dass die Gesellschaften, denen die Emittentin ein Darlehen gewährt, ihre Verbind-
lichkeiten nicht zurückführen. Dies kann sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin und 
damit ihre Fähigkeit, den Zinszahlungs- und Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber den Genussscheininhabern 
nachzukommen, auswirken.

risiken aus darlehensverträgen2.4.21. 

Die e.n.o. GmbH hat bei verschiedenen Gesellschaften und Kreditinstituten Darlehen aufgenommen. So hat z.B. die 
IKB Deutsche Industriebank AG der e.n.o. GmbH unter gesamtschuldnerischer Mithaftung der e.n.o. energy systems 
GmbH, der e.n.o. project GmbH, der e.n.o. energy windpower GmbH, der e.n.o. energy concept GmbH und der 
e.n.o. energy Grundbesitz GmbH & Co. KG Darlehen in Höhe von insgesamt € 6.700.000,00 für die Investition in zwei 
Windparkprojekte in Rostock gewährt (vgl. auch Ziffer 7.5). 

Die Gesellschaft muss auch in Zukunft den Kapitalbedarf decken können, der sich aus zukünftig entstehenden oder 
zukünftig fällig werdenden Verbindlichkeiten ergibt. Zu solchen Verbindlichkeiten gehören unter anderem beispiels-
weise die geschilderten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Außerdem könnte weiterer Kapitalbedarf ent-
stehen, wenn und soweit die e.n.o. GmbH aus von ihr gegebenen Bürgschaften oder vergleichbaren Zusagen in 
Anspruch genommen werden sollte oder sich sonstige in diesem Abschnitt beschriebene Risiken realisieren sollten.

Die Gesellschaft strebt an, die für die Deckung ihres Kapitalbedarfs notwendigen liquiden Mittel aus dem operativen 
Geschäft der e.n.o.-Gruppe zu generieren sowie gegebenenfalls weitere Fremd- oder Eigenmittel einzuwerben. Die 
Möglichkeiten der Gesellschaft, Fremdmittel einzuwerben, sind allerdings durch den Umfang der ihr zur Verfügung 
stehenden, einen Vermögenswert darstellenden Gegenstände begrenzt. Vor diesem Hintergrund kann nicht mit Si-
cherheit davon ausgegangen werden, dass die Gesellschaft auch auf mittlere und längere Sicht ihren weiteren Kapi-
talbedarf stets decken kann und die notwendigen liquiden Mittel jeweils zur Verfügung hat. Sollte es der Gesellschaft 
nicht gelingen, ihren künftigen Kapitalbedarf jeweils zu decken, so würde dies die Geschäftstätigkeit und Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft beeinträchtigen und könnte ihren Fortbestand in Frage stellen.

genussscheinspezifische risiken2.5. 
Die Rückzahlung der Genussscheine sowie die Bedienung der Ausschüttungsansprüche sind an die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der e.n.o. GmbH gebunden und können daher in der Insolvenz der Gesellschaft ausfallen. 
Insoweit entfalten die dargestellten unternehmerischen Risiken der e.n.o. GmbH auch eine unmittelbare Wirkung auf 
die Zins- und Rückzahlungsansprüche der Genussscheininhaber.

nicht vollständige oder verzögerte platzierung der genussscheine2.5.1. 

Die e.n.o. GmbH bietet mit diesem Wertpapierprospekt 6.000 Genussscheine im Nennwert von je € 1.000,00, also 
Genussscheine mit einem Gesamtwert von € 6.000.000,00 an. Sollte es der Gesellschaft nicht gelingen, die gesamte 
Emissionssumme zu platzieren, könnte dies negative Auswirkungen auf den weiteren Ausbau des Geschäftsmodells 
der Emittentin und ihrer Tochtergesellschaften haben. Durch eine Verzögerung in der Platzierung der Genussscheine 
könnten zudem der e.n.o. GmbH die notwendigen Mittel zur Umsetzung ihres Geschäftsmodells nicht oder nicht 
rechtzeitig zur Verfügung stehen. Ist dies der Fall, können die von der Gesellschaft geplanten Ertragsziele möglicher-
weise nicht erreicht werden. In jedem Fall wäre die Gesellschaft zu stärkeren Vertriebs- und Marketingaufwendungen 
gezwungen, was sich negativ auf die Erträge der Gesellschaft auswirken würde. Diese Risiken könnte die Fähigkeit 
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der Emittentin, ihren Zinszahlungs- und Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber den Genussscheininhabern nach-
zukommen, beeinträchtigen.

fremdfinanzierung der genussscheine2.5.2. 

Genussscheininhabern steht es frei, ihre Geldanlage ganz oder teilweise durch Fremdmittel, also z.B. durch Bankdar-
lehen zu finanzieren. Gleichzeitig erhöht sich mit einer Fremdfinanzierung aber auch die Risikostruktur der Anlage, da 
die aufgenommenen Fremdmittel einschließlich der hiermit verbundenen Kosten (z.B. Kreditzinsen) zurückzuführen 
sind, und zwar auch im Fall des vollständigen oder teilweisen Verlustes der Ansprüche aus den Genussscheinen und 
auch soweit die Genussscheine gegebenenfalls keine ausreichenden Erträge abwerfen.

risiko der eingeschränkten Veräußerbarkeit der genussscheine2.5.3. 

Die hier angebotenen Genussscheine sind frei übertragbar. Jedoch sind die Genussscheine zum Beginn der Zeich-
nungsfrist, die einen Tag nach der Veröffentlichung dieses Wertpapierprospektes beginnt, und auch in der Folgezeit 
bis auf weiteres noch nicht zum Handel an einer inländischen Börse zugelassen. Die Veräußerbarkeit der Genuss-
scheine ist also stark eingeschränkt und damit die Verfügbarkeit des angelegten Kapitals. Zudem besteht die Gefahr, 
dass sich auch in Zukunft kein Markt für die Genussscheine entwickelt, auf dem in hinreichendem Umfang Angebot 
und Nachfrage nach den Genussscheinen zu angemessenen Kaufpreisen besteht. Dies hätte zur Folge, dass ein 
Genussscheininhaber die von ihm gehaltenen Genussscheine vor ihrer Fälligkeit nicht oder nur zu einem Preis ver-
kaufen kann, der erheblich unter dem Nennwert (Ausgabepreis) liegt. Zudem ist ein möglicher Verkaufspreis für die 
Genussscheine auch von der Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus, des Marktes für vergleichbare Wertpapiere 
und der wirtschaftlichen Situation der Emittentin abhängig.

unternehmerische risiken2.5.4. 

Insbesondere folgende Umstände können dazu führen, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, die Zinsen auf die 
Genussscheine zu zahlen oder die Genussscheine bei Fälligkeit teilweise oder vollständig zurückzuzahlen:

Der gesellschaftsvertragliche und tatsächliche Unternehmensgegenstand der Emittentin ist auf die Projektierung  »
und den Handel mit Windkraftanlagen gerichtet. Die von diesem gesellschaftsvertraglichen und tatsächlichen Un-
ternehmensgegenstand erwarteten Erlöse könnten aufgrund verschiedenster Ursachen nicht einbringlich oder für 
eine Erfüllung der Zins- und Rückzahlungsverbindlichkeiten nicht ausreichend sein.

Die Emittentin könnte zum Zeitpunkt der Rückzahlung der Genussscheine nicht in der Lage sein, den an die Ge- »
nussscheininhaber zurück zu zahlenden Betrag der Genussscheine aus eigenen Mitteln, durch eine Umschuldung 
mittels Bankkredit oder durch Ausgabe neuer Genussscheine oder einer neuen Anleihe oder durch einen wirt-
schaftlich auskömmlichen Verkauf von Windkraftanlagen zu begleichen.

Die Emittentin könnte während der Laufzeit der Genussscheine dazu gezwungen sein, die Eröffnung des Insolven- »
zverfahrens über das Vermögen der Emittentin zu beantragen. Soweit im Zeitpunkt der Öffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen der Emittentin Genussscheine noch nicht zurück gezahlt sind oder auf die Genuss-
scheine zu zahlenden Zinsen offen stehen, ist von den Genussscheininhaber das allgemeine Insolvenzrisiko der 
Emittentin mit zu tragen. Aufgrund des in den Genussscheinbedingungen vereinbarten Rangrücktritts stehen die 
Genussscheingläubiger zudem im Insolvenzfall mit ihren Forderungen im Rang hinter allen anderen Gläubigern der 
Emittentin. Dies bedeutet, dass sie aus der Insolvenzmasse nachrangig bedient werden. In diesem Fall wäre die 
Emittentin nicht in der Lage, ihren Zinszahlungen- und Rückzahlungsverpflichtungen nachzukommen.

rangrücktritt der genussscheininhaber2.5.5. 

Die Forderungen der Genussscheininhaber stehen im Insolvenz- oder Liquidationsfall im Rang hinter den Forde-
rungen aller anderen bestehenden und künftigen nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin. Hierdurch besteht 
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im Falle eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der Emittentin für die 
Genussscheininhaber die Gefahr, dass die Emittentin aufgrund des Nachrangs der Genussscheine bzw. aufgrund der 
Nicht-Teilnahme am Liquidationserlös nicht in der Lage ist, ihren Zinszahlungs- und Rückzahlungsverpflichtungen 
gegenüber den Genussscheininhabern nachzukommen. Daher ist im Insolvenz- oder Liquidationsfall ein Totalverlust 
der Genussscheininhaber mit ihren Zinszahlungs- und Rückzahlungsforderungen nicht ausgeschlossen.

risiken aus der abhängigkeit der ausschüttungen der genussscheine von einem  2.5.6. 

Bilanzgewinn

Die Ausschüttung auf die Genussscheine ist dadurch begrenzt, dass durch sie kein Bilanzverlust entstehen oder sich 
erhöhen darf. Ein Bilanzverlust ist entsprechend der Regelungen gemäß § 158 AktG zu ermitteln. Reicht dementspre-
chend der Bilanzgewinn zur Zahlung des Ausschüttungsanspruches der Genusscheininhaber nicht aus, vermindert 
sich dieser entsprechend. Die verminderte Ausschüttung auf die Genussscheine erfolgt im Verhältnis der jeweiligen 
Ausschüttungsansprüche zueinander. Im Falle einer Verminderung der Ausschüttung ist der nicht ausgeschüttete 
Betrag in den folgenden Geschäftsjahren nachzuzahlen. 

Für den Fall eines Bilanzverlustes der e.n.o. GmbH besteht daher für die Genussscheininhaber das Risiko, dass die 
Ausschüttungen auf die Genussscheine nicht ausgezahlt werden.  Risiko der mangelnden dinglichen Absicherung

Mit der Zeichnung der Genussscheine investieren die Genussscheininhaber in das Unternehmen der e.n.o. GmbH. 
Die Genussscheininhaber werden nicht Gesellschafter der Emittentin und haben dementsprechend auch keine ge-
sellschaftsrechtlichen Mitspracherechte. Ebenso erwerben die Genussscheininhaber kein Eigentum oder sonstige 
Rechte an den Windkraftanlagen der e.n.o. GmbH und ihrer Tochtergesellschaften. Vielmehr bestehen an den Wind-
kraftanlagen oftmals Sicherungsrechte für dritte Gläubiger. Kommt die Emittentin ihren Verpflichtungen gegenüber 
diesen dritten Gläubigern nicht nach, können diese die ihnen zustehenden Sicherungsrechte verwerten. Aus dem 
Verwertungserlös sind zunächst die Forderungen der jeweiligen die Verwertung betreibenden dritten Gläubiger zu 
bedienen. Soweit darüber hinaus noch ein Verwertungserlös verbleibt, steht dieser der Emittentin zu. Die Genuss-
scheininhaber partizipieren somit nicht unmittelbar an einem Verwertungserlös. Für die Genussscheininhaber besteht 
folglich das Risiko, dass ein Erlös aus der Verwertung von Sicherheiten an den Windkraftanlagen nicht ausreicht, 
damit die Emittentin ihren Zinszahlungs- und Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber den Genussscheininhabern 
nachkommen kann.

einfluss von transaktions- und ähnlichen kosten2.5.7. 

Provisionen (z.B. der Banken) oder andere mit dem Erwerb oder Verkauf der Genussscheine verbundene Kosten kön-
nen insbesondere in Kombination mit einem niedrigen Auftragswert je Transaktion, z.B. aufgrund vereinbarter Min-
destgebühren pro Transaktion, zu erheblichen Kostenbelastungen für die Genussscheininhaber führen. Diese Kosten 
können die mit den Genussscheinen verbundenen Gewinnchancen insgesamt erheblich vermindern. Der potenzielle 
Anleger sollte sich daher vor Erwerb der Genussscheine über alle mit dem Kauf oder Verkauf der Genussscheine 
anfallenden Kosten informieren.

konzernrisiko2.5.8. 

Die Emittentin ist nach den Genussscheinbedingungen dazu berechtigt, den Emissionserlös nicht nur selber zur 
Entwicklung, Errichtung und dem anschließenden Eigenbetrieb von Onshore-Windparks zu verwenden, sondern ihn 
auch verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG, 290 ff. HGB oder Fondsgesellschaften in der Rechts-
form einer GmbH & Co. KG, deren Initiatorin die Emittentin bzw. eine Tochtergesellschaft von ihr ist, zu diesen Zwe-
cken zu überlassen. Das Geschäftsmodell der Emittentin sieht vor, dass die Gewinne, die die Unternehmen, denen 
Mittel aus dem Emissionserlös überlassen werden, durch Gewinnabführungsverträge oder im Rahmen der Gewinn-
verwendung an die e.n.o. GmbH ausgeschüttet werden und dort für die Zinszahlungs- und Rückzahlungspflichten 
der Emittentin gegenüber den Genussscheininhabern zur Verfügung stehen. Es ist jedoch nicht sichergestellt, dass 
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die Unternehmen, denen Mittel aus den Genussscheinen überlassen werden, tatsächlich Gewinne erwirtschaften, 
die für eine Ausschüttung an die Emittentin zur Verfügung stehen. Sollten auf der Ebene dieser Unternehmen kei-
ne Gewinne anfallen und an die Emittentin ausgeschüttet werden, könnte dies die Fähigkeit der Emittentin, ihren 
Zinszahlungs- und Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber den Genussscheininhabern nachzukommen, erheblich 
beeinträchtigen. Gleiches gilt für den Fall, dass eines, mehrere oder alle Unternehmen, denen Mittel aus den Genuss-
scheinen überlassen worden sind, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen.

risiko der langen mindestlaufzeit der genusscheine2.5.9. 

Nach den Genussscheinbedingungen haben die Genusscheine eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2016. Während 
dieser Laufzeit ist eine Kündigung frühestens zum Ablauf der Mindestvertragsdauer von sechs Jahren zum Ende 
eines Geschäftsjahres möglich. Die Mindestvertragsdauer endet damit am 31. Dezember 2015. Die Kündigungsfrist 
beträgt 24 Monate.

Sollte die e.n.o. GmbH von diesem Kündigungsrecht Gebrauch machen, verlieren die Genussscheininhaber ab dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung ihren Anspruch auf eine Gewinnbeteiligung bis zum Ende der regu-
lären Laufzeit am 31. Dezember 2016. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Genussscheininhaber nach Kündigung 
und Rückzahlung der Genussscheine am Markt unter Umständen keine vergleichbare Anlage mit einer vergleichbaren 
Rendite finden.

Die Mindestvertragsdauer gilt und die damit verbundenen eingeschränkten Kündigungsmöglichkeiten gelten auch für 
die Genussscheininhaber. Dies führt dazu, dass sie das investierte Kapital langfristig der Emittentin überlassen und 
damit keine einseitige Möglichkeit der Genussscheininhaber besteht, ihr eingesetztes Kapital vor Ende der Mindest-
vertragsdauer zurückzufordern. Eine außerordentliche Kündigung bleibt hiervon allerdings unberührt.

steuerliche risiken2.6. 
Die Entwicklung des gültigen Steuerrechts unterliegt – auch in seiner verwaltungstechnischen Anwendung – einem 
stetigen Wandel. Die in diesem Wertpapierprospekt dargestellten steuerlichen Angaben geben deshalb die derzei-
tige Rechtslage, die aktuelle Rechtsprechung sowie die Kommentierung durch die steuerliche Fachliteratur mit dem 
Stand vom Oktober 2009 wieder. Bereits in Kraft getretene Gesetzesänderungen ab dem Veranlagungszeitraum 
2009 durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 sind in diesem Prospekt dargestellt. Weitere zukünftige Ge-
setzesänderungen sowie abweichende Gesetzesauslegungen durch Finanzbehörden und –gerichte können nicht 
ausgeschlossen werden. Für die Gesellschaft hat bislang noch keine steuerliche Außenprüfung stattgefunden. Sie 
erwartet im Falle einer steuerlichen Außenprüfung keine Steuerbescheide, die wesentliche Steuernachzahlungen 
zur Folge haben könnten. Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund abweichender Beurteilung 
der Sach- und Rechtslage durch die Steuerbehörden die Gesellschaft Steuernachzahlungen zu leisten hat. Solche 
Steuernachzahlungen könnten sich auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Zinszahlungs- und Rückzahlungsverpflich-
tungen gegenüber den Genussscheininhabern nachzukommen, nachteilig auswirken.

gesetzliche risiken2.7. 
Die Gesetzgebung unterliegt einem ständigen Wandel. So können Maßnahmen der Gesetz- und Verordnungsgeber 
auf Bundes- und/oder Landes- bis hin zur Kommunalebene die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse beeinflussen 
und sich negativ auf die wirtschaftliche Situation der e.n.o. GmbH auswirken. Es besteht grundsätzlich die Möglich-
keit, dass aufgrund derartiger gesetzgeberischer Maßnahmen die e.n.o. GmbH zur Umstellung, Reduzierung oder 
auch Einstellung ihrer geschäftlichen Aktivitäten gezwungen wird.
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angaben zu den genussscheinen3. 

Verantwortliche personen3.1. 
Die Emittentin, die e.n.o. energy GmbH, Ostseebad Rerik, übernimmt gemäß § 5 Absatz 4 Wertpapierprospektgesetz 
die Verantwortung für den Inhalt dieses Wertpapierprospekts und erklärt, dass die in diesem Wertpapierprospekt 
gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind. 
Sie erklärt ferner, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass keine wesentlichen 
Umstände ausgelassen worden sind, die die Aussagen in diesem Wertpapierprospekt wahrscheinlich verändern kön-
nen.

Verwendung des emissionserlöses3.2. 
Der Emittentin fließt nach Abzug der Emissionskosten von voraussichtlich rund 5,4 % (ca. € 325.000,00) des Gesamt-
nennbetrages der Genussscheine von € 6.000.000,00 ein Emissionserlös in Höhe von rund € 5.675.000,00 zu, sofern 
alle Genussscheine platziert werden. Diesen Nettoemissionserlös darf die Emittentin nach den Genussscheinbedin-
gungen nur zu den folgenden Zwecken verwenden:

Entwicklung, Errichtung und dem anschließenden Eigenbetrieb von Onshore-Windparks durch die Emittentin;a) 

allen Maßnahmen, die mit dem unter a) genannten Zwecken unmittelbar zusammenhängen;b) 

Überlassung an verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG, 290 ff. HGB oder Fondsgesellschaften in c) 
der Rechtsform einer GmbH & Co. KG, deren Initiatorin die Emittentin bzw. eine Tochtergesellschaft von ihr ist, mit 
der Maßgabe, die Mittel zu den unter a) und b) genannten Zwecken zu verwenden;

soweit eine zweckmäßige Verwendung des Emissionserlöses nach Auffassung der Emittentin erst zu einem spä-d) 
teren Zeitpunkt sinnvoll ist, zur Anlage in Geldmarktfonds, Termingelder, Festgelder, etc.

angaben zu den angebotenen genussscheinen3.3. 

gesellschafterbeschluss zur emission3.3.1. 

Die Gesellschafterversammlung der e.n.o. GmbH hat die Geschäftsführung durch Beschluss vom 18. Septem-
ber 2009 ermächtigt, Genussscheine mit einem Gesamtnennwert in Höhe von bis zu € 6.000.000,00 zu begeben.

typ und kategorie der angebotenen genussscheine3.3.2. 

Genussscheine sind Forderungen gegen eine Gesellschaft, hier die e.n.o. GmbH, schuldrechtlicher Art. Als reine 
Gläubigerrechte gewähren sie keine gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte wie Teilnahmerechte an Gesellschaf-
terversammlungen der Emittentin und Stimmrechte. Genussscheine sind Wertpapiere, die Genussrechte verbriefen.

Die mit diesem Wertpapierprospekt öffentlich angebotenen Genussscheine werden von der Emittentin nach deut-
schem Recht als auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen ausgegeben. Der Inhalt einer Inhaberschuldver-
schreibung ist nur in den Grundzügen in den §§ 793 ff. BGB gesetzlich näher definiert. Es bieten sich einer Emittentin 
vielfältige Möglichkeiten, die jeweiligen Bedingungen zu gestalten. Eine Inhaberschuldverschreibung ist ein Wert-
papier, mit dem die Leistung einer bestimmten Geldsumme zu einem bestimmten Zeitpunkt versprochen wird. Im 
Gegenzug für die Leistung erhält der Gläubiger einen Zins auf das überlassene Kapital. Zudem hat der Gläubiger das 
unbedingte und unwiderrufliche Recht auf die volle Rückzahlung der geleisteten Geldsumme zu einem festgelegten 
Datum. Die Emittentin als Schuldnerin haftet mit ihrem gesamten Vermögen für die versprochenen Zinszahlungen und 
die Rückzahlung der geleisteten Geldsumme. 

Die hier angebotenen Genussscheine sind gegenüber anderen Verbindlichkeiten der e.n.o. GmbH nachrangig.
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ausgabe, Verbriefung und Verwaltung der genussscheine3.3.3. 

Die Gesamtemission der Genussscheine beläuft sich auf bis zu € 6.000.000,00 und ist unterteilt in bis zu 6.000 jeweils 
gleich berechtigte auf den Inhaber lautende Genussscheine mit einem Nominalbetrag in Höhe von jeweils € 1.000,00. 
Die Ausgabe der Genussscheine erfolgt zum Nominalbetrag (100 %). Bei einer Zeichnung ab dem 1. Januar 2010 
werden Stückzinsen fällig.

Die Genussscheine werden für ihre gesamte Laufzeit in einer Globalurkunde als Wertpapier verbrieft, die bei der 
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, in Girosammelverwahrung hinterlegt und verwaltet wird. Jeder Inhaber 
eines Genussscheins hält einen Miteigentumsanteil an der Globalurkunde. Es besteht demgemäß kein Anspruch auf 
Druck und Lieferung einzelner effektiver Stücke. Die Verwaltung der Genussscheine, also die Einbuchung der Ge-
nussscheine in die Depots der Inhaber der Genussscheine sowie der nachfolgende Zahlungsverkehr, erfolgt über das 
Clearing-System der Clearstream Banking AG, die beauftragte Zahlstelle sowie die angeschlossenen Kreditinstitute. 

Unter Beachtung der Bestimmungen des Wertpapierprospektgesetzes werden die Genussscheine einen Werktag 
nach Veröffentlichung dieses Wertpapierprospektes zur Zeichnung angeboten.

angebotszeitraum3.3.4. 

Der Angebotszeitraum, d.h. die Zeichnung der hier prospektierten Genussscheine beginnt unter Beachtung der Be-
stimmungen des Wertpapierprospektgesetzes einen Werktag nach Veröffentlichung des Wertpapierprospektes. Der 
erwartete Beginn der Zeichnungsfrist ist voraussichtlich der 1. Dezember 2009. Die Zeichnungsfrist endet am 31. 
Oktober 2010 oder mit vollständiger Platzierung der Genussscheine oder bei vorzeitiger Beendigung der Emission 
durch die Emittentin, zu der sie jederzeit berechtigt ist. 

Wertpapierkennnummer (Wkn) und International securities Identification number (IsIn)3.3.5. 

Die Wertpapierkennnummer (WKN) lautet: A0YFCV. Die International Securities Identification Number (ISIN) lautet:  
DE000A0YFCV9. 

rechtsverhältnis zur emittentin3.3.6. 

Das Rechtsverhältnis der Inhaber der Genussscheine zur Emittentin, also des Anlegers zur e.n.o. GmbH, basiert 
auf den in diesem Wertpapierprospekt abgedruckten Genussscheinbedingungen und den Angaben auf dem Zeich-
nungsschein (Kaufantrag).

ausstattung der genussscheine, nachrang der genussscheine3.3.7. 

Die Genussscheininhaber erhalten während der Laufzeit der Genussscheine für jedes Geschäftsjahr eine dem Ge-
winnanteil der Gesellschafter der Emittentin vorgehende Ausschüttung, die wie folgt ermittelt wird:

a) Ausschüttungsgrundbetrag von 7,0 % des gezeichneten Nennbetrags der Genussscheine;

b) Erfolgsverzinsung von bis zu 3 % des gezeichneten Nennbetrages der Genussscheine. Durch die Erfolgsverzin-
sung kann sich die Ausschüttung gemäß Buchstabe a) abhängig von der Höhe des erzielten Ergebnisses der Emit-
tentin auf bis zu 10 % des gezeichneten Nennbetrags der Genussscheine erhöhen. Grundlage für die Berechnung 
der Erfolgsverzinsung ist der Jahresüberschuss gemäß § 275 Absatz 2 Nr. 20 Handelsgesetzbuch (HGB) zuzüglich 
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (§ 275 Absatz 2 Nr. 18 HGB) des nach den Vorschriften des HGB aufgestell-
ten Jahresabschlusses der Emittentin für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr (nachstehend als "EBT" bezeichnet). 
Die Ausschüttung gemäß Buchstabe a) erhöht sich  

 um 1 Prozentpunkte bei einem EBT von mindestens € 1.000.000,00; »

 um 2 Prozentpunkte bei einem EBT von mindestens € 2.000.000,00; »

 höchstens aber um 3 Prozentpunkte bei einem EBT von mindestens € 3.000.000,00. »
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Die Ausschüttung auf die Genussscheine ist dadurch begrenzt, dass durch sie kein Bilanzverlust entstehen oder sich 
erhöhen darf. Ein Bilanzverlust ist entsprechend der Regelungen gemäß § 158 AktG zu ermitteln. Reicht dementspre-
chend der Bilanzgewinn zur Zahlung des Ausschüttungsanspruches der Genusscheininhaber nicht aus, vermindert 
sich dieser entsprechend. Die verminderte Ausschüttung auf die Genussscheine erfolgt im Verhältnis der jeweiligen 
Ausschüttungsansprüche zueinander. Dies gilt auch im Verhältnis zu künftig zu begebenden gleichrangigen Genuss-
scheinen, sofern deren Bedingungen eine entsprechende Regelung vorsehen. Im Falle einer Verminderung der Aus-
schüttung ist der nicht ausgeschüttete Betrag in den folgenden Geschäftsjahren nachzuzahlen. Die Nachzahlung für 
die Genussscheine wird anteilig im Verhältnis der jeweiligen Ausschüttungsansprüche zueinander vorgenommen. 
Dies gilt entsprechend auch im Verhältnis für künftig zu begebende gleichrangige Genussscheine, sofern deren Be-
dingungen einen entsprechenden Nachzahlungsanspruch vorsehen. Bei der Nachzahlung sind die Ausschüttungs-
ansprüche in der Reihenfolge des Entstehens der Rückstände zu bedienen, beginnend mit den ältesten rückstän-
digen Ausschüttungen und sodann die letztfälligen. Eine Nachzahlungspflicht besteht nur während der Laufzeit der 
Genussscheine.

Die Ausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr ist jeweils nachträglich am 1. Juli des folgenden Geschäfts-
jahres fällig, jedoch nicht vor dem ersten Geschäftstag nach der Feststellung des Jahresabschlusses der Emittentin 
für das Geschäftsjahr, für das die Ausschüttung erfolgen soll. Ist der Fälligkeitstag für eine Ausschüttung kein Ge-
schäftstag, so hat die Zahlung am darauffolgenden Geschäftstag zu erfolgen. Geschäftstag bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), an dem die Clearstream Banking AG, Neue Börsenstr. 1, 60487 Frankfurt am 
Main, Zahlungen abwickelt. Die Genussscheine sind vom 1. Dezember 2009 an ausschüttungsberechtigt, das heißt 
für das Geschäftsjahr zu einem 30/360-Anteil.

Die Emittentin wird den genauen Ausschüttungsbetrag berechnen und jährlich mit dem Fälligkeitstermin der Aus-
schüttung auf ihrer Internetseite unter www.windenergie-investment.de bekannt geben.

Die Ansprüche auf Zahlung der Zinsen verjähren innerhalb von drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Ende des 
Kalenderjahres, in dem der Zinszahlungsanspruch fällig geworden ist.

Im Insolvenz- oder Liquidationsfall gehen die Forderungen aus den Genussscheinen den Forderungen aller anderen 
nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin im Rang nach. Die Genussscheine gewähren keinen Anteil am Liquida-
tionserlös der Emittentin. Dies kann zu einem Totalverlust der Genussscheininhaber führen.

Zahlungsverpflichtung, Zahlstelle3.3.8. 

Die e.n.o. GmbH ist verpflichtet, während der gesamten Laufzeit der Genussscheine mindestens eine Zahlstelle zu 
benennen. Erste Zahlstelle der e.n.o. GmbH ist die biw Bank für Investment und Wertpapiere AG, Willich. Die e.n.o. 
GmbH ist berechtigt, weitere Zahlstellen zu benennen oder einzelne Zahlstellen zu widerrufen.

Die e.n.o. GmbH verpflichtet sich, alle nach den Genussscheinbedingungen geschuldeten Beträge in Euro an die 
Zahlstelle zu zahlen. Hierfür ist keine gesonderte Erklärung der Inhaber der Genussscheine notwendig.

Die Zahlstelle wird die zu zahlenden Beträge der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, zur Zahlung an die 
Inhaber der Genussscheine überweisen. Diese Überweisungen befreien die e.n.o. GmbH von ihren Verbindlichkeiten 
aus den Genussscheinen gegenüber den Inhabern der Genussscheine.

Laufzeit, rückzahlung, kündigung, rückerwerb3.3.9. 

Die Laufzeit der Genussscheine beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des von der Gesellschaft für das öffent-
liche Angebot der Genussscheine herausgegebenen Wertpapierprospektes, voraussichtlich am 1. Dezember 2009, 
und endet am 31. Dezember 2016.

Die Emittentin verpflichtet sich als Schuldnerin, die Genussscheine jeweils zum Nennbetrag am 1. Juli des Jahres, 
das dem Ende der Laufzeit folgt, jedoch nicht vor dem ersten Geschäftstag nach der endgültigen Feststellung des 
Jahresabschlusses der Emittentin für das vorangehende Geschäftsjahr, an die Genussscheininhaber zurückzuzahlen. 
Ist dieser Fälligkeitstag für eine Ausschüttung kein Geschäftstag, so hat die Zahlung am darauffolgenden Geschäfts-
tag zu erfolgen. Geschäftstag bezeichnet einen Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem die Clearstream 
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Banking AG, Neue Börsenstr. 1, 60487 Frankfurt am Main, Zahlungen abwickelt. Der Rückzahlungsanspruch verjährt 
innerhalb von drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der Rückzahlungsan-
spruch fällig geworden ist.

Eine Kündigung der Genussscheine ist frühestens zum Ablauf der Mindestvertragsdauer von sechs Jahren zum Ende 
eines Geschäftsjahres möglich, nachfolgend zum Ablauf des folgenden Geschäftsjahres. Die Kündigungsfrist beträgt 
24 Monate. Die Kündigung durch den Genussscheininhaber hat schriftlich zu erfolgen. Kündigungen per Telefax, E-
Mail oder in anderer elektronischer Form sind unwirksam. Maßgeblich ist der Tag des Eingangs der schriftlichen Kün-
digung bei der Emittentin. Die Kündigung durch die Emittentin hat durch Bekanntmachung gemäß § 12 der Genuss-
scheinbedingungen zu erfolgen. Gekündigte Genussscheine verbriefen bis zum Wirksamwerden ihrer Kündigung ihre 
vollen Rechte. Der zurückzuzahlende Betrag ist am 1. Juli des Jahres, das dem Wirksamwerden der Kündigung folgt, 
jedoch nicht vor dem ersten Geschäftstag nach der endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses der Emittentin 
für das vorangehende Geschäftsjahr, an die Genussscheininhaber zurückzuzahlen.

Im Falle des Erlasses oder der Änderung oder der Änderung der Auslegung einer in der Bundesrepublik Deutschland 
anwendbaren Rechtsvorschrift nach Ausgabe der Genussscheine, durch die die Ausschüttungen der Emittentin auf 
die Genussscheine bei der Emittentin mit Steuern vom Einkommen und Ertrag belastet werden, ist die Emittentin 
berechtigt, statt der Änderung oder Anpassung der Genussscheinbedingungen die Genussscheine mit einer Frist von 
6 Monaten zum Ende des Geschäftsjahres, indem die Genussscheinrechte letztmals ohne die Belastung mit Steuern 
vom Einkommen und Ertrag bei der Emittentin ausgeübt werden können, durch Bekanntmachung gemäß § 12 der 
Genussscheinbedingungen außerordentlich zu kündigen. In jedem Falle einer berechtigten Änderung der Genuss-
scheinbedingungen durch die Emittentin steht den Genussscheininhabern ein Kündigungsrecht zum Ende des Ge-
schäftsjahres zu, in dem die Genussscheine nach dem Inhalt der Bekanntmachung letztmalig in der unveränderten 
Fassung ohne die Belastung von Steuern vom Einkommen und Ertrag bei der Emittentin ausgeübt werden können. 
Die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn sie nicht in schriftlicher Form innerhalb eines Monats nach Bekanntma-
chung der Änderungserklärung bei der Emittentin eingeht.

Von den hier beschriebenen Kündigungsrechten der Emittentin oder der Genussscheininhaber bleiben außerordent-
liche Kündigungsrechte beider Parteien unberührt. 

Die Emittentin ist berechtigt, Genussscheine aus dieser Emission im eigenen Namen zu erwerben. Sie kann die er-
worbenen Genussscheine einziehen, halten oder diese weiterveräußern. Ein Bezugsrecht der Genussscheininhaber 
besteht nicht.

Übertragbarkeit, Vererbbarkeit der teilschuldverschreibungen3.3.10. 

Die Genussscheine können jederzeit ohne Zustimmung der e.n.o. GmbH und ohne Anzeige bei der Gesellschaft 
freihändig verkauft oder vererbt werden. Vor Einbeziehung in den Freiverkehr einer inländischen Börse erfolgt der 
Verkauf auf Basis eines nicht organisierten Marktes. Nach Einbeziehung kann der Genussscheininhaber den Verkauf 
(auch) über den Freiverkehr der Börse vollziehen. Der Freiverkehr ist kein organisierter/regulierter Markt im Sinne 
von § 2 Absatz 5 WpHG. Die Verfügung über die Miteigentumsanteile in Höhe von jeweils € 1.000,00 an der von der 
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, verwalteten Globalurkunde erfolgt durch Abtretung der darin verbrieften 
Rechte. Es existieren keine Vorzugsrechte für den Erwerb der Genussscheine.

Handelbarkeit3.3.11. 

Die Genussscheine sind zum Beginn der Zeichnungsfrist und auch in der Folgezeit bis auf weiteres nicht an einer 
Börse handelbar. Die e.n.o. GmbH beabsichtigt, die Genussscheine voraussichtlich nach vollständiger Platzierung in 
den Freiverkehr einer inländischen Börse einbeziehen zu lassen. Die Gewähr für einen späteren öffentlichen Handel 
der Genussscheine übernimmt die e.n.o. GmbH jedoch nicht. Die Gesellschaft hat zur Einbeziehung der Genuss-
scheine in den Freiverkehr einer inländischen Börse einen Vertrag mit der biw Bank für Investment und Wertpapiere 
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AG, Willich, geschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist die Einbeziehung der Genussscheine in den Freiverkehr 
der Börse Frankfurt am Main.

mitwirkungsrechte3.3.12. 

Die Geschäftsleitung obliegt alleine der Geschäftsführung der e.n.o. GmbH. Den Inhabern der Genussscheine stehen 
keine Mitgliedschaftsrechte, insbesondere keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafter-
versammlung der e.n.o. GmbH zu.

Bekanntmachungen3.3.13. 

Bekanntmachungen der Emittentin, die die Genussscheine betreffen, erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger. 
Auf freiwilliger Basis, ohne dass hierzu eine Verpflichtung besteht und ohne dass die Genussscheininhaber im Falle 
der "Nichteinhaltung" daraus Rechte herleiten können, wird die Emittentin Bekanntmachungen zudem auf ihrer Inter-
netseite (www.windenergie-investment.de) veröffentlichen.

kosten bei ausgabe der genussscheine3.3.14. 

Für die Genussscheininhaber entstehen bei Zeichnung der Genussscheine keine zusätzlichen Kosten wie Ausgabe-
aufschlag, Verwaltungskosten, Managementgebühren oder ähnliches. Es ist bei Zeichnung ausschließlich der No-
minalwert der Genussscheine fällig. Nach Beendigung der Zeichnungsfrist, d.h. bei einem außerbörslichen Kauf, 
können Kosten auftreten wie Maklercourtage, Provisionen oder ähnliches

staatliche kontrolle und aufsicht3.3.15. 

Die hier angebotenen Genussscheine unterliegen weder einer staatlichen Kontrolle noch gibt es eine sonstige be-
hördliche Aufsicht über die Verwendung des Emissionserlöses.

anzuwendendes recht und gerichtsstand3.3.16. 

Für alle aus dem Rechtsverhältnis zwischen den Inhabern der Genussscheine und der Emittentin erwachsenden 
Rechtsstreitigkeiten ist die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich. Im Übrigen gilt § 13 der 
Genussscheinbedingungen.

Interessen vonseiten natürlicher und juristischer personen3.3.17. 

Es bestehen keine Interessen oder Interessenkonflikte von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die für die 
Emission der in diesem Wertpapierprospekt angebotenen Genussscheine von wesentlicher Bedeutung sind.

repräsentation der genussscheininhaber3.3.18. 

Eine Repräsentation der Genussscheininhaber, das heißt eine den Anleger vertretende Organisation, ist für die Ge-
nussscheine nach deutschem Recht nicht vorgesehen.

Nach § 9 des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (SchVG) kann der Schuldner (= die e.n.o. 
GmbH) eine Versammlung der Gläubiger einberufen. Er ist verpflichtet, die Versammlung einzuberufen, wenn Gläu-
biger, deren Genussscheine zusammen 5 % der im Umlauf befindlichen Genussscheine erreichen, die Einberufung 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. Die Versammlung der Gläubiger kann entsprechend 
dem SchVG Beschlüsse fassen, die nach Maßgabe dieses Gesetzes verbindliche Kraft für alle Gläubiger haben.

Intermediäre3.3.19. 

Für die Emittentin sind keine Intermediäre im Sekundärhandel tätig.
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emissionsübernahmevertrag3.3.20. 

Eine Emissionsübernahme durch Institute oder eine feste Zusage für die Übernahme der Emission zu den bestmög-
lichen Bedingungen durch Institute besteht nicht.

Vorzugsrechte3.3.21. 

Vorzugsrechte für Zeichnungsrechte bestehen nicht.

koordinator des angebots3.3.22. 

Für das gesamte Angebot der Genussscheine oder einzelner Teile des Angebots ist kein Koordinator durch die Emit-
tentin benannt worden. Platzierer der Genussscheine sind der Emittentin nicht bekannt.

Bedingungen des angebots3.4. 

Bezug der genussscheine3.4.1. 

Grundlage der Zeichnung der Genussscheine ist der vollständig und richtig ausgefüllte sowie vom Zeichner unter-
schriebene Zeichnungsschein (Kaufantrag), der auf der Internetseite der Emittentin unter www.windenergie-invest-
ment.de abrufbar ist. Auf dem Zeichnungsschein erklärt der Zeichner unter anderem, dass er den Wertpapierprospekt 
sowie eine Durchschrift des Zeichnungsscheins mit dem Datum seiner Unterschrift erhalten hat.

Zeichnungen des Publikums nimmt die Gesellschaft unter ihrer Geschäftsadresse (Straße am Zeltplatz 7, 18230 
Ostseebad Rerik) entgegen. Die Zeichnung erfolgt durch Zusendung des Kaufantrags an die e.n.o. GmbH und Über-
weisung der Zeichnungssumme auf das Sonderkonto Nr. 9855005031 bei der biw Bank für Investment und Wertpa-
piere AG (BLZ 101 308 00). Die Gesellschaft wird mit Ablauf der Zeichnungsfrist das Platzierungsergebnis auf ihrer 
Internetseite (www.windenergie-investment.de) und eine etwaige Verlängerung der Zeichnungsfrist bekannt geben. 
Für den Fall, dass die Genussscheine vollständig platziert sind, wird die e.n.o. GmbH dies ebenfalls unverzüglich auf 
ihrer Internetseite (www.windenergie-investment.de) bekannt geben.

Ein Vertrag über den Erwerb der Genussscheine kommt durch die Annahme der Zeichnung durch die Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft zustande. Die Zeichnungen werden in der Reihenfolge des Eingangs der Zeichnungssumme 
auf dem Sonderkonto berücksichtigt. Die Zeichner erhalten nach Eingang der Zeichnungssumme eine schriftliche 
Bestätigung über die von ihnen gezeichneten Stücke der Genussscheine mit Wertpapierabrechnung. Sollte einem 
Genussscheininhaber aufgrund der Nachfrage nicht die Anzahl der Stücke zugeteilt werden, die er erwerben wollte, 
wird der auf dem Sonderkonto eingezahlte überschüssige Teil der Zeichnungssumme an den Genussscheininhaber 
zurückgezahlt.

Nach Annahme der Zeichnung durch die Gesellschaft ist eine Reduzierung der gezeichneten Summe nur durch Wei-
terveräußerung oder bei Rückkauf bzw. Kündigung durch die Gesellschaft möglich. Eine Reduzierung der Zeichnung 
durch die Emittentin ist nicht möglich. Die Emittentin ist allerdings zur vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung der 
Genussscheine berechtigt.
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Voraussichtlicher Zeitplan für das angebot3.4.2. 

Für das Angebot ist vorbehaltlich einer Verkürzung des Angebotszeitraums folgender Zeitplan vorgesehen:

30. November 2009 Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdien-
stleistungsaufsicht ("BaFin") und Veröffentlichung des Wertpapierprospektes 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.windenergie-investment.de

1. Dezember 2009 Beginn des Angebotszeitraums/der Zeichnungsfrist

31. Oktober 2010 Ende des Angebotszeitraums/der Zeichnungsfrist (vorbehaltlich einer Verkür-
zung bei vorheriger vollständiger Platzierung aller angebotenen Genussschei-
ne oder bei vorzeitiger Beendigung der Emission durch die Emittentin, zu der 
sie jederzeit berechtigt ist)

Mai 2010 Voraussichtliche Einbeziehung der Genussscheine in den Freiverkehr der 
Börse Frankfurt am Main

bei Ende des Angebotszeitraums Veröffentlichung des Ergebnisses des Angebots (Volumen der während des 
Angebotszeitraum platzierten Genussscheine und Emissionserlös) auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.windenergie-investment.de

Im Rahmen des Billigungsverfahrens bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird von dieser 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben lediglich eine Vollständigkeitsprüfung des Wertpapierprospekts einschließ-
lich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen durchgeführt. Eine darüber hi-
naus gehende inhaltliche Prüfung wird von der BaFin nicht vorgenommen.

Zeichnungsvolumen3.4.3. 

Die Genussscheine werden im Wege des direkten Bezugs angeboten und können von jedermann erworben werden. 
Der Mindesterwerb beträgt einen Genussschein (= € 1.000,00). Höhere Zahlungen müssten durch 1.000 teilbar sein. 
Eine Begrenzung für den maximalen Erwerb von Genussscheinen existiert nicht.

auslieferung der genussscheine3.4.4. 

Im Rahmen der Girosammelverwahrung veranlasst die Zahlstelle die Einbuchung der Genussscheine in das auf dem 
Zeichnungsschein angegebene Wertpapierdepot des Anlegers. Der Anleger hat darauf zu achten, dass das angege-
bene Depot für Wertpapierüberträge geeignet ist und nicht beispielsweise einem Fonds zugeordnet ist.

stückzinsen3.4.5. 

Stückzinsen für den Erwerb der Genussscheine nach Beginn des öffentlichen Angebotes werden von der Emittentin 
erst bei einer Zeichnung ab dem 1. Januar 2010 erhoben. Der erste Monat der Laufzeit ist somit stückzinsfrei. Die 
Stückzinsen werden auf Grundlage des Ausschüttungsgrundbetrages von 7% p.a. berechnet. Wenn Anleger die 
Genussscheine ab dem 1. Januar 2010, zum Beispiel am 28. Januar 2010, kaufen, erhalten sie am 1. Juli 2011 (bzw. 
nach der Feststellung des Jahresabschlusses der Emittentin) die Zinsen für den gesamten Zeitraum vom 1. Januar 
2010 (dem Beginn des Geschäftsjahres) bis zum 31. Dezember 2010 (dem Ende des Geschäftsjahres). Dem Genuss-
scheininhaber stehen aber die Zinsen nur ab dem Zeitpunkt der Einzahlung zu. Die Zinsen, die dem Genussscheinin-
haber beim Kauf der Genussscheine nicht zustehen, werden daher bereits beim Kauf der Genussscheine mitbezahlt. 
Die Vorauszahlung dieser so genannten Stückzinsen ist für den Anleger kein Verlust, da per 1. Juli 2011 (bzw. nach 
der Feststellung des Jahresabschlusses der Emittentin) die Zinsen für den gesamten Zeitraum ab dem 1. Januar 2010 
bis zum 31. Dezember 2010 auf das angegebene Konto überwiesen werden. Eine Stückzinstabelle, aus der die zum 
jeweiligen Datum zu zahlenden Stückzinsen abgelesen werden können, wird auf der Internetseite der Emittentin unter 
www.windenergie-investment.de veröffentlicht.

Sollte die Emittentin für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 keinen oder nur einen geringen 
Bilanzgewinn erwirtschaften und damit keine oder nur geringere Zinsen als 7% an die Anleger ausschütten, wird sie 
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die Stückzinsen ganz oder teilweise an die Anleger zurückerstatten. Die Rückerstattung wird in diesem Fall am 1. Juli 
2011 erfolgen, nicht jedoch vor dem 1. Geschäftstag nach der Feststellung des Jahresabschlusses der Emittentin für 
das Geschäftsjahr 2010.

Als Grundlage für die Berechnung der Stückzinsen gilt das Datum des Geldeingangs auf dem Sonderkonto der 
Emittentin gemäß den Genussscheinbedingungen. Damit die Anleger die von ihnen zu zahlenden Stückzinsen richtig 
berechnen können, wird pauschal mit zwei Bankarbeitstagen gerechnet, bis die Zeichnungssumme einschließlich 
der Stückzinsen auf dem Sonderkonto verbucht wird. Weist ein Anleger z.B. die von vom ihm gezeichnete Summe 
der Genussscheine am 27. Januar 2010 zur Zahlung an, muss er gleichzeitig die Stückzinsen bis zum 29. Januar 
2010 mit überweisen. Dabei ist Folgendes zu beachten: Weist ein Anleger die von vom ihm gezeichnete Summe der 
Genussscheine z.B. am 29. Januar 2010, einem Freitag, zur Zahlung an, muss er gleichzeitig die Stückzinsen bis zum 
2. Februar 2010, dem zweiten Bankarbeitstag nach dem dazwischen liegenden Wochenende, mit überweisen. Bei 
gesetzlichen Feiertagen ist entsprechend zu verfahren.

Hinterlegungsstelle3.4.6. 

Der Wertpapierprospekt für die Emission der Genussscheine in Höhe von bis zu € 6.000.000,00 wird von der e.n.o. 
GmbH unter ihrer Geschäftsadresse Straße am Zeltplatz 7, 18230 Ostseebad Rerik, zur kostenlosen Ausgabe bereit 
gehalten.

angebotsbedingungen3.5. 

§ 1 Ausgabe von Genusscheinen, Form und Nennbetrag, Übertragung

(1) Die e.n.o. energy GmbH (die "Emittentin") begibt aufgrund der Ermächtigung durch ihre außerordentliche 
Gesellschafterversammlung vom 18. September 2009 Genussscheine im Gesamtnennbetrag von bis zu 
€ 6.000.000,00 (in Worten: Euro sechs Millionen) zu den nachfolgenden Bedingungen.

(2) Die Genussscheine lauten auf den Inhaber und sind eingeteilt in bis zu 6.000 untereinander gleichberechtigte 
Genussscheine im Nennbetrag von je € 1.000,00. 

(3) Die Ausgabe der Genussscheine erfolgt zum Nennbetrag (100 %). Bei einer Zeichnung ab dem 1. Januar 2010 
werden Stückzinsen fällig.

(4) Die Genussscheine sind für ihre gesamte Laufzeit in einem Global-Inhaber-Genusschein verbrieft, der bei der 
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist. Das Recht auf Lieferung von Einzelurkunden ist 
ausgeschlossen. Ungeachtet dessen kann die Emittentin Einzelurkunden ausstellen. 

(5) Eine Übertragung von Genussscheinen kann nur durch die entsprechenden Umbuchungen und Eintragungen in 
den Wertpapierdepots und unter Beachtung der jeweiligen Bedingungen und Bestimmungen der Clearstream 
Banking AG erfolgen. Die Übertragung bedarf nicht der Zustimmung der Emittentin. Die Emittentin beabsichtigt, 
die Genussscheine voraussichtlich nach vollständiger Platzierung in den Freiverkehr einer inländischen Börse 
einbeziehen zu lassen.

§ 2 Zeichnung, Erwerb und Einbuchung von Genussscheinen

(1) Genussscheine können von jeder natürlichen und juristischen Person sowie Personenhandelsgesellschaft 
(auch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts) durch Zeichnung erworben werden. Der Mindesterwerb beträgt 
ein Genusschein (= € 1.000,00). Höhere Zeichnungen müssen durch 1.000 teilbar sein. Eine Beschränkung für 
den maximalen Erwerb besteht nicht.
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(2) Eine Zeichnung (Kaufantrag) wird erst verbindlich, wenn die vollständige Zeichnungssumme auf dem Konto 
9855005031 bei der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (BLZ 101 308 00) eingegangen ist. Nach 
Annahme der Zeichnung erhalten die Zeichner (im Folgenden auch die "Genussscheininhaber") von der Zahl-
stelle (§ 6) eine schriftliche Bestätigung über die von ihnen erworbenen Genussscheine einschließlich einer 
Wertpapierabrechnung.

(3) Die Emittentin behält sich vor, Kaufanträge nur im Umfang einer geringeren als der gezeichneten Anzahl von Ge-
nussscheinen anzunehmen. In diesem Fall wird die Emittentin die Zahlstelle (§ 6) anweisen, den übersteigenden 
Teil der Zeichnungssumme an den Zeichner zurück zu überweisen.

(4) Im Rahmen der Girosammelverwahrung veranlasst die Zahlstelle (§ 6) die Einbuchung der Genussscheine in 
das auf dem Kaufantrag angegebene Wertpapierdepot des Genussscheininhabers. Der Genussscheininhaber 
hat darauf zu achten, dass das angegebene Depot für Wertpapierüberträge geeignet und nicht beispielsweise 
einem Fonds zugeordnet ist.

(5) Die Einbuchung der Genussscheine in die Depots der Genussscheininhaber erfolgt durch das Clearing-System 
der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, spätestens innerhalb von 10 Bankarbeitstagen nach Annahme 
der Zeichnung. Dabei ist Bankarbeitstag ein Tag, an dem die Geschäftsbanken in Frankfurt am Main geöffnet 
haben (im Folgenden der "Bankarbeitstag").

§ 3 Zeichnungsfrist, Wertpapierprospekt

(1) Die Zeichnungsfrist beginnt einen Werktag nach der Veröffentlichung des von der Emittentin für das öffentliche 
Angebot der Genussscheine herausgegebenen Wertpapierprospekts und endet am 31. Oktober 2010 oder mit 
vollständiger Platzierung der Genussscheine oder bei vorzeitiger Beendigung der Emission durch die Emitten-
tin, zu der sie jederzeit berechtigt ist.

(2) Der Wertpapierprospekt für die Emission der Genussscheine mit einem Gesamtbetrag bis zu € 6.000.000,00 
Millionen wird für die Dauer des öffentlichen Angebots von der Emittentin unter ihrer Geschäftsadresse Straße 
am Zeltplatz 7, 18230 Ostseebad Rerik, zur kostenlosen Ausgabe und auf der Internetseite der Emittentin unter 
www.windenergie-investment.de bereitgehalten.

§ 4 Mittelverwendung

(1) Die auf dem Sonderkonto (§ 2 Absatz 2) eingehenden Zeichnungssummen abzüglich der Kosten der Emission 
(der "Emissionserlös") darf die Emittentin nur zu folgenden Zwecken verwenden:

a) Entwicklung, Errichtung und dem anschließenden Eigenbetrieb von Onshore-Windparks durch die Emittentin;

b) allen Maßnahmen, die mit dem unter a) genannten Zwecken unmittelbar zusammenhängen;

c) Überlassung an verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG, 290 ff. HGB oder Fondsgesellschaften 
in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG, deren Initiatorin die Emittentin bzw. eine Tochtergesellschaft von ihr 
ist, mit der Maßgabe, die Mittel zu den unter a) und b) genannten Zwecken zu verwenden;

d) soweit eine zweckmäßige Verwendung des Emissionserlöses nach Auffassung der Emittentin erst zu einem 
späteren Zeitpunkt sinnvoll ist, zur Anlage in Geldmarktfonds, Termingelder, Festgelder, etc.

(2) Die Emittentin darf Onshore-Windparks, die ganz oder teilweise durch den Emissionserlös finanziert wurden, 
veräußern.
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§ 5 Gewinnbeteiligung und Ausschüttungen

(1) Die Genussscheininhaber erhalten eine dem Gewinnanteil der Gesellschafter der Emittentin vorgehende Aus-
schüttung für jedes Geschäftsjahr innerhalb der Laufzeit (§ 8 Absatz 1), die wie folgt ermittelt wird:

a) Ausschüttungsgrundbetrag von 7,0 % des gezeichneten Nennbetrags der Genussscheine;

b) Erfolgsverzinsung von bis zu 3 % des gezeichneten Nennbetrages der Genussscheine. Durch die Erfolgsver-
zinsung kann sich die Ausschüttung gemäß Buchstabe a) abhängig von der Höhe des erzielten Ergebnisses 
der Emittentin auf bis zu 10 % des gezeichneten Nennbetrags der Genussscheine erhöhen. Grundlage für die 
Berechnung der Erfolgsverzinsung ist der Jahresüberschuss gemäß § 275 Absatz 2 Nr. 20 Handelsgesetzbuch 
(HGB) zuzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (§ 275 Absatz 2 Nr. 18 HGB) des nach den Vor-
schriften des HGB aufgestellten Jahresabschlusses der Emittentin für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr 
(nachstehend als "EBT" bezeichnet). Die Ausschüttung gemäß Buchstabe a) erhöht sich

 um 1 Prozentpunkte bei einem EBT von mindestens € 1.000.000,00; »

 um 2 Prozentpunkte bei einem EBT von mindestens € 2.000.000,00; »

 höchstens aber um 3 Prozentpunkte bei einem EBT von mindestens € 3.000.000,00. »

(2) Die Ausschüttung auf die Genussscheine ist dadurch begrenzt, dass durch sie kein Bilanzverlust entstehen 
oder sich erhöhen darf. Ein Bilanzverlust ist entsprechend der Regelungen gemäß § 158 AktG zu ermitteln. 
Reicht dementsprechend der Bilanzgewinn zur Zahlung des Ausschüttungsanspruches der Genusscheinin-
haber nicht aus, vermindert sich dieser entsprechend. Die verminderte Ausschüttung auf die Genussscheine 
erfolgt im Verhältnis der jeweiligen Ausschüttungsansprüche zueinander. Dies gilt auch im Verhältnis zu künftig 
zu begebenden gleichrangigen Genussscheinen, sofern deren Bedingungen eine entsprechende Regelung vor-
sehen.

(3) Im Falle einer Verminderung der Ausschüttung ist der nicht ausgeschüttete Betrag in den folgenden Geschäfts-
jahren nachzuzahlen. Die Nachzahlung für die Genussscheine wird anteilig im Verhältnis der jeweiligen Aus-
schüttungsansprüche zueinander vorgenommen. Dies gilt entsprechend auch im Verhältnis für künftig zu bege-
bende gleichrangige Genussscheine, sofern deren Bedingungen einen entsprechenden Nachzahlungsanspruch 
vorsehen. Bei der Nachzahlung sind die Ausschüttungsansprüche in der Reihenfolge des Entstehens der Rück-
stände zu bedienen, beginnend mit den ältesten rückständigen Ausschüttungen und sodann die letztfälligen. 
Eine Nachzahlungspflicht besteht nur während der Laufzeit der Genussscheine.

(4) Sind Ausschüttungen nicht für ein volles Geschäftsjahr zu berechnen, so werden sie berechnet auf der Grund-
lage eines Jahres mit 360 Tagen, bestehend aus 12 Monaten mit je 30 Tagen und im Falle eines Zeitraums von 
weniger als einem Monat auf der Basis der verstrichenen Tage.

(5) Die Genussscheine sind vom 1. Dezember 2009 an ausschüttungsberechtigt, das heißt für das Geschäftsjahr 
2009 zu einem 30/360-Anteil.

(6) Die Ausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr ist jeweils nachträglich am 1. Juli des folgenden Ge-
schäftsjahres fällig, jedoch nicht vor dem ersten Geschäftstag nach der Feststellung des Jahresabschlusses 
der Emittentin für das Geschäftsjahr, für das die Ausschüttung erfolgen soll. Ist der Fälligkeitstag für eine Aus-
schüttung kein Geschäftstag, so hat die Zahlung am darauffolgenden Geschäftstag zu erfolgen. Geschäftstag 
bezeichnet einen Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem die Clearstream Banking AG, Neue Bör-
senstr. 1, 60487 Frankfurt am Main, Zahlungen abwickelt.

(7) Die Emittentin wird den genauen nach den vorstehenden Vorschriften ermittelten Ausschüttungsbetrag be-
rechnen und jährlich mit dem Fälligkeitstermin der Ausschüttung (Absatz 6) auf ihrer Internetseite unter www.
windenergie-investment.de bekannt geben.
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(8) Die Emittentin verpflichtet sich, bei verbundenen Unternehmen, denen gemäß § 4 Mittel aus dieser Emission 
der Genussscheine überlassen werden, jährlich einen Beschluss der Gesellschafterversammlung herbeizufüh-
ren, wonach der gesamte Jahresüberschuss des jeweiligen abhängigen Unternehmens an seine Gesellschafter 
ausgeschüttet wird.

§ 6 Zahlstelle, Zahlungen

(1) Die Emittentin ist verpflichtet, während der gesamten Laufzeit der Genusscheine mindestens eine Zahlstelle zu 
benennen. 

(2) Erste Zahlstelle ist die biw Bank für Investments und Wertpapier AG, Hausbroicher Straße 222, 47877 Willich. 
Die  Emittentin ist berechtigt, weitere Zahlstellen zu benennen oder einzelne Zahlstellen zu widerrufen. 

(3) Die Emittentin verpflichtet sich, alle nach diesen Genussscheinbedingungen geschuldeten Beträge in Euro zum 
Zeitpunkt ihrer Fälligkeit an die Zahlstelle zu zahlen. Hierfür ist keine gesonderte Erklärung der Genussschein-
inhaber notwendig. Rückzahlungen und Ausschüttungen erfolgen durch die Zahlstelle an die Clearstream Ban-
king AG, Frankfurt am Main, zur Weiterleitung auf die jeweiligen Konten der Genussscheininhaber. Diese Über-
weisungen befreien die Emittentin von ihren Verbindlichkeiten aus den Genussscheinen.

§ 7 Rückzahlung

Die Emittentin verpflichtet sich, die Genussscheine nach dem Ende der Laufzeit oder nach dem Wirksamwer-
den ihrer Kündigung (§ 8) zum Nennbetrag zurückzuzahlen. Der zurückzuzahlende Betrag ist am 1. Juli des 
Jahres, das dem Ende der Laufzeit bzw. dem Wirksamwerden der Kündigung folgt, jedoch nicht vor dem ersten 
Geschäftstag (§ 5 Absatz 6) nach der endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses der Emittentin für das 
vorangegangene Geschäftjahr, fällig.

§ 8 Laufzeit, Kündigung

(1) Die Laufzeit der Genussscheine endet am 31. Dezember 2016. 

(2) Eine Kündigung ist frühestens zum Ablauf der Mindestvertragsdauer von sechs Jahren zum Ende eines Ge-
schäftsjahres möglich, nachfolgend zum Ablauf des folgenden Geschäftsjahres. Die Kündigungsfrist beträgt 24 
Monate.

(3) Die Kündigung durch den Genussscheininhaber hat schriftlich zu erfolgen. Kündigungen per Telefax, E-Mail 
oder in anderer elektronischer Form sind unwirksam. Maßgeblich ist der Tag des Eingangs der schriftlichen 
Kündigung bei der Emittentin. Die Kündigung durch die Emittentin hat durch Bekanntmachung gemäß § 12 zu 
erfolgen.

(4) Im Falle des Erlasses oder der Änderung oder der Änderung der Auslegung einer in der Bundesrepublik 
Deutschland anwendbaren Rechtsvorschrift nach Ausgabe der Genussscheine, durch die die Ausschüttungen 
der Emittentin auf die Genussscheine bei der Emittentin mit Steuern vom Einkommen und Ertrag belastet wer-
den, ist die Emittentin berechtigt, statt der Änderung oder Anpassung der Genussscheinbedingungen (§ 11) die 
Genussscheine mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende des Geschäftsjahres, indem die Genussscheinrechte 
letztmals ohne die Belastung mit Steuern vom Einkommen und Ertrag bei der Emittentin ausgeübt werden 
können, durch Bekanntmachung gemäß § 12 außerordentlich zu kündigen. Die Genussscheininhaber können 
die Genussscheine im Falle einer Änderung der Genussscheinbedingungen nach näherer Maßgabe von § 11 
kündigen.

(5) Gekündigte Genussscheine verbriefen bis zum Wirksamwerden ihrer Kündigung ihre vollen Rechte. § 9 
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Nachrangigkeit, Teilnahme am Liquidationserlös

(1) Im Insolvenz- oder Liquidationsfall gehen die Forderungen aus den Genussscheinen den Forderungen aller 
anderen nicht nachrangigen Gläubiger der Emittentin im Rang nach.

(2) Die Genussscheine gewähren keinen Anteil am Liquidationserlös der Emittentin.

§ 10 Abgrenzung zu Aktionärsrechten, Bestandsschutz, Begebung weiterer Genussrechte, Erwerb  
eigener Genussscheine

(1) Die Genussscheine verbriefen Gläubigerrechte, die keine Gesellschafterrechte, insbesondere keine Teilnahme-, 
Mitwirkungs- und Stimmrechte in den Gesellschafterversammlungen der Emittentin beinhalten. Die Geschäfts-
führung obliegt alleine der Geschäftsführung der Emittentin.

(2) Der Bestand der Genussscheine wird weder durch Verschmelzung oder Umwandlung der Emittentin noch durch 
eine Erhöhung ihres Stammkapitals berührt.

(3) Die Emittentin behält sich vor, weitere Genussrechte zu gleichen oder anderen Bedingungen auszugeben. Ein 
Bezugsrecht der Genussscheininhaber auf weitere Genussrechte ist nur gegeben, sofern die Gesellschafter-
versammlung der Emittentin dies beschließt. Die Genussscheininhaber haben keinen Anspruch darauf, dass 
ihre Ausschüttungsansprüche vorrangig vor den Ausschüttungsansprüchen bedient werden, die auf weitere 
Genussrechte entfallen. Die Ausschüttung auf weitere Genussrechte darf nicht vorrangig bedient werden.

(4) Die Emittentin ist berechtigt, Genussscheine aus dieser Emission im eigenen Namen zu erwerben. Sie kann die 
erworbenen Genussscheine einziehen, halten oder diese weiterveräußern. Ein Bezugsrecht der Genussschein-
inhaber besteht nicht.

§ 11 Änderung in der steuerlichen Behandlung von Genussscheinen

(1) Die Emittentin kann die Genussscheinbedingungen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichti-
gung der Belange des Unternehmens, der Gesellschafter und der Genussscheininhaber durch einseitige Wil-
lenserklärung ändern bzw. anpassen im Falle des Erlasses oder der Änderung einer in der Bundesrepublik 
Deutschland anwendbaren Rechtsvorschrift nach Ausgabe der Genussscheine oder Änderung der Auslegung 
einer in der Bundesrepublik Deutschland anwendbaren Rechtsvorschrift nach Ausgabe der Genussscheine, 
in deren Folge die Ausschüttungen der Emittentin auf die Genussscheine bei der Emittentin mit Steuern vom 
Einkommen und/oder Ertrag belastet werden; in diesen Fällen erfolgt die Anpassung durch eine Minderung der 
Ausschüttung an die Genussscheininhaber um die Steuern vom Einkommen und/oder Ertrag. 

(2) Die Änderungserklärung ist nach § 12 bekannt zu machen. Dabei ist zugleich anzugeben, wann die Änderung 
in Kraft treten soll.

(3) In jedem Falle der Änderung der Genussscheinbedingungen nach Absatz 1 steht den Genussscheininhabern 
ein Kündigungsrecht zum Ende des Geschäftsjahres zu, in dem die Genussscheine nach dem Inhalt der Be-
kanntmachung letztmalig in der unveränderten Fassung ohne die Belastung von Steuern vom Einkommen 
und Ertrag bei der Emittentin ausgeübt werden können. Die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn sie nicht in 
schriftlicher Form innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung der Änderungserklärung gemäß Absatz 2 bei 
der Emittentin eingeht.

§ 12 Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen der Emittentin, die die Genussscheine betreffen, erfolgen nur im elektronischen Bundes-
anzeiger. Auf freiwilliger Basis, ohne dass hierzu eine Verpflichtung besteht und ohne dass die Genussschein-
inhaber im Falle der "Nichteinhaltung" daraus Rechte herleiten können, wird die Emittentin Bekanntmachungen 
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zudem auf ihrer Internetseite (www.windenergie-investment.de) veröffentlichen.

(2) Besonderer Benachrichtigungen der einzelnen Genussscheininhaber bedarf es nicht. Für die Rechtswirksam-
keit und Rechtzeitigkeit der Bekanntmachung genügt in jedem Fall die Bekanntmachung im elektronischen 
Bundesanzeiger.

§ 13 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Die Genussscheinbedingungen sowie alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten bestimmen sich aus-
schließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Erfüllungsort ist Ostseebad Rerik, Bundesrepublik Deutschland.

(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in diesen Genussscheinbedingungen gere-
gelten Angelegenheiten ist, soweit gesetzlich zulässig, Rostock, Bundesrepublik Deutschland.

§ 14 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Genussscheinbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so soll 
dies die Gültigkeit dieser Genussscheinbedingungen im Übrigen nicht berühren. Die unwirksame oder undurchführ-
bare Bestimmung gilt als durch eine Bestimmung ersetzt, die dem von der Emittentin und den Genussscheininhabern 
erstrebten wirtschaftlichen Auswirkungen am nächsten kommt. Sollten sich diese Genussscheinbedingungen als 
lückenhaft erweisen, so gilt im Wege der ergänzenden Auslegung für die Ausfüllung der Lücke ebenfalls eine solche 
Bestimmung als vereinbart, die den von der Emittentin und den Genussscheininhabern erstrebten wirtschaftlichen 
Auswirkungen am nächsten kommt.

Besteuerung der anleger in der Bundesrepublik deutschland3.6. 

allgemeiner Hinweis3.6.1. 

Die nachfolgende Darstellung erörtert für Anleger mit unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland die wichtigsten 
steuerlichen Gesichtspunkte, die für den Erwerb, das Halten oder die Übertragung der Genussscheine von Bedeutung 
sein können. Dabei ist zu beachten, dass die steuerliche Einnahme- und Ausgabengestaltung sich jeweils nach der 
individuellen Situation eines jeden einzelnen Anlegers richtet. Die Ausführungen erheben deshalb keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Vielmehr geben sie lediglich einen Überblick über die Besteuerung des Genussscheininhabers. In 
Zweifelsfragen - insbesondere im Hinblick auf die persönliche Steuersituation - sollte in jedem Fall der eigene Steu-
erberater zurate gezogen werden. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass sich die folgenden Ausführungen auf 
den Stand der Gesetzgebung im Oktober 2009 beziehen. Am 1. Januar 2009 ist die Abgeltungsteuer in Kraft getreten. 
Diese Neuregelung ist für das prospektierte Angebot von Genussscheinen insofern von Belang, als die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen ab dem 1. Januar 2009 einer anderen Besteuerung als bisher unterworfen werden. Die ab dem 
1. Januar 2009 geltende Abgeltungsteuer ist bereits in der folgenden Darstellung berücksichtigt.

Die Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag in Höhe von derzeit 5,50 % bezogen auf die 
Abgeltungsteuer sowie ggf. Kirchensteuer) wird im Wege des Vorwegabzugs von der Emittentin an das zuständige 
Finanzamt abgeführt. Durch die Erteilung eines Freistellungsauftrags oder der Vorlage einer Nichtveranlagungsbe-
scheinigung kann der Genussscheininhaber das registerführende Kreditinstitut beauftragen, die Erstattung von Ab-
geltungsteuer und Solidaritätszuschlag sowie ggf. Kirchensteuer beim Bundeszentralamt für Finanzen zu beantragen. 
Darüber hinaus übernimmt die Emittentin keine weiteren Steuerzahlungen für die Genussscheininhaber.
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einkommensbesteuerung unbeschränkt steuerpflichtiger natürlicher personen3.6.2. 

Zinsen auf die genussscheine3.6.2.1 

Die Abgeltungsteuer ist anwendbar auf Zinsen, die nach dem 31. Dezember 2008 den Genussscheininhabern zu-
fließen. Sie ist nur anwendbar bei in Deutschland ansässigen Genussscheininhabern und bei nicht in Deutschland 
ansässigen Genussscheininhabern, soweit diese mit Zinsen der beschränkten Steuerpflicht unterliegen.

Die Abgeltungsteuer wird im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs für Rechnung des Genussscheininhabers ein-
behalten. Der Abgeltungsteuersatz beträgt 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) der 
maßgeblichen Bruttoerträge. Maßgeblich sind die ausgeschütteten Zinsen. Die der Abgeltungsteuer unterliegenden 
maßgeblichen Bruttoerträge werden nur um einen Sparer-Pauschbetrag in Höhe von € 801,00 (€ 1.602,00 bei zusam-
men veranlagten Ehegatten) gekürzt. Die tatsächlichen Werbungskosten dürfen nicht abgezogen werden. Mit dem 
Steuerabzug ist die Einkommensteuerschuld des Genussscheininhabers abgegolten.

Alternativ kann der Genussscheininhaber beantragen, dass seine Kapitalerträge anstelle der Abgeltungsbesteuerung 
nach den allgemeinen Regelungen zur Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer veranlagt werden (sog. Veranla-
gungswahlrecht), wenn dies für ihn zu einer niedrigeren Steuerbelastung führt. In jedem Fall führt das für den Ge-
nussscheininhaber zuständige Veranlagungsfinanzamt eine Günstigerprüfung durch, ob die Veranlagung tatsächlich 
günstiger ist. Auch in diesem Fall wären die Bruttoerträge abzüglich des genannten Sparer-Pauschbetrages für die 
Besteuerung maßgeblich und ein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ausgeschlossen.

Besteuerung von Veräußerungsgewinnen3.6.2.2 

Die Abgeltungsteuer ist anwendbar auf (Kurs-) Gewinne aus der Veräußerung von Genussscheinen, die nach dem 
31. Dezember 2008 erworben werden, und zwar unabhängig von der Haltedauer der Genussscheine.

Die Abgeltungsteuer wird auch hier im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs für Rechnung des Genussscheininha-
bers einbehalten. Der Abgeltungsteuersatz beträgt wiederum 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls 
Kirchensteuer) der maßgeblichen Bruttoerträge. Maßgeblich sind im Falle von Veräußerungsgewinnen der Veräuße-
rungspreis abzüglich der Anschaffungs- und Veräußerungskosten. Die der Abgeltungsteuer unterliegenden maßgeb-
lichen Bruttoerträge werden nur um einen Sparer-Pauschbetrag in Höhe von € 801,00 (€ 1.602,00 bei zusammen 
veranlagten Ehegatten) gekürzt. Die tatsächlichen Werbungskosten dürfen nicht abgezogen werden. Mit dem Steue-
rabzug ist die Einkommensteuerschuld des Genussscheininhabers abgegolten.

Alternativ kann der Genussscheininhaber beantragen, dass seine privaten Veräußerungsgewinne anstelle der Ab-
geltungsbesteuerung nach den allgemeinen Regelungen zur Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer veranlagt 
werden, wenn dies für ihn zu einer niedrigeren Steuerbelastung führt. Auch in diesem Fall wären die Bruttoerträge 
abzüglich des genannten Sparer-Pauschbetrages für die Besteuerung maßgeblich und ein Abzug der tatsächlichen 
Werbungskosten ausgeschlossen. Verluste aus der Veräußerung von Genussscheinen dürfen nur mit Gewinnen aus 
der Veräußerung von Genussscheinen im laufenden oder einem späteren Jahr ausgeglichen werden. 

genussscheine im Betriebsvermögen3.6.3. 

Genussscheine, die zu einem Betriebsvermögen gehören, unterliegen nicht der Abgeltungsteuer. Bei natürlichen Per-
sonen als Genussscheininhabern sind Zinsen und Veräußerungsgewinne zu 40 % steuerbefreit (so genanntes Teilein-
künfteverfahren). Aufwendungen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Zinsen oder Veräußerungsgewin-
nen stehen, werden zu 60 % steuermindernd berücksichtigt. Das Teileinkünfteverfahren gilt auch für Genussscheine, 
die von Personengesellschaften gehalten werden, soweit an ihnen natürliche Personen beteiligt sind.

Bei Genussscheinen im Betriebsvermögen von Kapitalgesellschaften bleibt es bei den geltenden Bestimmungen. 
Grundsätzlich unterliegen Zinszahlungen und Gewinne aus der Veräußerung der Genussscheine bei Körperschaften 
in vollem Umfang der Körperschaftsteuer von 15 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag (insgesamt also 15,825 %) hie-
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rauf und der Gewerbesteuer. Eine Anrechnung der Gewerbesteuer findet bei den Anteilseignern nicht statt. Gemäß § 
3 Nr. 23 GewStG sind Unternehmensbeteiligungsgesellschaften von der Gewerbesteuerpflicht befreit, wenn sie nach 
dem Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften als solche anerkannt sind.

Beschränkt steuerpflichtige anleger3.6.4. 

Das öffentliche Angebot der mit diesem Wertpapierprospekt angebotenen Genussscheine erfolgt ausschließlich in 
der Bundesrepublik Deutschland. Anlegern, die nicht in Deutschland ansässig sind, wird empfohlen sich im Hinblick 
auf den Erwerb, das Halten und die Veräußerung der Genussscheine Rat bei ihrem steuerlichen Berater einzuholen.

erbschaft- und schenkungsteuer3.6.5. 

Der Erwerb von Genussscheinen von Todes wegen sowie die Schenkung von Genussscheinen unterliegen der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer, soweit der Erblasser oder Schenker oder der Erbe, Beschenkte oder sonstige Erwerber 
zur Zeit der Vermögensübernahme in Deutschland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte oder 
deutscher Staatsangehöriger ist und gewisse weitere Voraussetzungen vorliegen (z.B. früherer Wohnsitz in Deutsch-
land). Für Familienangehörige und Verwandte kommen Freibeträge in unterschiedlicher Höhe zur Anwendung. 

Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts hat der deutsche Gesetzgeber das Erbschaft- und Schen-
kungsteuerrecht reformiert. Das Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts vom 24. Dezember 
2008 wurde am 31. Dezember 2008 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist in wesentlichen Teilen zum 1. Januar 
2009 in Kraft getreten.

sonstige steuern3.6.6. 

Der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Genussscheinen sind umsatzsteuerfrei. Ebenso erhebt die Bundes-
republik Deutschland zurzeit keine Börsenumsatz-, Gesellschaftsteuer, Stempelabgabe oder ähnliche Steuern auf die 
Übertragung von Genussscheinen.

emissionskosten3.7. 
Mit der Emission der Genussscheine entstehen der e.n.o. GmbH einmalige und jährlich wiederkehrende Kosten. Zu 
den einmaligen Kosten zählen unter anderem die Erstellung und der Druck des Wertpapierprospektes, die grafische 
Gestaltung des Wertpapierprospektes, Marketingaufwendungen, die juristische Beratung und Betreuung bei der Er-
stellung des Wertpapierprospektes, die Erstellung von Rechtsgutachten, einmalige Steuerberater und Wirtschafts-
prüferkosten und Kosten des Vertriebs der Genussscheine. Die einmaligen Kosten zu Beginn der Emission sind mit 
5,4 % des Emissionsvolumens von € 6.000.000,00 budgetiert worden, das heißt mit ca. € 325.000,00.
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angaben Zur emittentin4. 

geschäftsgeschichte und geschäftsentwicklung der emittentin4.1. 

firma, gründung, Handelsregister, sitz, geschäftsjahr4.1.1. 

Die Gründung der Emittentin erfolgte mit Eintragung in das Handelsregister am 15. September 2005 als Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung. Im Gründungszeitpunkt firmierte die Emittentin als e.n.o. energy management GmbH. 
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 8. Juli 2009 hat die Gesellschaft ihre Firma in ihre jetzigen 
Bezeichnung e.n.o. energy GmbH geändert. Die Emittentin ist eingetragen als Kapitalgesellschaft im Handelsregister, 
Abteilung B (HRB), des Amtsgerichts Rostock unter HRB 10174. Die e.n.o. GmbH wurde auf unbestimmte Zeit ge-
gründet. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 18230 Rerik, Straße am Zeltplatz 7. Telefonisch ist die e.n.o. GmbH 
erreichbar unter 0381/203792-0. Das für die Gesellschaft maßgebliche Recht ist das der Bundesrepublik Deutsch-
land. Das Geschäftsjahr der Emittentin ist das Kalenderjahr.

stammeinlagen und gesellschafter der emittentin4.1.2. 

Die e.n.o. GmbH ist im Jahre 2005 zunächst mit einem Stammkapital in Höhe von € 125.000,00 gegründet worden. 
Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23. Februar 2006 wurde das Stammkapital der Emittentin um 
€ 100.000,00 auf € 225.000,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde am 23. Mai 2006 in das Handelsregister der 
Gesellschaft eingetragen. Durch einen weiteren Beschluss hat die Gesellschafterversammlung am 18. August 2006 
das Stammkapital um € 135.000,00 auf € 360.000,00 erhöht. Diese Kapitalerhöhung ist am 19. Oktober 2006 in das 
Handelsregister eingetragen worden. Im Jahre 2007 haben weitere Kapitalerhöhungen bei der e.n.o. GmbH stattge-
funden. Zunächst beschloss die Gesellschafterversammlung am 16. Januar 2007 eine Erhöhung des Stammkapitals 
um € 15.000,00 auf € 375.000,00, die am 24. März 2007 in das Handelsregister eingetragen wurde. Sodann wurde 
das Stammkapital durch einen weiteren Beschluss der Gesellschafterversammlung um € 20.000,00 auf € 395.000,00 
erhöht, was am 11. April 2007 in das Handelsregister eingetragen wurde.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23. Oktober 2007 hat die Gesellschafterversammlung das 
Stammkapital um € 605.000,00 auf € 1.000.000,00 erhöht. Diese Kapitalerhöhung ist am 13. Dezember 2007 in das 
Handelsregister der Emittentin eingetragen worden und stellt das aktuelle Stammkapital der Emittentin dar. Das 
Stammkapital ist voll eingezahlt. 

Einziger Gesellschafter der Emittentin ist Herr Karsten Porm.

geschäftsführung und erweiterte geschäftsleitung der emittentin4.1.3. 

Alleiniger Geschäftsführer der e.n.o. GmbH ist Herr Karsten Porm. Herr Porm ist einzelvertretungsberechtigt mit der 
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte 
abzuschließen (Befreiung von § 181 BGB). Die Geschäftsadresse von Herrn Porm als Geschäftsführer lautet: e.n.o. 
energy GmbH, Straße am Zeltplatz 7, 18230 Rerik.

Herr Porm ist am 18. April 1967 geboren worden und lebt in Kröpelin, Ortsteil Diedrichshagen in Mecklenburg-
Vorpommern. Herr Porm ist zugleich alleiniger Gesellschafter der Emittentin. Daneben ist er Geschäftsführer von 
weiteren wesentlichen Gesellschaften der e.n.o.-Gruppe, wie insbesondere der e.n.o. energy Beteiligungs GmbH, der 
e.n.o. energy concept GmbH, der e.n.o. energy project GmbH, der e.n.o. energy systems GmbH, der e.n.o. energy 1. 
Vorrats GmbH und der e.n.o. energy windpower GmbH. In all diesen genannten Gesellschaften ist Herr Porm jeweils 
einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Herr Porm hat langjährige Erfahrungen in der deutschen und internationalen Windenergiebranche. Seit 1991 ist er 
in den Bereichen Vertrieb, Einkauf, Produktionsbetreuung/Lizenzfertigung, Projektentwicklung im Inland und Pro-
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jektmanagement in Asien, Mittel- und Osteuropa tätig. Im Jahr 1999 war Herr Porm Gründungsgesellschafter der 
Energiegesellschaft NordOst GmbH, der jetzigen e.n.o. energy project GmbH. Er ist somit seit über zehn Jahren in der 
e.n.o.-Gruppe in leitender Funktion tätig. Herr Porm ist gelernter Diplom-Ingenieur im Bereich Maschinenbau. 

Neben Herrn Porm gehört Herr Thomas Gipp der erweiterten Geschäftsleitung der Emittentin und der gesamten 
e.n.o.-Gruppe an. Herr Gipp ist jeweils Prokurist der Emittentin, der e.n.o. energy Beteiligungs GmbH, der e.n.o. 
energy project GmbH, der e.n.o. energy concept GmbH, der e.n.o. energy windpower GmbH und der e.n.o. en-
ergy systems GmbH. Er ist bei diesen Gesellschaften jeweils berechtigt, die Gesellschaft gemeinsam mit einem 
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen zu vertreten. Die Geschäftsadresse von Herrn Gipp lautet: e.n.o. 
energy GmbH, Straße am Zeltplatz 7, 18230 Rerik.

Herr Gipp wurde am 20. November 1968 geboren und lebt in Bad Doberan, Mecklenburg-Vorpommern. Er ist ge-
lernter Diplom-Kaufmann und fungiert innerhalb der e.n.o.-Gruppe als kaufmännischer Leiter. Nach dem Abschluss 
seines Studiums war Herr Gipp von 1992 bis zum Jahr 2000 kaufmännischer Leiter und Prokurist bei der Drenkhahn 
Catering GmbH in Rostock. Ab dem Jahr 2000 bis zum Ende des Jahres 2005 war Herr Gipp Leiter der Buchhaltung 
bei der Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG in Wismar. In den Jahren 2006 und 2007 war er kaufmännischer 
Leiter bei der German Pellets GmbH in Wismar. Seit dem November 2007 ist Herr Gipp in der e.n.o.-Gruppe tätig und 
verantwortet insbesondere die Bereiche Unternehmensfinanzierung, Optimierung der Abläufe im Rechnungswesen 
und die Investitionsförderung. 

Weiteres Mitglied der Geschäftsleitung der e.n.o.-Gruppe ist Herr Klaus Nielsen. Er ist neben Herrn Porm einzelvertre-
tungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der e.n.o. ernergy systems 
GmbH, die innerhalb der e.n.o.-Gruppe für die Herstellung von Windenergieanlagen zuständig ist. Die Geschäftsa-
dresse von Herrn Nielsen lautet: Am Strande 2e, 18055 Rostock.

Herr Nielsen wurde am 29. Juni 1947 geboren und lebt in Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern. Herr Nielsen 
ist gelernter Bankkaufmann und war bis zum Jahre 1994 in leitenden Positionen der Bauwirtschaft sowie der Me-
tallverarbeitungs- und Elektronikbranche tätig. Seit dem Jahr 1994 arbeit Herr Nielsen in der Windenergiebranche 
mit den Schwerpunkten Vertriebs- und Einkaufsleitung, kaufmännische Geschäftsführung, Produktionsbetreuung 
und Lizenzfertigung. In diesem Zusammenhang war er von 1999 bis zum Jahre 2004 freiberuflich im Management 
verschiedener mittelständischer Unternehmen tätig. Im Jahre 2008 trat er in die e.n.o.-Gruppe ein und ist seit dem 
Sommer 2009 Geschäftsführer der e.n.o. energy systems GmbH. In dieser Funktion ist er vor allem für den Einkauf, 
den Vertrieb, die Produktion und die Betriebsführung der Gesellschaft verantwortlich.

Interessenkonflikte/Verflechtungstatbestände4.1.4. 

Bei der e.n.o. GmbH bestehen die bei einer inhabergeführten Gesellschaft häufig anzutreffenden Personenidenti-
täten. So ist Herr Porm als alleiniger Gesellschafter der e.n.o. GmbH zugleich der einzige Geschäftsführer der Gesell-
schaft und weiterer Tochtergesellschaften. Die Interessen eines Gesellschafters (z.B. das Interesse an einer hohen 
Gewinnausschüttung) sind oftmals nicht identisch mit den Interessen eines Geschäftsführers (z.B. das Interesse an 
thesaurierten Gewinnen, um Verbindlichkeiten begleichen zu können). Dies birgt das Risiko von Interessenkonflikten, 
die sich bislang in der Praxis jedoch noch nie realisiert haben. 

Darüber hinaus bestehen hinsichtlich der Geschäftsführung und erweiterten Geschäftsleitung der Emittentin (Herr 
Porm, Herr Gipp und Herr Nielsen) keine potenziellen Interessenkonflikte zwischen ihren Verpflichtungen gegenüber 
der Emittentin oder der gesamten e.n.o.-Gruppe sowie ihren privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen.

gesellschaftsvertraglicher geschäftsgegenstand der emittentin4.1.5. 

Der gesellschaftsvertragliche Geschäftsgegenstand der Emittentin ist in § 2 des Gesellschaftsvertrages in seiner 
gültigen Fassung geregelt. Gemäß § 2 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages der e.n.o. GmbH ist Gegenstand der 
Gesellschaft der "Handel mit regenerativen Energieerzeugungsanlagen". 
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Gemäß § 2 Absatz 2 und 3 des Gesellschaftsvertrages kann die Gesellschaft alle Geschäfte betreiben, die dem 
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann zudem andere Unternehmen mit 
gleichem oder ähnlichem Gegenstand erwerben, sich an solchen beteiligen, deren Vertretung übernehmen oder 
Zweigniederlassungen errichten. 

praktiken der geschäftsführung4.1.6. 

Als nicht börsennotierte Gesellschaft unterliegt die Emittentin nicht den Empfehlungen der "Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Codex" und wendet sie daher auch nicht an. 

Des Weiteren besteht bei der Emittentin kein Aufsichtsrat und damit auch kein Audit-Ausschuss, der die Rechungs-
legung der Emittentin kontrolliert.

Wichtige ereignisse aus jüngster Zeit/Investitionen4.1.7. 

In der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit der Emittentin hat es keine Ereignisse gegeben, die in erheblichem Maße 
für die Bewertung der Solvenz der Emittentin relevant sind. Darüber hinaus wurden seit dem Jahresabschluss  der 
Emittentin zum 31. Dezember 2008 keine wichtigen Investitionen durch die e.n.o. GmbH getätigt. Ebenfalls gibt es 
keine wichtigen künftigen Investitionen der Emittentin, die bereits von der Geschäftsführung oder der Gesellschafter-
versammlung fest beschlossen sind. 

Wesentliche Veränderungen in der finanzlage oder der Handelsposition der emittentin4.1.8. 

Seit den Zwischenfinanzinformationen der Emittentin zum 30. Juni 2009 sind keine wesentlichen Veränderungen in 
der Finanzlage oder der Handelsposition der Emittentin eingetreten. 
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organisationsstruktur4.2. 

organigramm zur gesellschafterstruktur4.2.1. 

Das nachfolgende Organigramm stellt graphisch die derzeitigen Beteiligungsverhältnisse an der e.n.o. GmbH und die 
wesentlichen Beteiligungen der e.n.o. GmbH an Tochtergesellschaften dar.

die emittentin innerhalb der gesellschafterstruktur4.2.2. 

Die Emittentin ist Holding- und Führungsgesellschaft der e.n.o.-Gruppe und übernimmt innerhalb dieser Gruppe im 
Wesentlichen Management- und Verwaltungsaufgaben. Das operative Geschäft wird durch Tochtergesellschaften der 
e.n.o. GmbH wahrgenommen. Zu nennen sind hier insbesondere die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH, die e.n.o. en-
ergy project GmbH, die e.n.o. energy concept GmbH, die e.n.o. energy windpower GmbH, die e.n.o. systems GmbH 
und die e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH. Bis auf die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH hat jede der vorgenannten Ge-
sellschaften mit der e.n.o. GmbH als herrschendem Unternehmen einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. 
Das bedeutet, dass die e.n.o. energy project GmbH, die e.n.o. energy concept GmbH, die e.n.o. energy windpower 
GmbH, die e.n.o. energy systems GmbH und die e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH jeweils dazu verpflichtet sind, ih-
ren ganzen während eines Geschäftsjahres erwirtschafteten Gewinn an die Emittentin abzuführen. Gleichzeitig ist 

Karsten Porm

e.n.o. energy GmbH
GF Karsten Porm Stammkapital: 1.000.000 Euro
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die e.n.o. GmbH jedoch dazu verpflichtet, Jahresfehlbeträge der vorgenannten Gesellschaften auszugleichen. Der 
Gewinnabführungsvertrag der e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH mit der Emittentin ist bislang noch nicht in das Han-
delsregister der e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH eingetragen worden, was für die zivilrechtliche Wirksamkeit der Ge-
winnabführung jedoch Voraussetzung ist. Die Emittentin und die e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH haben gehen jedoch 
übereinstimmend davon aus, dass diese Eintragung unmittelbar bevorsteht. 

Jede der Tochtergesellschaften der e.n.o. GmbH nimmt verschiedene Aufgaben im Zusammenhang mit der Planung, 
dem Betrieb und der Verwaltung von Windenergieanlagen wahr. Geschäftszweck der e.n.o. Beteiligungs GmbH ist 
die Übernahme der Komplementärstellung für Windpark-Betriebsgesellschaften in der Rechtsform einer GmbH & Co. 
KG. Die e.n.o. energy project GmbH ist für die Planung von Windenergieprojekten und deren technischer Betriebs-
führung zuständig. Die e.n.o. energy concept GmbH wiederum vermittelt Finanzierungen für Windenergieprojekte 
und wickelt diese ab. Als Bauträgergesellschaft für die Errichtung von Windparks agiert die e.n.o. energy windpower 
GmbH. Die e.n.o. systems GmbH stellt eigene Windenergieanlagen vom Typ e.n.o. 82 her. Die Geschäftstätigkeit der 
e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH ist die Übernahme der Kommanditistenstellung bei neuen Windparkprojekten bis zur 
Veräußerung der Windparks an Investoren.

Beabsichtigte Änderungen der struktur4.2.3. 

Vereinbarungen, die zu einer Veränderung bei der Kontrolle der Emittentin führen könnten, sind der e.n.o. GmbH nicht 
bekannt.

Die Emittentin beabsichtigt, die e.n.o. windpower GmbH, die e.n.o. energy project GmbH, die e.n.o. energy concept 
GmbH und die e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH als übertragende Gesellschaften auf die e.n.o. GmbH als aufnehmende 
Gesellschaft zu verschmelzen. Die e.n.o. GmbH übernimmt mit der Verschmelzung als Gesamtrechtsnachfolgerin der 
genannten Gesellschaften die Geschäftsbereiche Projektplanung, Errichtung von Windparks, technische und kauf-
männische Betriebsführung sowie das Halten von Kommanditbeteiligungen an Windpark-Betreibergesellschaften. 
Von der beabsichtigten Verschmelzung nicht betroffen sind die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH und die e.n.o. ener-
gy systems GmbH. Diese beiden Gesellschaften bleiben als eigenständige juristische Personen mit ihren jeweiligen 
Geschäftsbereichen bestehen.

Ziel der beabsichtigten Verschmelzungen ist eine einfachere und transparentere Unternehmensstruktur. Die notwen-
digen Verschmelzungsverträge sind noch nicht abgeschlossen worden. Es wurden bislang erst vorbereitende Maß-
nahmen für die Verschmelzungen getroffen.

geschäftsüberblick4.3. 

Haupttätigkeitsbereiche4.3.1. 

projektierung, errichtung und Veräußerung von Windparks4.3.1.1 

Die Entwicklung, Projektierung und Realisierung von Windparks in Deutschland bildet das Kerngeschäft der e.n.o.-
Gruppe. Die realisierten Windparkprojekte werden in der Regel nicht von der Gesellschaft selbst, sondern von Betrei-
ber-Gesellschaften (zumeist in der Rechtsform der GmbH & Co. KG) betrieben. Die Errichtung der Windparks erfolgt 
durch die e.n.o.-Gruppe in der Funktion eines Generalunternehmers im Auftrag der jeweiligen Betreiber-Gesellschaft. 
Parallel zur Projektierung eines Windpark-Projekts bietet die e.n.o.-Gruppe die Windparks an Investoren an.

Bei der Durchführung eines Windpark-Projekts von der Standortauswahl bis hin zur Inbetriebnahme und dem an-
schließenden Management des laufenden Betriebs unterscheidet die e.n.o.-Gruppe zwischen verschiedenen Pha-
sen.

Zunächst werden mögliche geeignete Standorte für Windparks erkundet und bewertet. Die Identifikation etwaiger 
Standorte kann dabei aufgrund eigener Recherche, aufgrund von Anfragen von Grundstückseigentümern oder auch 
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durch Zukauf bereits projektierter Windparks von entsprechend tätigen Planungsbüros erfolgen. Bei der eigenen 
Recherche werden zur Ermittlung möglicher Windparkstandorte unter anderem Gebietsentwicklungspläne und Flä-
chennutzungspläne für Regionen mit hohem Windenergiepotenzial im Hinblick darauf ausgewertet, ob Windpark-
standorte ausgewiesen sind, für Ausweisungen anstehen oder auf einen entsprechenden Antrag hin ausgewiesen 
werden können.

Danach folgt die Entwicklung des Windpark-Projekts. Dazu werden auf der Grundlage durchgeführter Windmes-
sungen die Winddaten ausgewertet, Machbarkeitsstudien erstellt und bewertet sowie Wirtschaftlichkeitsanalysen 
durchgeführt. Außerdem wird die genehmigungsrechtliche - insbesondere bauplanungsrechtliche - Situation des 
Standorts ermittelt, und es werden die Eigentumsverhältnisse festgestellt. Auch wird in dieser Phase die technische 
Auslegung des Windparks festgelegt; d.h. es wird entschieden, welche Windkraftanlagen mit welcher Leistung er-
richtet werden sollen und an welcher Stelle dies geschehen soll. Ergibt sich in dieser Phase aus den örtlichen, wirt-
schaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten, dass an dem Standort ein Windpark erfolgreich betrieben werden kann, 
erfolgt die verbindliche Sicherung der Flächen. Dies geschieht zumeist durch Abschluss langfristiger Pachtverträge 
mit den Eigentümern und gegebenenfalls zusätzlich durch Abschluss städtebaulicher Verträge mit der Gemeinde. 
Ebenfalls in dieser Phase wird vorgeklärt, wie die Rahmenbedingungen für die Einspeisung des erzeugten Stroms 
in das Stromnetz sind - so wird etwa geprüft, ob der von den Windkraftanlagen erzeugte Strom direkt eingespeist 
werden kann oder eine Umspannungsanlage erforderlich ist. Weiterhin wird ermittelt, mit welchem Netzbetreiber eine 
Vereinbarung über die Netzanbindung getroffen werden kann.

Im Anschluss daran folgt die Durchführung des Genehmigungsverfahrens für den projektierten Windpark. Dazu ge-
hören die Bauvoranfrage und, nach Erhalt eines positiven Bauvorbescheids, die Erlangung der Zusage eines Netz-
betreibers über die Netzanbindung; danach folgen die Stellung des Baugenehmigungsantrags und der Erhalt der 
Baugenehmigung. Darüber hinaus können im Rahmen des Genehmigungsverfahrens Wind-, Schall- und Schatten-
gutachten sowie Gutachten über die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Tier- und Pflanzenwelt (Um-
weltverträglichkeitsprüfung) erforderlich werden. Gegebenenfalls sind mit den Behörden auch Gespräche über Aus-
gleichsmaßnahmen zu führen.

Ist das Genehmigungsverfahren erfolgreich abgeschlossen, schließt sich die Umsetzung des Windparkprojekts an. 
Dies umfasst die schlüsselfertige Errichtung der Windkraftanlagen einschließlich der Netzanbindung und der Schaf-
fung der übrigen benötigten Infrastruktur (wie z.B. Zufahrtswege usw.). Die e.n.o.-Gruppe ist bei der Umsetzung 
als Generalunternehmer im Auftrag der zuvor gegründeten Betreiber-Gesellschaften tätig, mit denen zumeist ein 
Festpreis vereinbart wird. Aufgrund der Funktion als Generalunternehmer obliegt der e.n.o.-Gruppe  das gesamte 
Projektmanagement und die Überwachung der planungs- und termingerechten Durchführung des Projekts.

Nach abgeschlossener Umsetzung bilden die Inbetriebnahme und der sich anschließende laufende Betrieb des 
Windparks die letzte Phase. Mit Inbetriebnahme wird der Windpark an die Betreiber-Gesellschaft (Eigentümer wird 
der Investor) übergeben, in dessen Auftrag er errichtet wurde und der sodann die Rolle des Betreibers übernimmt.

Der Investor überträgt das technische Management der Windparks dann wiederum häufig (aber nicht in allen Fällen) 
auf die e.n.o. energy project GmbH und das kaufmännische Management auf die e.n.o. energy concept GmbH, da 
die Betreiber-Gesellschaften zumeist über kein eigenes Personal verfügen. Das technische Management dient der 
laufenden Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der Windparks.

Der zeitliche Rahmen für die Realisierung eines Windparkprojekts ist abhängig vom Umfang des Projekts und den 
jeweiligen wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Gegebenheiten. Nach den Erfahrungen der Gesellschaft wird 
häufig ein Zeitraum von mehreren Jahren benötigt.

Neben der Realisierung eines Windparks entsprechend den beschriebenen Phasen gehört der direkte Verkauf an 
einzelne Abnehmer bei einem Projekt zu den zentralen Aktivitäten der e.n.o-Gruppe.

Die vorbereitenden Schritte des direkten Verkaufs des ganzen Windparks sind in der Regel zeitgleich mit den ersten 
Phasen der Realisierung eines Windparks. Es wird eine Betreiber-Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. 



Angaben zur Emittentin
Seite 53

KG zur Sicherung des entsprechenden Standorts gegründet, deren persönlich haftende Gesellschafterin (Komple-
mentärin) regelmäßig die e.n.o. energy Beteiligungs GmbH wird. Die GmbH & Co. KG als Betreiber-Gesellschaft wird 
Auftraggeberin für die Errichtung des Windparks durch die e.n.o. energy windpower GmbH als Generalunternehmer. 
Zu dem Zweck der Veräußerung scheiden die zur e.n.o.-Gruppe gehörende Komplementärin und die Kommanditisten 
nach vollständiger Realisierung des Windparks aus der Betreiber-Gesellschaft aus und werden durch Gesellschaften 
des Investors ersetzt.

serviceleistungen4.3.1.2 

Des Weiteren erbringt die e.n.o. energy project GmbH als Tochtergesellschaft der Emittentin Serviceleistungen zur 
Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung von Windkraftanlagen. Abnehmer dieser Leistungen sind sowohl die 
von der e.n.o.-Gruppe gefundene Investoren, die Windparks betreiben, als auch andere Windparkbetreiber. Nach-
frage für die Serviceleistungen entsteht vor allem nach Ablauf der Herstellergarantien für die Windkraftanlagen, wo-
bei die Garantiezeiten zumeist ca. zwei bis fünf Jahre betragen. Grundlage der Serviceleistungen ist die laufende 
Überwachung von Windkraftanlagen rund um die Uhr, um Abweichungen vom ordnungsgemäßen Betrieb kurzfristig 
feststellen zu können. Ergeben sich Anzeichen für Fehlfunktionen, können in kurzer Zeit entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet werden. Daneben steht die e.n.o. energy concept GmbH für die kaufmännische Betriebsführung von 
Windparks zur Verfügung.

Herstellung eigener Windenergieanlagen4.3.1.3 

Seit dem Jahr 2008 stellt die e.n.o. energy systems GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Emittentin, eigene 
Windenergieanlagen her und nutzt diese zum Einsatz in eigenen Windparks der e.n.o.-Gruppe oder veräußert sie an 
Dritte. Die Windenergieanlage "e.n.o. 82" greift Lösungen der am Markt etablierten Multimegawatt-Anlagen auf und 
vereint sie zu einem leistungsfähigen Gesamtkonzept. Die e.n.o. 82 ist eine drehzahlvariable, pitchgeregelte Anlage 
mit doppeltgespeistem Asychrongenerator und einer Nennleistung von 2,0 Megawatt (MW), welche sie dem Wind mit 
einem Dreiblattrotor entnimmt. Der Rotor besitzt eine aktive Blattverstellung (pitch) und hat einen Durchmesser von 
82,4 m. Mit verschiedenen Nabenhöhen von derzeit bis zu 101 m ermöglicht sie die effiziente Ausnutzung der an den 
jeweiligen Standorten vorherrschenden Windverhältnissen. Die Leistungsregelung mit variabler Drehzahl ermöglicht 
den Betrieb der e.n.o. 82 mit hohen Wirkungsgraden. Bei der Erstellung des Gesamtkonzeptes standen vor allem die 
Wirtschaftlichkeit und eine hohe Verfügbarkeit im Mittelpunkt.

finanzierung von Windparkprojekten4.3.1.4 

Eine weitere 100%ige Tochtergesellschaft der Emittentin ist die e.n.o. energy concept GmbH, die als Geschäfts-
gegenstand die Vorbereitung und Durchführung von Finanzierungsberatungen und Finanzierungsvermittlungen von 
Energieprojekten hat. Durch langjährige Kontakte zu verschiedenen Banken sollen für die e.n.o.-Gruppe und ihre 
Kunden Windparkfinanzierungen sichergestellt werden. Die Dienstleistungen der e.n.o. energy concept GmbH be-
inhalten die Erstellung von Wirtschaftlichkeitsanalysen, die Prüfung und Erstellung bankfähiger Projektunterlagen 
und die Finanzierungsbeschaffung und –abwicklung. Finanzierungen auf der Eigenkapitalseite werden u.a. über die 
Herausgabe von namensgenussrechten und Fondsbeteiligungen dargestellt. Mit dieser und anderen Formen der 
Mezzanine-Finanzierung können Windparkprojekte im Eigenbestand der e.n.o.-Gruppe finanziert werden. Neben der 
Finanzierung von Windparkprojekten übernimmt die e.n.o. energy concept GmbH auch die kaufmännische Betriebs-
führung von Windparks.

marktumfeld und markt4.3.2. 

Das für die Geschäftstätigkeit der e.n.o.-Gruppe allgemein relevante Marktumfeld ist die Nutzung erneuerbarer En-
ergien durch Windkraftanlagen.

Die Gesellschaft erwartet übereinstimmend mit zahlreichen Fachleuten, dass die Bedeutung erneuerbarer Energien 
bei der Energieversorgung und insbesondere bei der Stromerzeugung in den kommenden Jahren und Jahrzehnten 
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weiterhin kontinuierlich ansteigen wird. Durch diese Entwicklung werden erneuerbare Energien langfristig die kon-
ventionellen und zudem nicht unbegrenzt verfügbaren Energieträger als tragende Grundlage der Energieversorgung 
zurückdrängen. So wird etwa prognostiziert, dass der Energieverbrauch in Deutschland insgesamt bis zum Jahr 2050 
auf ca. 60 % des Niveaus Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts sinken wird, dass aber der Anteil erneuerbarer 
Energien an der Energieversorgung im Jahr 2050 nach einem fortdauernden Anstieg bereits ca. 58 % des Primärener-
gieverbrauchs in Deutschland betragen wird (Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 1999). Eine ähnliche 
Entwicklung wird ebenfalls für den Anteil erneuerbarer Energien an der weltweiten Stromerzeugung vorhergesagt, der 
sich im Jahr 2050 auf etwa 70 % belaufen soll (Quelle: DLR - regenerative Energien im 21. Jahrhundert - additiv oder 
alternativ? 2000; im Folgenden "DLR 2000"). Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) hält es für realisierbar, bis 2020 mit erneuerbaren Energien 25 % an der Stromversorgung abzudecken. Vorrei-
ter des Ausbaus der erneuerbaren Energien ist die Windenergie, die 2008 40,4 Mrd. kWh Strom lieferte, was einem 
Anteil am Bruttostromverbrauch von 6,6 % entspricht (Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und reak-
torsicherheit)). Damit ist Windenergie die wichtigste erneuerbare Energiequelle in der Stromerzeugung.

Als treibende Faktoren für das weiterhin starke Wachstum der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien sieht die 
e.n.o. GmbH unter anderem folgende Entwicklungen an:

Die europäische Kommission hat in ihrem im Jahr 2000 veröffentlichten Grünbuch "Energie für die Zukunft: Er- »
neuerbare Energieträger" einen Aktionsplan zur Nutzung erneuerbarer Energien entworfen. Nach diesem Plan soll 
der Anteil aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms in der Europäischen Union bis zum Jahr 2020 auf 20 % 
ansteigen. Die Förderung erneuerbarer Energien ist damit europaweit als politisches Ziel bestimmt und mit einer 
konkreten Zielsetzung versehen.

Auf der Dritten Weltklimakonferenz in Kyoto im Jahr 1997 verpflichtete sich die Europäische Union, die Emission  »
von so genannten Treibhausgasen, die als Hauptverursacher einer möglichen Erderwärmung angesehen werden, 
bis zum Jahr 2008/2012 um 8 % zu verringern. Deutschland hat sich in diesem Rahmen zu einer Verringerung um 
21 % verpflichtet. Die Europäische Union und Deutschland müssen sich somit auf der Grundlage einer internatio-
nalen Verpflichtung daran messen lassen, ob sie bei der Senkung des Einsatzes fossiler Energien und deren Ersatz 
durch erneuerbare Energien Fortschritte erreichen.

Durch das EEG besteht langfristig rechtliche Klarheit über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Nut- »
zung erneuerbarer Energien. Namentlich die im EEG festgesetzten Mindestvergütungen führen gemeinsam mit der 
20-jährigen Abnahmeverpflichtung der Netzbetreiber zu einer hohen Kalkulationssicherheit bei der Errichtung von 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Die vermehrte Nutzung erneuerbarer Energien wird zugleich zu einer rascheren Weiterentwicklung der entspre- »
chenden Technologien führen mit der Folge, dass die Kosten für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
sinken könnten. Dies würde die Wettbewerbsfähigkeit der erneuerbaren Energien gegenüber den konventionellen 
Energien erhöhen.

Deutschland ist weltweit der führende Markt für Windkraftanlagen. Zum 30. Juni 2009 waren bundesweit 20.674 
Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 24.694 MW installiert, das sind ca. 20 % der weltweit installierten 
Windenergieleistung. Dieser Anlagenbestand kann in einem durchschnittlichen Windjahr rund 8,25 % des deutschen 
Nettostromverbrauchs decken (Quelle: Deutsche Windenergieinstitut GmbH (DEWI) Status der Windenergienutzung 
in Deutschland – Stand: 30.06.2009). 

Für den deutschen Markt für Windenergie wird erwartet, dass es in den kommenden Jahren zu einer zunehmenden 
Sättigung des Markts und somit zu einem stetigen Rückgang des Windenergieausbaus an Land (Onshore) kommt. 
Der Windenergiemarkt in Deutschland wird sich nach Einschätzung der Gesellschaft zukünftig zunehmend auf das 
Repowering verlagern. Unter der Annahme, dass die günstigen politischen Rahmenbedingungen für die Windenergie 
unverändert bleiben, prognostiziert das DEWI bis zum Jahr 2011 rund 30.000 MW installierte Leistung an Land und 
auf See (Offshore). Der bundesdeutsche Gesetzgeber hat es im Bericht zur Fortschreibung des EEG zu seinem Ziel 
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erklärt, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung auf 27 % im Jahr 2020 und auf 45 % im Jahr 
2030 zu erhöhen. 

In Europa soll sich die installierte Leistung von 48.627 MW im Jahr 2006 auf rund 107.777 MW im Jahr 2011 erhöhen 
(Quelle: BTM-Consult - „World Market - Update 2007“). Zugleich erwartet die e.n.o. GmbH, dass durch den Anstieg 
der Anzahl der installierten Windkraftanlagen auch der Markt für Serviceleistungen zur Wartung dieser Anlagen deut-
lich wachsen wird.

Wettbewerbspositionierung4.3.3. 

Die Märkte, auf denen die e.n.o.-Gruppe tätig ist, sind allgemein durch eine hohe Wettbewerbsintensität geprägt, wei-
sen aber unterschiedliche Wettbewerbsstrukturen auf. Die Gesellschaft nimmt an, dass trotz des von ihr erwarteten 
Wachstums auf dem Gebiet der Windenergie die Anzahl der Wettbewerber künftig abnehmen wird. Insbesondere in 
der jüngeren Vergangenheit haben mehrere Firmenübernahmen zu Konsolidierungen im Markt geführt.

Auf dem für die e.n.o.-Gruppe gegenwärtig wichtigsten Markt für die Projektierung und Realisierung von Windparks 
ist derzeit eine Reihe von Anbietern in Deutschland tätig, darunter die Energiekontor AG, die WPD AG, die WKN AG, 
Gamesa Energie Deutschland GmbH, Essent Wind Deutschland GmbH, Windwärts Energie GmbH, PNE Wind AG, 
ENERTRAG AG und EnerSys Gesellschaft für regenerative Energien mbH. Zu den kleineren Wettbewerbern zählt 
die Gesellschaft unter anderem die juwi GmbH, ABO-Wind AG, renergys GmbH. Als weitere Anbieter kommen ent-
sprechend spezialisierte Planungs- und Ingenieurbüros hinzu, die allerdings in der Regel nur regionale Teilbereiche 
bei der Projektierung und Realisierung von Windparks abdecken. Unter Berücksichtigung der bereits in Betrieb ge-
nommenen und zurzeit in der Umsetzung befindlichen Windparks sowie der Gesamtleistung der jeweiligen Wind-
kraftanlagen sieht die e.n.o.-Gruppe sich auf diesem Gebiet als ein in Deutschland kleinerer Komplettanbieter. Die 
e.n.o.-Gruppe verfügt über eine langjährige Erfahrung (seit dem Jahr 1999) bei der Projektierung und Realisierung von 
Windparks in Deutschland, woraus sich nach eigener Einschätzung ein ausgeprägtes Netzwerk zu Politik, Behörden, 
Finanzinstituten und Investoren entwickelt hat. Zudem sieht die e.n.o.-Gruppe eine Wettbewerbsstärke darin, dass 
nach eigener Einschätzung ein großer Teil der Wertschöpfungskette bei der Realisierung von Onshore-Windparks 
abgedeckt wird.

Hauptwettbewerber der Gesellschaft bei den Serviceleistungen zur Wartung von Windkraftanlagen sind die Hersteller 
solcher Anlagen. Gleiches gilt bei dem Bau eigener Windenergieanlagen.

strategische ausrichtung4.3.4. 

Die Gesellschaft erwartet für die kommenden Jahre eine weiterhin zunehmende Bedeutung der erneuerbaren Ener-
gien für die Energieversorgung. Durch nachhaltige Fortführung der Unternehmensaktivitäten zur Nutzung der Winde-
nergie in Deutschland und im Ausland strebt die e.n.o. GmbH an, an diesem erwarteten Wachstum teilzuhaben und 
unternehmerische Chancen im Zusammenhang mit der zunehmenden Bedeutung erneuerbarer Energien zu nutzen. 
Ferner strebt die Gesellschaft an, die nach eigener Einschätzung schon erreichte Position eines in Deutschland eta-
blierten Unternehmens auf dem Gebiet der Energieerzeugung aus Windkraft dauerhaft zu behaupten und auszubau-
en. Die Strategie der e.n.o. GmbH zur Erreichung dieses Ziels umfasst die folgenden Eckpunkte:

Wesentliches Element der Strategie der Emittentin ist die Konzentration auf das Geschäft mit der Windenergie.  »
Die Gesellschaft strebt an, die bereits von ihr bearbeiteten Standorte zur Projektierung von Windparks weiter kon-
tinuierlich zu realisieren sowie außerdem weitere Standorte in Deutschland zu sichern und später ebenfalls zu re-
alisieren. 

Insbesondere im Ausland sieht die Gesellschaft sehr gute Perspektiven zur Realisierung von Windparks. Die Ge- »
sellschaft wird dabei ihr Engagement auf ausgewählte Auslandsmärkte mit geregelten rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und Erfolg versprechenden Perspektiven konzentrieren. 
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Auf mittlere Sicht misst die Emittentin dem so genannten Repowering (= Ersatz alter, kleiner Windenergieanlagen  »
durch moderne und leistungsstarke Windenergieanlagen) erhebliche strategische Bedeutung bei. Die Gesellschaft 
geht davon aus, dass bereits in wenigen Jahren die Neuausrüstung älterer Windparks mit Anlagen, die sehr viel lei-
stungsfähiger und effizienter als die ursprünglich installierten Anlagen sein werden, deutlich an Umfang zunehmen 
wird. Hier strebt die Gesellschaft an, sich so zu positionieren, dass sie frühzeitig als Anbieter der Neuprojektierung 
von bestehenden Windparks wahrgenommen wird und auf diesem Gebiet eine Marktstellung erreicht, die minde-
stens ihrer jetzigen Marktstellung auf dem Gebiet der Projektierung neuer Windparks in Deutschland entspricht.

trendinformationen4.4. 
Seit dem letzten geprüften Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2008 und den (ungeprüften) Zwischen-
finanzinformationen zum 30. Juni 2009 hat es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aussichten der 
Emittentin gegeben. Darüber hinaus sind keine Trends, Unsicherheiten, Nachfragen, Verpflichtungen oder Vorfälle 
bekannt, die voraussichtlich die Aussichten der Emittentin zumindest im laufenden Geschäftsjahr wesentlich beein-
flussen dürften.
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finanzinformationen über die Vermögens-,  5. 
finanz- und ertragslage der emittentin

Die im Folgenden aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen sind dem geprüften Jahresabschluss der Emit-
tentin für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007 und dem geprüften Jahresabschluss für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008 sowie den einer prüferischen Durchsicht unterzogenen 
Zwischenfinanzinformationen für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2009 entnommen. Sowohl die beiden 
Jahresabschlüsse als auch die Zwischenfinanzinformationen sind diesem Wertpapierprospekt im Finanz- und An-
hangteil beigefügt. 

Der erhebliche Anstieg im Umlaufvermögen vom Geschäftsjahr 2007 auf das Geschäftsjahr 2008 und vom Geschäfts-
jahr 2008 auf die Zwischenfinanzinformationen zum 30. Juni 2009 ist darauf zurückzuführen, dass zwischen der e.n.o. 
GmbH und den Gesellschaften der e.n.o.-Gruppe am 6. Mai 2008 ein Darlehensrahmenvertrag (Vertrag zum Cash-
pooling) geschlossen wurde. Aufgrund dieses Cashpooling-Vertrages gewähren sich die e.n.o. GmbH und die Gesell-
schaften der e.n.o.-Gruppe auf Abruf Darlehen, die ausschließlich für die Bezahlung betrieblicher Verbindlichkeiten 
verwendet werden dürfen (vgl. Ziffer 7.4). Das Umlaufvermögen zum 31. Dezember 2008 und zum 30. Juni 2009 stellt 
daher vor allem Forderungen gegen verbundene Unternehmen aufgrund des Cashpooling-Vertrages dar. Da dieser 
Vertrag erst am 6. Mai 2008 abgeschlossen wurde, lagen entsprechende Forderungen gegenüber verbundenen Un-
ternehmen im Geschäftsjahr 2007 noch nicht. Parallel hierzu verhält sich der erhebliche Anstieg der Verbindlichkeiten 
vom Geschäftsjahr 2007 auf das Geschäftsjahr 2008 und vom Geschäftsjahr 2008 auf die Zwischenfinanzinforma-
tionen zum 30. Juni 2009. Neben Darlehensverbindlichkeiten der Emittentin gegenüber Dritten (vgl. Ziffer 7.5) sind 
im Jahresabschluss 2008 und den Zwischenfinanzinformationen zum 30. Juni 2009 vor allem Verbindlichkeiten ge-
genüber verbundenen Unternehmen aus dem Cashpooling-Vertrag erfasst. Diese Verbindlichkeiten bestehen jeweils 
gegenüber anderen verbundenen Unternehmen der Emittentin als die Forderungen gegenüber verbundenen Unter-
nehmen auf der Aktivseite der Bilanz.

Soweit im Folgenden die genannten Zahlen nicht direkt in den jeweiligen Jahresabschlüssen oder Zwischeninforma-
tionen genannt sind, handelt es sich um die (gerundeten) Salden der unter der jeweiligen Position (z.B. Eigenkapital, 
Anlage- oder Umlaufvermögen) genannten Einzelpositionen.

Bilanz zum 31.12.2007 31.12.2008 30.06.2008 30.06.2009

Aktiva

Anlagevermögen 1.482.924,00 EUR 1.605.783,00 EUR 1.556.364,00 EUR 2.130.897,00 EUR

Umlaufvermögen 124.468,00 EUR 11.983.144,00 EUR 6.655.199,00 EUR 22.336.303,00 EUR

Rechnungsabgrenzungsposten ./. 41.443,00 EUR 33.587,00 EUR 33.587,00 EUR

Passiva

Eigenkapital 585.748,00 EUR 3.491.055,00 EUR 515.380,00 EUR 3.528.909,00 EUR

Rückstellungen 33.738,00 EUR 554.633,00 EUR 37.612,00 EUR 541.789,00 EUR

Verbindlichkeiten 987.805,00 EUR 9.584.682,00 EUR 7.676850,00 EUR 20.430.089,00 EUR

Rechnungsabgrenzungsposten ./. ./. ./.

Zur Erläuterung der Gewinn- und Verlustübersicht ist anzuführen, dass der zwischen der Emittentin und der e.n.o. 
energy windpower GmbH, der e.n.o. energy project GmbH, der e.n.o. energy systems GmbH und der e.n.o. energy 
concept GmbH jeweils abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag jeweils erst zum 1. Januar 2008 in Kraft getre-
ten ist. Für das Geschäftsjahr 2007 hat deshalb noch keine Gewinnabführung durch die genannten Gesellschaften 
an die e.n.o. GmbH stattgefunden bzw. war die e.n.o. GmbH noch nicht dazu verpflichtet, eventuelle Verluste der 
Gesellschaften auszugleichen. Da Gewinne jeweils erst mit dem Abschluss eines Geschäftsjahres abzuführen bzw. 



Finanzinformationen über die Vermögens-,  Finanz- und Ertragslage der Emittentin
Seite 58

Verluste erst mit dem Abschluss eines Geschäftsjahres von der e.n.o. GmbH auszugleichen sind, können sich in den 
Zwischenfinanzinformationen zum 30. Juni 2009 entsprechende Angaben noch nicht finden.

Soweit im Folgenden die genannten Zahlen nicht direkt in den jeweiligen Jahresabschlüssen oder Zwischeninforma-
tionen genannt sind, handelt es sich um die (gerundeten) Salden der unter der jeweiligen Position genannten Einzel-
positionen. So setzen sich die betrieblichen Aufwendungen insgesamt aus den Einzelpositionen (soweit jeweils in der 
betreffenden Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt) "sonstige betriebliche Aufwendungen", "Materialaufwand", 
"Personalaufwand" und "Abschreibungen" zusammen.

Gewinn- und Verlustrechnung für 
den Zeitraum

01.01.2007 
 bis 31.12.2007

01.01.2008  
bis 31.12.2008

01.01.2008 
bis 30.06.2008

01.01.2009  
bis 30.06.2009

Umsatzerlöse ./. 480.000,00 EUR 240.000,00 384.530,00 EUR

Sonstige Betriebliche Erträge ./. 11.882,00 EUR 6.222,00 5.850,00 EUR

Betriebliche Aufwendungen  
insgesamt

472.983,00 EUR 621.651,00 EUR 311.400,00 447.100,00 EUR

aufgrund von Gewinnabführungs-
verträgen erhaltene Gewinne

./. 3.576.727,00 EUR ./. ./.

Aufwendungen aus  
Verlustübernahme

./. 141.242,00 EUR ./. ./.

Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit

-403.307,00 EUR 3.227.365,00 EUR -68.993,00 44.770,00 EUR

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -419.752,00 EUR 2.905.307,00 EUR 70.368,00 37.854,00 EUR

Aus den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnungen ergeben sich die Folgenden Kapitalflussrechnungen:

Kapitalflussrechnung  
für den Zeitraum

01.01.2007  
bis 31.12.2007

01.01.2008  
bis 31.12.2008

01.01.2009  
bis 30.06.2009

Periodenergebnis  
vor außerordentlichen Posten

-419.752,57 EUR -530.178,26 EUR 37.854,68 EUR

Cashflow aus laufender  
Geschäftstätigkeit

404.454,07 EUR 164.473,86 EUR 696.167,25 EUR

Cashflow aus der  
Investitionstätigkeit

-1.012.203,45 EUR -123.814,70 EUR -528.907,82 EUR

Cashflow aus der  
Finanzierungstätigkeit

605.000,00 EUR   0,00 EUR 0,00 EUR
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abschlussprüfer6. 
Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2007 und das Geschäftsjahr 2008 war die BDO Heßler Mo-
sebach AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Freiligrathstraße 11, 18055 Rostock. Die BDO Heßler Mosebach AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer in Berlin. Die Jahresabschlüsse 2007 und 
2008 wurden jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Zwischenfinanzinformationen zum 30. Juni 2009 hat ebenfalls die BDO Heßler Mosebach AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Rostock, einer prüferischen Durchsicht unterzogen und auf Plausibilität geprüft. Hierbei sind keine 
Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der Zwischenfinanzinformationen sprechen. 

Schließlich hat die BDO Heßler Mosebach AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rostock, die Kapitalflussrechnungen 
der Emittentin für das Geschäftsjahr 2007 und das Geschäftsjahr 2008 sowie zum 30. Juni 2009 geprüft. Aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse wurden die Kapitalflussrechnungen ordnungsgemäß aus den jewei-
ligen Jahresabschlüssen und Zwischeninformationen sowie der jeweils zugrunde liegenden Buchführung nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften abgeleitet.
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– Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen –
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Wesentliche Verträge7. 

Zahlstellenvertrag7.1. 
Mit der biw Bank für Investment und Wertpapiere AG, Willich, wurde ein Zahlstellenvertrag abgeschlossen. Die biw 
Bank für Investment und Wertpapiere AG ist die Zahlstelle für die von den Genussscheininhabern eingezahlten Geld-
er. Verfügungsbefugt ist alleine die e.n.o. GmbH.

Vertrag zur einbeziehung der genussscheine in den Börsenhandel7.2. 
Die e.n.o. GmbH hat mit der biw Bank für Investment und Wertpapiere AG, Willich, einen Vertrag zur Begleitung der 
Einbeziehung der Genussscheine in den Freiverkehr der Börse Frankfurt am Main abgeschlossen.

gewinnabführungsverträge7.3. 
Zwischen der Emittentin und der e.n.o. energy windpower GmbH, der e.n.o. energy project GmbH, der e.n.o. energy 
systems GmbH und der e.n.o. energy concept GmbH bestehen jeweils Gewinnabführungsverträge. Sämtliche dieser 
Gewinnabführungsverträge datieren vom 4. November 2007 und sind mit Wirkung ab dem 1. Januar 2008 in Kraft 
getreten. Die Gewinnabführungsverträge haben jeweils eine Mindestvertragsdauer von fünf Jahren bis zum 31. De-
zember 2012. Wird ein Gewinnabführungsvertrag nicht gekündigt, verlängert er sich auf unbestimmte Zeit. Er kann 
dann mit einer Frist von einem Jahr zum Geschäftsjahresende gekündigt.

Durch die Gewinnabführungsverträge müssen die genannten Gesellschaften ihre während eines Geschäftsjahres er-
wirtschafteten Gewinne vollständig an die e.n.o. GmbH abführen. Gleichzeitig ist die e.n.o. GmbH dazu verpflichtet, 
jeden während der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag bei einer der genannten Gesellschaften auszuglei-
chen.

Aufgrund der bestehenden Gewinnabführungsverträge liegt eine steuerliche Organschaft zwischen der e.n.o. GmbH 
und den genannten Tochtergesellschaften vor. Die e.n.o. GmbH ist die Organträgerin. Organgesellschaften sind die 
e.n.o. energy windpower GmbH, die e.n.o. energy systems GmbH, die e.n.o. energy project GmbH und die e.n.o. 
energy concept GmbH.

Darüber hinaus besteht ein weiterer Gewinnabführungsvertrag zwischen der e.n.o. GmbH und der e.n.o. energy 1. 
Vorrats GmbH, der am 4. September 2009 abgeschlossen worden ist. Hinsichtlich der Ergebnisabführung gilt der 
Vertrag ab dem 1. Januar 2009. Er läuft bis zum 31. Dezember 2013 und kann zu diesem Zeitpunkt mit einjähriger 
Frist gekündigt werden. Wird er zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, verlängert er sich auf unbestimmte Zeit mit der 
Maßgabe, dass er mit einer Frist von sechs Monaten zum Geschäftsjahresende der e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH 
gekündigt werden kann. Durch den Gewinnabführungsvertrag muss die e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH ihren wäh-
rend eines Geschäftsjahres erwirtschafteten Gewinn vollständig an die e.n.o. GmbH abführen. Gleichzeitig ist die 
e.n.o. GmbH dazu verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag  der e.n.o. energy 
1. Vorrats GmbH auszugleichen. Der Gewinnabführungsvertrag der e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH mit der Emittentin 
ist bislang noch nicht in das Handelsregister der e.n.o. energy 1. Vorrats GmbH eingetragen worden, was für die 
zivilrechtliche Wirksamkeit der Gewinnabführung jedoch Voraussetzung ist. Die Emittentin und die e.n.o. energy 1. 
Vorrats GmbH haben gehen jedoch übereinstimmend davon aus, dass diese Eintragung unmittelbar bevorsteht.

Cashpooling-Vertrag7.4. 
Zwischen der e.n.o. GmbH und den Gesellschaften der e.n.o.-Gruppe wurde am 6. Mai 2008 ein Darlehensrahmen-
vertrag (Vertrag zum Cashpooling) geschlossen. Die e.n.o. GmbH und die Gesellschaften der e.n.o.-Gruppe gewäh-
ren sich auf Abruf Darlehen, die ausschließlich für die Bezahlung betrieblicher Verbindlichkeiten verwendet werden 
dürfen.
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Die Darlehen sind unbefristet. Eine Darlehensnehmerin kann ein Darlehen bei Vorliegen wichtiger Gründe vorzeitig 
kündigen. Wichtige Gründe sind hierbei die zweckwidrige Verwendung von Darlehensbeträgen, die Eröffnung des 
gerichtlichen Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Darlehensnehmerin bzw. des Ablehnens der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens mangels Masse sowie das Vorliegen oder Eintreten einer Unterbilanz. Im Fall einer Kündigung 
setzt sich der Darlehensrahmenvertrag mit den verbleibenden Gesellschaften fort. Die bis dahin ausgereichten oder 
erhaltenen Darlehen der ausgetretenen Gesellschaft unterliegen weiterhin den vertraglichen Bestimmungen.

Die Verzinsung der Darlehen erfolgt in Höhe von 3 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB. Als 
Untergrenze gilt der Drei-Monats-EURIBOR.

Die e.n.o. GmbH haftet mit ihrem Stammkapital und ihrem gesamten Vermögen für die Erfüllung der Darlehensver-
bindlichkeiten, sofern diese nicht abgetreten oder sicherungsübereignet sind. Als Sicherheit dienen insbesondere die 
Forderungen gegen weitere Vertragspartner aus der Weiterleitung der aufgenommenen Mittel innerhalb der e.n.o.-
Gruppe. Diese Forderungen sind durch die e.n.o. GmbH weder abzutreten noch zu beleihen.

Die Vertragsparteien haben sich zu ständigem Informationsaustausch über die Geschäfts-, Finanz- und Liquiditätssi-
tuation verpflichtet. Kapitalerhöhungsbeträge nehmen nicht am Cashpooling teil.

Weitere darlehensverträge7.5. 
Mit Verträgen vom 22. Dezember 2008 gewährte die e.n.o. GmbH der e.n.o. energy Standort 1 GmbH & Co. KG sowie 
der e.n.o. energy Standort 2 GmbH & Co. KG Darlehen in Höhe von € 800.000,00 und € 700.000,00. Die Darlehen 
sind bis zum 31. Dezember 2009 befristet. Die Verzinsung beträgt 7,95 % p.a.. Zur Sicherung wurden jeweils alle 
gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bis zur Höhe des ausgereichten Darle-
hensbetrages abgetreten. Die Darlehen wurden in 2009 zurückgezahlt.

Die e.n.o. energy Silmersdorf GmbH & Co. KG stellte der e.n.o. GmbH mit Vertrag vom 15. August 2008 einen Dar-
lehensbetrag in Höhe von € 4.900.000,00 zur Verfügung. Das Darlehen ist bis zum 31. Dezember 2021 befristet. Der 
Zinssatz beträgt 8,5 % p.a. Zur Sicherung bestellte die e.n.o. GmbH eine selbstschuldnerische Höchstbetragsbürg-
schaft in Höhe von € 5.000.000,00.

Herr Karsten Porm stellte der e.n.o. GmbH mit Vertrag vom 1. Januar 2008 ein Darlehen in Höhe von € 770.000,00 
zur Verfügung. Das Darlehen war bis zum 30. November 2008 befristet und verfügte über einen Zinssatz von 6 % 
p.a. Mit Vertrag vom 1. Dezember 2008 gewährte Herr Porm mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2009 ein neues 
Darlehen in Höhe von € 600.000,00. Die Verzinsung beträgt 6 % p.a.

Die IKB Deutsche Industriebank AG gewährte der e.n.o. GmbH unter gesamtschuldnerischer Mithaftung der e.n.o. 
energy systems GmbH, der e.n.o. project GmbH, der e.n.o. energy windpower GmbH, der e.n.o. energy concept 
GmbH und der e.n.o. energy Grundbesitz GmbH & Co. KG die nachfolgenden Darlehen für die Investition in zwei 
Windparkprojekte in Rostock:

Vertrag vom Darlehensbetrag Befristung Verzinsung

17.12.2008/10.01.2009 2.000.000,00 EUR 30.12.2016 6,02 % p.a.

17.12.2008/10.01.2009 2.000.000,00 EUR 30.12.2016 8,50 % p.a.

17.12.2008/10.01.2009 720.000,00 EUR 30.12.2015 4,85 % p.a.

17.12.2008/10.01.2009 1.080.000,00 EUR 30.12.2015 5,85 % p.a.

17.12.2008/10.01.2009 900.000,00 EUR 30.12.2010 Berechnung auf Basis des 3-Monats-
EURIBOR zzgl. Marge von 3,00 % p.a.

Durch die Gesellschaften der e.n.o.-Gruppe wurden folgende Sicherheiten für die Darlehen der IKB Deutsche Indus-
triebank AG bestellt.

An zwei Erbaurechtsgrundstücken der Emittentin wurde eine Gesamtgrundschuld in Höhe von € 2.720.000,00 zugun-
sten der IKB Deutsche Industriebank AG bestellt.
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Zudem sind Maschinen, Anlagen, Werkzeuge und Betriebsvorrichtungen der unter gesamtschuldnerischer Mithaf-
tung stehenden Gesellschaften an die IKB Deutsche Industriebank AG sicherungsübereignet worden.

Des Weiteren haben die e.n.o. energy concept GmbH ihre Kommanditbeteiligungen an den Windpark-Betreiberge-
sellschaften e.n.o. energy GmbH & Co. Zölkow KG, e.n.o. energy GmbH & Co. Roes KG, MDP & Wiemken GmbH 
& Co. WEA Bookhorst KG, e.n.o. energy Standort 3 GmbH & Co. KG und die e.n.o. energy windpower GmbH ihre 
Kommanditbeteiliung an der e.n.o. energy GmbH & Co. Kauxdorf KG jeweils an die IKB Deutsche Industriebank KG 
verpfändet. 

Die vorgenannten Windpark-Betreibergesellschaften haben darüber hinaus ihre Ansprüche auf Rückgewähr der an 
die die jeweiligen Windparks finanzierenden Banken abgetretenen Forderungen aus den Einspeiseerlösen an die IKB 
Deutsche Industriebank AG abgetreten.

Schließlich hat Herr Porm als geschäftsführender Gesellschafter der e.n.o. GmbH eine selbstschuldnerische Höchst-
betragsbürgschaft in Höhe von € 2.000.000,00 gegenüber der IKB Deutsche Industriebank AG abgegeben.
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schieds- und gerichtsverfahren8. 
Staatliche Interventionen, Gerichtsverfahren oder Schiedsverfahren, die sich wesentlich auf die Finanzlage oder die 
Rentabilität der e.n.o. GmbH auswirken könnten oder sich in jüngster Zeit ausgewirkt haben, liegen aus den letzten 
zwölf Monaten vor Erstellung dieses Wertpapierprospektes nicht vor und sind zukünftig, aus heutiger Sicht, nicht zu 
erwarten.
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Informationen vonseiten dritter,  9. 
erklärungen vonseiten sachverständiger  
und Interessenerklärungen

Sofern in diesem Wertpapierprospekt Angaben vonseiten Dritter übernommen wurden, bestätigt die e.n.o. GmbH, 
dass diese Angaben korrekt wiedergegeben wurden und dass - soweit es der e.n.o. GmbH bekannt ist und sie aus 
den vonseiten Dritter veröffentlichten Informationen ableiten konnte - keine Tatsachen unterschlagen wurden, die die 
wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten würden. Die vonseiten Dritter übernommenen 
Angaben in diesem Wertpapierprospekt wurden jeweils von den Dritten gebilligt. Erklärungen vonseiten Sachverstän-
diger sind in diesem Wertpapierprospekt nicht enthalten.
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einsehbare dokumente10. 
Die in diesem Wertpapierprospekt genannten Unterlagen, die die Gesellschaft betreffen, können während der Gül-
tigkeitsdauer dieses Wertpapierprospektes in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Straße am Zeltplatz 7, 18230 
Rerik) nach vorheriger Absprache mit der Gesellschaft während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Dazu gehören insbesondere folgende Unterlagen:

Gesellschaftsvertrag der Emittentin. 9

Die historischen Finanzinformationen der Emittentin (Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007, Jahresabschluss  9
zum 31. Dezember 2008, Zwischenfinanzinformationen zum 30. Juni 2009, Kapitalflussrechnung zum 31. Dezem-
ber 2007, Kapitalflussrechnung zum 31. Dezember 2008, Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2009).

In diese Dokumente kann in Papierform eingesehen werden.
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finanz- und anhangteil11. 

anhang I.: Jahresabschluss zum 31. dezember 200711.1. 
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anhang II.: kapitalflussrechnung zum 31. dezember 200711.2. 
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anhang III.: Jahresabschluss zum 31. dezember 200811.3. 
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anhang IV.: kapitalflussrechnung zum 31. dezember 200811.4. 
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anhang V.: Zwischeninformationen zum 30. Juni 200911.5. 
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anhang VI.: kapitalflussrechnung zum 30. Juni 200911.6. 
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unterschriftenseite12. 

Ostseebad Rerik, den 26. November 2009

e.n.o. energy GmbH

vertreten durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Karsten Porm

gez.

(Karsten Porm)
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